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schliesslich aus Tochtergesellschaften herrühren müsse.
Gerade in den Portefeuilles dieser Beteiligungsunter-
nehmungen, dieser Holdinggesellschaften, können
Schwankungen nach oben oder unten eintreten, die
ihren Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung
ebenfalls ausüben. Das sind nicht Erträge aus Tochter-
gesellschaften, aber auch nicht Erträge aus Unter-
nehmungen ohne Holdingcharakter.

Mit bezug auf Art. 97 u. ff. haben wir die Unter-
scheidung zwischen Rekurs- und Beschwerdever-
fahren, die Unterscheidung zwischen Rekurskom-
mission und Beschwerdekommission, zwischen Rekurs
und Beschwerde fallen lassen, und es ist im ganzen
Einspracheverfahren nur noch die Rede von der
Steuerbeschwerde. Die Steuerbeschwerde geht in
erster Instanz an die kantonale Rekurskommission,
in zweiter Instanz an die eidgenössische Rekurs-
kommission. Es handelt sich aber immer um eine
Steuerbeschwerde.

In Art. 123 u. ff. haben wir genauer festgelegt, was
unter Nachsteuer zu verstehen ist. In den kantonalen
Gesetzen versteht man in der Regel unter Nach-
steuer sowohl den Nachbezug der einfachen hinter-
haltenen Steuer als auch das Mehrfache dieser hinter-
haltenen Steuer, das Mehrfache, das bezogen wird,
weil man die Steuerhinterziehung strafen will. In
der neuen Redaktion wird unterschieden zwischen
dem Nachbezuge der einfachen Steuer und der Nach-
steuer, d. h. der Sonderauflage, der Vervielfachung
der hinterhaltenen Steuer, und schliesslich kommt
als drittes Moment die Steuerbusse hinzu. In Art. 127,
128 und 129 finden Sie die neue Fassung, welche
diese drei Momente auseinanderhält.

Schmid (Oberentfelden) : Die sozialdemokratische
Partei der Schweiz hat seinerzeit den Verfassungsartikel
betreffend die zweite Kriegssteuer bekämpft. Wir
haben zu Anfang der Beratungen des Ausführungs-
beschlusses zu diesem Verfassungsartikel erklärt,
dass wir ohne weiteres bereit sind, mitzuarbeiten an
diesen Ausführungsbestimmungen. Wir haben ver-
sucht, durch eine Reihe von Anträgen alles das zu
verwirklichen, was unserer Auffassung nach not-
wendig wäre, um eine richtige Erfassung der Vermögen
und Einkommen zu garantieren. Wir haben dies-
bezügliche Anträge hinsichtlich der Lüftung des
Bankgeheimnisses gestellt, wir haben die Anträge,
die auf Erfassung und Besteuerung der fremden
Depots gestellt wurden, unterstützt, wir haben auch
hinsichtlich der Bussen Abänderungsanträge gestellt,
um auch auf diese Art zu versuchen, eine bessere
Erfassung des Vermögens und Einkommens zu garan-
tieren. Wir haben auch weitere Anträge in diesem
Sinne gestellt, von deren Aufzählung ich hier absehe.
Alles war umsonst. Sie haben in Ihrer grossen Mehr-
heit diese Anträge abgelehnt, und Sie haben es damit
unserer Fraktion unmögüch gemacht, für diesen Aus-
führungsbeschluss zu stimmen. Ich stelle Ihnen
deshalb namens unserer Fraktion den Ablehnungs-
antrag.

Präsident: Wenn die Diskussion nicht weiter
benutzt wird, so ist die Redaktion, wie sie Ihnen vor-
gelegt worden ist, angenommen.

Schlussabstimmung. — Votation finale.

Für Annahme des Beschlussesentwurfes 104 Stimmen
Dagegen 29 »

An den Ständerat und den Bundesrat.
(Au Conseil des États et au Conseil fédéral.)

#ST# 1102. invalidités-, flliers- und (unterlassenen-
uersicherung.

Assurance-invalidité, vieillesse el survivants.
und

1244. Volksbegehren für die Alters- und
inualidenuersicherung. (iniiiaiiue RothenDerger.)

Begutachtung.
Initiative populaire pour l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-

vivants. (Initiative Rotnenberoer.) Préavis.

Anträge der nationalrätlichen Kommission
vom 15. Juni/16. September 1920.

Mehrheit.
Zustimmung zum Entwurfe des Bundesrates, wo

nichts anderes bemerkt ist.

Bundesbeschluss
betreffend

Ergänzung der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874
durch Zusätze bezüglich des Gesetzgebungs-
rechtes über Alters-, Invaliditäts- und Hinter-
lassenenversicherung und betr. die Beschaffung
der für die Sozialversicherung erforderlichen

Bundesmittel.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom
21. Juni 1919,

beschliesst:
I. Die Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 erhält

folgende Zusätze:
Art. 34quater. Der Bund wird auf dem Wege der

Gesetzgebung die Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenenversicherung einführen.

Er kann sie allgemein oder für einzelne Bevölke-
rungsklassen obligatorisch erklären.

Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der
Kantone; es können hierzu auch öffentliche und
private Versicherungskassen beigezogen werden.

Art. 41 ter. Der Bund ist befugt, auf rohem und
verarbeitetem Tabak Steuern zu erheben.
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Die Einnahmen aus der fiskalischen Belastung
des Tabakes sind, vom Jahre 1925 an, ausschliesslich
zur Deckung der dem Bunde zufallenden Kosten der
Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherung
zu verwenden.

Art. 41 quater. Die Kantone erheben als Kon-
tingent zur Deckung der dem Bunde zufallenden
Kosten der Alters-, Invaliden- und Hinterlassenen-
versicherung eine jährliche Abgabe auf Erbschaften
und Vermächtnisse.

Die Ansätze und die Einschätzung für diese Ab-
gabe werden einheitlich durch die Bundesgesetz-
gebung geregelt.

Art. 42, 2. Absatz. Streichen.

II. Diese Zusätze sind der Abstimmung des Volkes
und der Stände zu unterbreiten.

III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.

I. Minderheit.
Zustimmung zu den Anträgen der Mehrheit, wo

nichts anderes bemerkt ist.
(Eugster-Züst, Graber, Grospierre, Klöti, Müller [Bern].)

Die Zuschüsse der Kantone an die Versicherung
sollen nicht mehr als ein Viertel der aus öffentlichen
Mitteln zu leistenden Zuschüsse betragen.

Art. 41 ter. Die Gesetzgebung über die Erzeugung,
die Einfuhr, den Verkauf und die Besteuerung von
Tabak und Tabakfabrikaten ist Sache des Bundes.

Die Einnahmen aus der fiskalischen Belastung
des Tabaks sind ausschliesslich zur Deckung der dem
Bunde zufallenden Kosten der Alters-, Invaliditäts-
und Hinterlassenenversicherung zu verwenden.

Art. 41 quater. Die Gesetzgebung über die Er-
hebung von Nachlass-, Erbschafts- und Schenkungs-
steuern ist Sache des Bundes. Die Veranlagung der
Steuern erfolgt durch die Kantone unter Aufsicht
des Bundes.

Der Ertrag fällt zur Hälfte dem Bunde und den
Kantonen zu. Die Kantone, die infolge der Ein-
führung dieser Steuern im Vergleich zu ihren im
Jahrzehnt 1910—1919 aus der Besteuerung von Nach-'
lassen, Erbschaften und Schenkungen erzielten durch-
schnittlichen Einnahmen einen Steuerausfall erleiden,
sind für eine Uebergangszeit von 15 Jahren zu ent-
schädigen. Die Kantone sind befugt, zu den bundes-
gesetzlich bestimmten Steuern Zuschläge zur Er-
höhung ihres eigenen Anteils zu beschliessen.

Im übrigen sind die dem Bunde zukommenden
Einnahmen zur Deckung der Kosten der Alters-,
Invaliditäts- und Hinterlassenenversicherung zu ver-
wenden,

H. Minderheit.
Zustimmung zu den Anträgen der I. Minderheit,

wo nichts anderes bemerkt ist.
(Weber [St. Gallen].)

Art. 41 ter. Die Gesetzgebung über die Erzeugung,
die Einfuhr, den Verkauf und die Besteuerung von
Tabak und Tabakfabrikaten ist Sache des Bundes.

Art. 41 quater. Die Gesetzgebung . . .

Art. 42, 2. Absatz. Einnahmen des Bundes aus
einem eidgenössischen Versicherungsmonopol, ferner
solche aus der fiskalischen Belastung von Genuss-
mitteln sind, mit Ausnahme der Grenzzölle, aus-
schliesslich zur Deckung der dem Bunde zufallenden
Kosten der Sozialversicherung zu verwenden. Das
gleiche gilt für Einnahmen des Bundes aus der Nach-
lass-, Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Postulat.

Der Bundesrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und darüber Bericht zu erstatten, ob nicht
zum Zwecke der Beschaffung von Mitteln für die
Sozialversicherung ein Bundesmonopol auf dem Ge-
biete der Lebens-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
(soweit diese noch privat organisiert ist), der Feuer-,
Transport- und Rückversicherung zu errichten sei.

III. Minderheit.
(HH. Stohler, Hefti, Weber [St. Gallen]) _

vom 24. Juni 1920.

Art. 34 quater, 4. Absatz (neu). Der Bund er-
richtet einen besondern Fonds für die Alters-, Inva-
liden- und Hinterlassenenversicherung. Diesem Fonds
wird aus den Erträgnissen der Kriegsgewinnsteuer
und der Kriegssteuer vorab ein Betrag von 250 Mil-
lionen Franken zugewiesen. Lit. A, Ziff. 2, des
Bundesbeschlusses vom 14. Februar 1919 über die
Erhebung einer ausserordentlichen Kriegssteuer wird
in diesem Sinne abgeändert.

Eventualantrag
der Herren von Arx, Enderli, Graf, Hefti, Möckli

zum Minderheitsantrag III
der Herren Stohler, Hefti und Weber (St. Gallen)

vom 25. Juni 1920.

Art. 43 quater, 4. Absatz (neu).
Es erhebt der Bund eine Abgabe von den Ver-

mögen, welche sich auf den Betrag von 250 Millionen
Franken beläuft. Der Zinsabfluss dieses Betrages
ist bis zu dem Zeitpunkte, da die allgemeine Ver-
sicherung in Kraft tritt, zu dem Zwecke zu verwenden,
an bedürftige greise Schweizerbürger Renten zu ver-
abfolgen. Die Bestimmung über die Erhebung der
Abgabe sowie über die Zuteilung der Renten erfolgt
durch Bundesgesetz.

Abänderungsantrag des Herrn Stohler
vom 27. September 1920.

Art. 34 quater.
3. Absatz.

Die Durchführung erfolgt bei Zugrundelegung
einheitlicher Richtlinien und unter der Aufsicht des
Bundes durch die Kantone; sie kann auch öffentlichen



NATIONALRAT 587 — Alters- und Invaliditätsversicherung

und privaten Versicherungskassen oder zum Schütze
des Alters und der Invalidität errichteten Institu-
tionen übertragen werden.

H. Antrag der Kommission
vom 16. September 1920

Bundesbeschluss
über

das Volksbegehren für Aufnahme eines Artikels
34quaier jn dje Bundesverfassung (Schaffung eines
Fonds für die Invaliditäts-, Alters- und Hinter-

lassenenversicherung).
(Vom 1920.)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Kenntnisnahme vom Volksbegehren über

die Schaffung eines Fonds für die Invaliditäts-, Alters-
und Hinterlassenenversicherung und vom Berichte
des Bundesrates vom 18. Mai 1920;

gestützt auf Art. 8 u. ff. des Bundesgesetzes vom
27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbe-
gehren und Abstimmungen betreffend Revision der
Bundesverfassung,

beschliesst:
1. Das Volksbegehren auf Schaffung eines Fonds

für die Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird abgelehnt.

2. Das Volksbegehren wird dem Volke und den
Ständen zur Abstimmung unterbreitet.

3. Dem Volke wird die Verwerfung des Volks-
begehrens beantragt.

Antrag der Kommissionsminderheit
(Eugster-Züst, Graber, Grospierre, Hefti, Klöti,

Stohler, Weber-[St. Gallen])
vom 28. September 1920.

Bundesbeschluss
über

das Volksbegehren fiir Aufnahme eines Artikels
34iuater in die Bundesverfassung (Einführung der
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenver-
sicherung und Schaffung eines Fonds für diese

Versicherung.
(Vom 1920.)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Kenntnisnahme vom Volksbegehren über

die Einführung der Invaliditäts-, Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung und Schaffung eines Fonds
für dieselbe und vom Berichte des Bundesrates vom
18. Mai 1920;

gestützt auf Art. 8 u. ff. des Bundesgesetzes vom
27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbe-
gehren und Abstimmungen betreffend Revision der
Bundesverfassung,

beschliesst:
Nationalrat. — Conseil national. 1920.

1. Dem Volksbegehren auf Einführung der Inva-
liditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung
und auf Schaffung eines Fonds für diese Ver-
sicherung wird zugestimmt.

2. Das Volksbegehren wird dem Volke und den
Ständen zur Abstimmung unterbreitet.

3. Dem Volke wird die Annahme des Volksbe-
gehrens beantragt.

I. Propositions de la commission du Conseil national
du 15 juin/16 septembre 1920.

Majorité.
Adhésion au projet du Conseil fédéral sauf observation

contraire.

Arrêté fédéral
portant

adjonction à la constitution fédérale du 29 mai 1874
d'articles concernant le droit de légiférer en
matière d'assurance vieillesse, invalidité et
survivants, ainsi que concernant la manière
de procurer à la Confédération les ressources

nécessaires pour les assurances sociales.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 1919,
arrête:

I. La constitution fédérale du 29 mai 1874 est
complétée par les articles suivants :

Art. 34quater. La Confédération introduira, par
voie législative, l'assurance en cas de vieillesse et
d'invalidité, ainsi que celle des survivants.

Elle peut déclarer ces assurances obligatoires en
général ou pour certaines catégories déterminées de
citoyens.

Ces assurances seront réalisées avec le concours des
cantons, auquel peut s'ajouter celui de caisses d'as-
surance publiques et privées.

Art. 41 ter. La Confédération est autorisée à
prélever des impôts sur le tabac brut ou manufacturé.

Le produit de l'impôt sur le tabac est employé
exclusivement, dès 1925, à couvrir la part de la Con-
fédération à l'assurance vieillesse, invalidité et sur-
vivants.

Art. 41 quater. Les cantons prélèvent à titre de
contingent une taxe annuelle sur les legs et les parts
héréditaires qui sert à couvrir la part de la Confédéra-
tion à l'assurance vieillesse, invalidité et survivants.

La législation fédérale déterminera d'une manière
uniforme les taux et les règles d'estimation appli-
cables à cette taxe.

Art. 42, alinéa 2. Biffer.

II. Ces articles seront soumis à la votation du
peuple et des Etats.

75
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IÌI. ' Le1 Conseil fé'déral est chargé de'l'éxécution
dulpréserifarrêté.

«pe 'Minorité.
(MM. Eugster-Züst, '-Gräber, 'Grospierre, 'Klöti,

'Müller [Berne].)
Adhésion aux propositions de la majorité sauf obser-

vation contraire.

La contribution des cantons ne doit pas dépasser
le quart de la contribution fourme sur -les deniers
publics.

Art. 41 ter. La législation concernant la produc-
tion, l'importation, 'la -vente 'etTiniposition du 'tabac
brut ou manufacturé est 'du1 domaine de la Confédéra-
tion.

Le produit de l'imposition sur le tabac est employé
exclusivement à couvrir la part de la Confédération
à l'assurance vieillesse, invalidité et survivants.

Art. 41'quatér. La législation •eonc'er'nânt "la 'per-
-ception'd'impôts >sur les massés -successorales, -sWlés
.parts héréditaires-et-sur les donations est du domaine
de la Confédération. La taxation est effectuée par
les 'därito'ns sous'là'surveillance de la Confédération.

'Le'^ro'duit appartient par moitié là la-Corîfédéra-
tion et aux cantons. Les cantons qui, par suite de
rintroduction.de ces impôts, éprouvent-une diminu-
tion du produit'de'leurs'propres'impôts par rapport
aux recettes que l'imposition des masses successorales,
des parts héréditaires et des donations leur a procurées
en moyenne de 1910 à 1919,'sont indemnisés pendant
une période transitoire -de quinze ans. Les cantons
peuvent prélever, en-sus des taux fixés^par-la -légis-
lation fédérale, des centimes additionnels qui s'ajou-
teront 'à'iëur'pàrt.

Au reste, les recettes attribuées à'la Confédération
sont affectées à l'assurance vieillesse, invalidité et
survivants.

II» Minorité.
.(M. Weber. [St-Gall]i)

Adhésion aux propositions'de la Ire-minorité,-sauf
observation contraire.

Art. 41 ter. La "législation concernant'la produc-
tion, l'importation, la vente et l'imposition Ou tabac
brut ou manufacturé est du domaine de la Confédéra-
tion.

Art. 41 quater. La législation . . .

Art. 42, alinéa 2. Les recettes de la. Confédération
provenant d'un -monopole 'fédéral "des assurances
ainsi que de l'imposition de 'denrées non indispen-
sables sont, à l'exception des péages, 'utilisées exclu-
sivement en vue de couvrir les frais des assurances
sociales incombant à la Confédération. Il en est de
même des recettes de la Confédération provenant de
l'imposition des masses successorales, 'des parts
héréditaires et des donations.

^Postulât.
Le Conseil fédéral est invité'à présenter un rapport

sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu de fournir
des ressources aux assurances sociales en créant un
monopole fédéral des assurances vie, accidents et
responsabilité civile (en tant- que cette branche est
encore exploitée par des compagnies privées), des
assurances incendie et transport et de la réassurance.

lile Minorité.
'(MM.'Stotilèr, Hè'îti,'Weber [StrGall])

'du'24'juinU920.

'Art. 34 qùatér,'4e alinéa''(nouveau). 'La Confédéra-
tion crée un forids* spécial ;pOurl'assurance-vieillesse,
invalidité et'survivants. Une somme>'de 250 millions
francs est prélevée immédiatement sur le produit
de l'impôt de .guerre et de l'impôt sur les bénéfices
de guerre .pour être'versée à-ce:fonds. La lettre A,
chiffre 2, de l'arrêté fédéral du 14 février 1919 sur la
perception d'un nouvel impôt extraordinaire est
modifiée dans ce sens.

Proposition éventuelle
'de "MM. von Ärx/Enderli, 'Graf, Hefti/Möckli.

Amendement à'ia proposition de minorité.n° III
de MM. Stohler, Hefti et Weber (St-Gall)

du 25, juin 1920.

Aft.'34 quatér, -'4e aunéa'.'(nôuveau).
La Confédération prélève 'une contribution 'de

250 millions francs sur la'fortune. Jusqu'à-l'entrée
en vigueur de l'assurance générale,'les'iritérêts de cette
somme seront -employés -à ' servir 'des rentes à "des
vieillards nécessiteux de nationalité suisse. La'légis-
lation fédérale déterminera le mode de prélèvemerit'de
la contribution ainsi que le mode d'attribution des rentes.

Proposition ide-M.'Stöhler \
du-27'^ptemBre-W20.

Art.'34"quater.
3e alinéa.

Ces assurances seront réalisées par les cantons
sur la base de règles uniformes et sous le contrôle de

d la'Confédération; 'la réalisation 'pourra'en-être ton-
ifiée» également à-des caisses -d'assurances jpubliqMes
our-privées .ou à des institutions fondées en vue de
protéger "la vieillesse et'l'invalidité.

II. Proposition 'de 1aJ commission
•-'du 16 septembre 1920.

.Arrêté -fédéral
sur

l'initiative .populaire .visant l'insertion «dans la
constitution federale d'umarticle 34<ioateri(crea-

-tfon d'un 'fonds "pour ^'assurance-invalidité,
'vieillesse 'et ^slirvivants).

„ (Du , ,, 19.20.)

• CL^SSÊMÊLÉE FÉDÉRALE
>DE 'L^GOISfFÉDÉRATÏON * SUISSE,

Vu la demande d'initiative concernant'ia^créatîon
d'un fonds pour ra'ssuràndé-irivalidité, vieillesse et
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survivants et le rapport du Conseil fédéral du 18 mai
1920;

Vu les art. 8 et suivants de la loi fédérale du
27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour
les demandes d'initiative populaire et les votations
relatives à la révision, de la constitution fédérale,

arrête:
1. La demande d'initiative concernant la création

d'un fonds pour l'assurance-invalidité, vieillesse et
survivants est rejetée.

2. La demande d'initiative est soumise à la vo-
tation du peuple et des cantons.

3. Il est recommandé au peuple de rejeter la^
demande d'initiative.

Proposition de la minorité de la commission
(Eugster-Züst, Graber, Grospierre, Hefti, KJöti, Stohler

Weber [St-Gall].)
du 28 septembre 1920.

Arrêté fédéral
sur

l'initiative populaire visant l'insertion dans la
constitution fédérale d'un article 34«iualer (intro-
duction de ('assurance-invalidité, vieillesse et
survivants et création d'un fonds pour cette

assurance).
(Du 1920.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Vu la demande d'initiative concernant l'intro-
duction de l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-
vivants et>la création.d'un fonds.pour cette assurance,
et vu le rapport du Conseil fédéral du 18-mai 1920;

Vu les art. 8 et suivants de la loi fédérale du
27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour
es demandes d'initiative populaire et les. votations

relatives à la revision de la constitution fédérale,

arrête:
1. La demande d'initiative concernant l'intro-,

duction de l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-
vivants et la création d'un fonds pour cette, assurance
est acceptée.

2. La demande d'initiative est soumise à,la vota-
tion du peuple et des cantons.

3. Il est recommandé au peuple d'accepter la
demande d'initiative.

Eintretens frage. — Entrée en matière,

Stadiin, deutscher Berichterstatter der Kom-
missionsmehrheit: Wir stehen vor der Grundstein-
legung eines grossen sozialen Werkes, das zu einem
Träger oder Eckpfeiler einer neuen Zeit bestimmt ist ;
zu einenijEckpfeiler, wenn die erbeute Ordnung, nach
der wir alle suchen, gemäss den heute gehegten
Vorstellungen sich ausbaut, zu einem Träger, wenn,
was heute verändert und- neugebauk wird, nur Ueber-

gangsstufe zu einer in Wahrheit neuen Epoche sein
soll. Ob nun tragende Sprosse oder Pfeiler, das
bedeutet in der Evolution, in der wir leben und die
die Vergänglichkeit aller Ordnungen uns jeden Tag
vor, Augen führt, nicht viel. Wichtig und massgebend
für unser Tun, ist nur, dass wir die Notwendigkeiten
der Zeit verstehen, und.die allgemeinen und bleibenden
Prinzipien unseres Staates und Volkes ihnen an-
passen. Mögen dann auch aus dieser Lage und dieser
Ordnung wieder neue Verhältnisse von vielleicht
grösserer Dauer entstehen, die manches nicht- mehr
brauchen, was wir geschaffen, und die Probleme, die
uns beschäftigen, auf neue, vielleicht einfachere Art
lösen — das darf uns weder hindern, noch zu weit
treiben. Unsere Aufgabe erfüllen wir am besten,
wenn wir uns nicht zu viel mit alten Gewohnheiten
und Vorstellungen belasten, und nicht durch zu weite
Voraussicht späterer Möglichkeiten in dem lahmen
lassen, was heute möglich ist und heute not tut.

Die Entwicklung der Völker und der Zustände
vollzieht sich in Wellenbewegungen, in denen die
Idee der Freiheit und die der strengern organischen
Geschlossenheit sich ablösen, wobei immer in der
einen Welle auch schon die Stosskraft für die andere
enthalten ist. Die erste Bundesverfassung( der Eid-
genossenschaft, die aus. der Zeit geboren war, in der
der politische und wirtschaftliche Freiheitsgedanke
fast absolut herrschte, hatte als Leitmotiv den Satz:
«Einer für alle und alle für einen.» Das war damals
im Denken der Völker, aber die Praxis trieb in die
entgegengesetzte Richtung, trieb in Wirtschaft, Po-
litik und Gesellschaft zum Auseinanderfallen, zur
scharf en. Trennung des Volkes in Klassen und Stände.
Und erst aus den Uebelständen dieser Zersetzung
heraus wuchsen und wachsen die Kräfte, die auf eine
tatkfäftige Verwirklichung des Grundsatzes: «Unus
omnium» drängen. Erst mit dem Moment und in dem
Masse, wie der steigende Kreislauf der Entwicklung
wieder die Stelle erreicht, wo die soziale und wirt-
schaftliche Freiheit wieder, in die Gebundenheit
übergeht, verwirklicht sich das, was als Ideal am
Anfange der freiheitlichen Epoche geleuchtet hat.
Dass es so ist, dass die gegensätzlichen Prinzipien
unbemerkt tief ineinander übergehen, das gibt der
Entwicklung den Halt, das ermöglicht die Evolution,
den ausgleichenden Lauf der Dinge.

Der Gedanke, den wir heute mit dem Begriffe des
Fürsorgestaates, verbinden, hat auch in frühern
Jahrhunderten bei uns die volkliche Gemeinschaft
beseelt, und ist verwirklicht worden gemäss den
damaligen Verhältnissen und entsprechend den da-
maligen Vorstellungen und Mitteln. Aber die alte
Methode der Fürsorge für die Armen, die Alten und
Arbeitsunfähigen konnte mit der Entwicklung der
modernen Wirtschaft und der damit verbundenen
Veränderung in den bevölkerungspolitischen Ver-
hältnissen und den Erwerbsverhältnissen des Volkes
nicht Schritt halten; die zu Egoismus und Willkür
neigende Natur hat den ursprünglichen, ethisch
gleichwertigen Gedanken immer mehr verschüttet, aus
der Pflicht eine Gnade gemacht und, das Recht
vielfach betteln lassen.

Heute, nachdem die Umwälzung, während des
Krieges die wirtschaftlichen Verhältnisse und die
sozialpolitischen und ethischen Begriffe tief gewandelt
und manche der bewussten und unbewussten Vor-
stellungen auf die Seite geworfen, heute dominiert das
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Gebot einer allgemeinen Sicherung, die von der Kraft
und den Mitteln der Oeffentlichkeit und der Solidarität
der Volksgenossen getragen wird, einer Sicherung, die
nicht gemäss den alten Begriffen der Unterstützung,
sondern einer solchen in Form der Rechtsfolge
funktioniert; sie wird trotz der mechanistischen
Funktionen eine der notwendigen Uebergangsaufgaben
erfüllen : sie wird uns lehren, das Gleiche und Gemein-
same innerhalb der Verschiedenheiten der Menschen
und ihrer Lebensverhältnisse zu beachten, sie wird
weite Reihen von Menschen, die ohne Vorsorge in den
Tag hinein zu leben gewöhnt waren, zwingen, an das
Alter zu denken, und nicht nur vom Staate für ihre
alten Tage sorgen zu lassen, sondern auch ihrerseits da-
für zu leisten, und sie wird endlich auch durch die
Pflicht, Leistungen zu machen, von denen man
vielleicht nie etwas zu geniessen bekommt, die nur
der Gesamtheit zu Nützen kommen, die Einsicht in
die innere Einheit aller wecken, die so sehr verloren
gegangen ist.

Es liegt nicht im Rahmen der heutigen Bericht-
erstattung, auf die historische Entwicklung des
Sozialversicherungsgedankens und dessen praktische
Durchführung im Aus- und Inlande zurückzukommen ;
die bundesrätliche Botschaft vom 21. Juni 1919
orientiert hierüber in umfassender Art. Es sei nur
in? Erinnerung gerufen, dass alle umliegenden und
überhaupt die meisten Staaten Europas die Alters-
und Invalidenversicherung in dieser oder jener Form,
im engern oder weitern Rahmen längst eingeführt
haben. In Ergänzung der bundesrätlichen Botschaft
möchten wir nur feststellen, dass die Sozialversicherung
speziell seit dem Friedensschlüsse in einer Reihe von
Ländern einen starken Ausbau erfahren hat oder dass
man im^Begriffe steht, diesen Ausbau zu bewerk-

• stelligen.
Italien hat nun mit Beginn des Jahres 1920 die

bisherige, freiwillige, vom Staate subventionierte
Versicherung durch das Obligatorium ersetzt; dasselbe
wird durch einen Gesetzesentwurf vom Juni 1920 für
Belgien vorgesehen, dem Lande, das bisher das
typische Beispiel für die freiwillige Altersinvaliden-
versicherung gewesen ist; auch Spanien ist von der
freiwilligen Versicherung zum beschränkten Obli-
gatorium übergegangen unter Schaffung eines natio-
nalen Versicherungsträgers mit Herbeiziehung der
Postsparkassen und der sogenannten anerkannten
Sparkassen für die Durchführung der Versicherung.
Frankreich bereitet gegenwärtig die Ausdehnung der
bereits bestehenden obligatorischen Versicherung bis
auf eine Einkommengrenze von 10,000 Fr. vor, unter
Erhöhung der Rentenbeträge bis auf 1500 Fr. Deutsch-
land hat durch eine Reihe von Verordnungen vom
1. Juli 1920 an sowohl die obligatorische, als auch
die sogenannte Angestelltenversicherung erweitert im
Sinne der Erhöhung der Einkommengrenze, als auch
der Leistungen der Versicherung.

Die Schweiz hilft in dieser Hinsicht die Entwick-
lung nur vollenden, die nicht nur den Versicherungs-
gedanken als solchen, sondern auch seine Durch-
führung durch den Staat zu einem Faktor des öffent-
lichen Lebens und zu einer staatlichen Funktion
auswachsen liess. Die Bestrebungen für die Fun-
dierung und Einführung der Sozialversicherung auf
kantonalem, kommunalem und privatem Gebiete
waren wertvolle Stufen und Wegweiser, die notwendig
zum Ausbau des Prinzips der Alters-, Invaliden- und

Hinterlassenenversicherung durch den Bund hin-
leiteten, und zwar heute mit einer gewissen Zwangs-
läufigkeit hinleiten, soll nicht der unserer Demokratie
zugrundeliegende Gedanke des Ausgleiches für weite
Bevölkerungskreise und damit auch für die Gesamtheit
Schaden leiden. Die Klassenversicherung gegen Alter
und Invalidität auf öffentlichem Gebiete, in Handel
und Industrie, im Bankgewerbe hat speziell in den
letzten Jahren starke Fortschritte gemacht ; wir gehen
nicht fehl, wenn die Zahl der von diesen Versicherungs-
arten in dieser oder jener Form berührten Personen
auf eine halbe Million geschätzt wird, wofür Deckungs-
kapitalien von einigen hundert Millionen Franken zur
Verfügung stehen. Wir verweisen diesbezüglich neben
den Ausführungen in der Botschaft zur Sozial-
versicherung und zur Versicherungskasse auf Dr. Ber-
kum : « Die Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenen-
fürsorge » (1918), auf die « Monatsberichte des schweize-
rischen Bankvereins », speziell Nr. 9, September 1917,
auf den letzten Bericht des Versicherungsamtes
und « Die Alters- und Invalidenversicherung in der
Schweiz» von Dr. vonDymowski(1915). Dass im Bund
die seit der Mitte der 80er Jahre des letzten Jahr-
hunderts erstmals erfolgte Anregung sich nur langsam
Bahn brach, dürfte seinen Grund einmal in der
politischen Struktur und fiskalischen Verfassung des
Bundes und der Kantone haben, und sodann wohl
auch darin, dass-das Heimatprinzip, das in der alten
Methode der Fürsorge galt, in der vorbereitenden
sozialen und sozialpolitischen Umformung unbewusst
und zum Teil hemmend wirkte.

Die Entwicklung der volkswirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse während des Krieges und die
noch vor sich gehende Umgestaltung hat die Sache
so gereift, dass heute alle Parteien für den Ver-
sicherungsgedanken eintreten. Im Volke selbst hat
derselbe, gefestigt durch positive Versprechungen von
Behörden und Führern, so starke Wurzeln geschlagen,
dass die verfassungsrechtliche Festlegung des Grund-
satzes als eine Staatsnotwendigkeit sich erweist.

In energischer und zielbewusster Arbeit haben das
Volkswirtschafts- und Finanzdepartement, unterstützt
durch eine Expertenkommission, dem grossen Pro-
blem Gestaltung gegeben.

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Entwurf zu
einem Bundesbeschluss über die Sozialversicherung
enthält zwei Teile: die notwendig erscheinende
versicherungstechnische Formulierung des Verfas-
sungsgrundsatzes und die Frage betreffend die
Beschaffung der für die Sozialversicherung erforder-
lichen Bundesmittel.

Die Formulierung des versicherungstechnischen
Teiles des Verfassungsartikels ist so gehalten, dass er
streng nur die Idee der Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenenversicherung niederlegt, ohne jegliche Um-
kleidung und Gestaltung, die ihre gesetzgeberische
Ausführung mit sich bringt. Diese Tatsache ist bei
der Beratung des Verfassungsartikels klar vor Augen
zu halten, da in der Botschaft zur nähern Orientierung
über das ganze Versicherungsproblem gestützt auf
fachmännische Untersuchungen und Berechnungen
in der Expertenkommission in allgemeinen Linien
Grundsätze auseinandergesetzt sind, wie man sich
nach Annahme des Verfassungsartikels die Gestaltung
des Ausführungsgesetzes denken könnte. Es ist
durchaus notwendig, festzustellen, dass diese Aus-
führungen vollständig unverbindlich sind, es kann
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dies auch nicht anders sein, denn die versicherungs-
technische Frage ist ein so schwieriges und wichtiges
Problem, dass dessen Lösung, wenn es den Verhält-
nissen unseres Volkes und seiner Wirtschaft angepasst
werden muss, leichterdings nicht in so kurzer Zeit
gesucht und gefunden werden kann. Es sind wohl
nur Anfänge, erste Versuche, die in bezug auf die
künftige Gestaltung der technischen Seite der Frage
gemacht worden sind, und die deshalb heute nicht
wohl in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt
werden können.

Als Zweige der Fürsorge setzt der vorgeschlagene
Verfassungsartikel die Alters-, Invaliden- und Hinter-
lassenenVersicherung fest; sie werden nicht als ein-
heitlicher Versicherungskomplex, sondern getrennt
aufgeführt, so dass der Gesetzgebung vorbehalten
bleibt, sie zusammen oder eine nach der ändern,
beispielsweise die Alters- und Invalidenversicherung
oder die Hinterlassenenversicherung-vorderhand allein
einzuführen. Die künftige Lösung dieser Frage wird
hauptsächlich von der Finanzierung der Sozial-
versicherung abhängen. Wirtschaftliche und politi-
sche, ökonomische und organisatorische Gründe
sprechen indes in hohem Masse für eine gleichzeitige
Einführung der Hinterbliebenenversicherung mit der
Invaliden- und Altersversicherung, selbst wenn das
auf Kosten geringerer Leistungen der Gesamt-
versicherung oder der einzelnen Zweige geschehen
müsste.

In bezug auf die Form der Fürsorge hat sich die
Kommission in Uebereinstimmung mit der bundes-
rätlichen Vorlage und den Vorschlägen der Experten-
kommission zugunsten der Versicherung ausge-
sprochen. Der schweizerische Bauernverband "hatte
seinerzeit die beitragslose Altersversicherung postu-
liert, wie sie in England für bedürftige Greise besteht.
Jedem Schweizerbürger sollte auf Kosten des Bundes
und der Kantone von einem bestimmten Alter an eine
gewisse Jahresrente verabfolgt werden. Zur Ab-
lehnung dieses Postulates, das von den Vertretern der
Bauernschaft in der Kommission nicht weiter verfolgt
wurde, hat hauptsächlich die Erwägung geführt, dass
die moderne staatliche Fürsorge nicht als Gnade,
sondern als Erfüllung eines Rechtsanspruches wirken
müsse. Ein Rechtsanspruch kann aber richtigerweise
nur auf dem Wege begründet werden, dass der Be-
rechtigte auch Pflichten übernimmt, was am zweck-
dienlichsten durch die Versicherung geschieht, die
gleichzeitig in hohem Masse das Moment der Er-
ziehung zur Sparsamkeit in sich schliesst.

Was die gesetzliche Ausgestaltung der Sozial-
versicherung anbetrifft, so soll das Gesetzgebungsrecht
ausschliesslich dem Bunde übertragen werden. Für
das Gesetzgebungsrecht der Kantone, wie das bei der
Krankenversicherung gegenwärtig vorbehalten ist,
bleibt kein Raum mehr. Wirtschaftliche und verkehrs-
politische Gründe, wobei namentlich an die Not-
wendigkeit der Freizügigkeit zu denken ist, verlangen
gebieterisch das eidgenössische Gesetzgebungsrecht.
Die Kommission vertritt einstimmig diese vom
Bundesrat aufgestellte Forderung. Nur das eine soll
hinsichtlich der Organisation verfassungsrechtlich
festgelegt werden, dass nämlich die Durchführung der
Sozialversicherung unter Mitwirkung der Kantone zu
erfolgen habe, wozu auch öffentliche und private
Versicherungskassen beigezogen werden können, eine
Bestimmung, die zum vornherein eine gewisse

Dezentralisation garantiert, die zweifelsohne der
heutigen politischen Meinung der grossen Mehrheit des
Volkes entspricht. Die Kommission legt Wert darauf,
heute schon in Uebereinstimmung mit der bundes-
rätlichen Botschaft festzustellen, dass für eine prak-
tische und volkstümliche Durchführung der Sozial-
versicherung, speziell der Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung eine zentrale Bundesanstalt, wie eine
solche für die obligatorische Unfallversicherung gegen-
wärtig besteht, nicht in Betracht fallen könne. Wer
die Vielgestaltigkeit der wirtschaftlichen und regio-
nalen Verhältnisse unseres Landes, die Verschiedenheit
in den Bedürfnissen und Anschauungen unseres Volkes
überblickt, der wird heute schon zum Schlüsse
kommen, dass die Mitwirkung der Kantone und
Gemeinden sowie der öffentlichen und privaten
Versicherungskassen am Ausbau und an der Ver-
waltung eine absolute Notwendigkeit bilden wird.
Namentlich ist auch zu betonen, dass die bereits
bestehende, vielgestaltige private Angestellten- und
Arbeiterfürsorge durch die staatliche Versicherung in
keiner Weise lahmgelegt oder ausgeschaltet werden
soll. Sache der Ausführung des Verfassungsgrund-
satzes wird es sein, diesen wertvollen privaten Für-
sorgezweig in einen gewissen organischen Zusammen-
hang mit der Sozialversicherung zu bringen; das wird
um so notwendiger werden, als in diesem Zusammen-
hange die versicherungstechnische, als volkswirtschaft-
lich ausserordentlich wichtige Frage der Beitrags-
leistung der Arbeitgeber gelöst werden muss. Selbst
die Frage der Bestimmung des Versicherungs-, resp.
Risikoträgers, das heisst die Lösung der Frage, wer
als Gläubiger der Versicherungsbeiträge und Schuldner
der Versicherungsleistungen zu gelten habe, ob dies
der Bund allein — auch bei Ausschaltung einer
Bundesanstalt — oder die Kantone, beziehungsweise
eine Gruppe von Kantonen in Zukunft seien,' wurde
offen gelassen. Der Bundesrat drückt in der Botschaft
seine durchaus unverbindliche Meinung dahin aus,
dass die Durchführung der Sozialversicherung für
Rechnung eines eidgenössischen Versicherungsträgers
unter Leitung einer zentralen Stelle durch territoriale
Organe unter Mitwirkung der Kantone und der
Gemeinden sowie von Versicherungskassen zu ge-
stalten sei. « Von einer solchen Organisation, die ihre
Fäden in alle Teile des Landes verlegt, darf », wie
Herr Dr. Rüfenacht, Direktor des Bundesamtes für
Sozialversicherung sich ausdrückt, « ein allseitiges und
bereitwilliges Vertrautwerden mit den neuen Ein-
richtungen und damit ein Grund zu ihrer Popularität
erwartet werden. » Die Abklärung, welche eine
eingehende Diskussion dieser Organisationsfrage in der
Kommission gebracht, hat die anfänglich vielfach
bestandenen Bedenken vollständig beseitigt, man ist
sich klar, dass durch eine dergestaltige Organisation
ein komplizierter und bureaukratischer Apparat
vermieden werden kann.

Die volle Freiheit des Gesetzgebers, die in bezug
auf die technische Durchführung der Sozialversiche-
rung allgemein besteht, hat der Bundesrat in bezug
auf den Versicherungszwang speziell im Verfassungs-
artikel festgelegt. Dem Gesetzgeber soll in der Frage
des Obligatoriums und der Ausdehnung der Ver-
sicherung jede Möglichkeit offen stehen. Sowohl in
der Expertenkommission als in der bundesrätlichen
Botschaft ist, gestützt auf den Zweckgedanken und
die allseits gemachten Erfahrungen der obligatorischen
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Versicherung allgemein zugestimmt worden; in bezug
auf den Kreis der obligatorisch versicherten Personen
hat sich die Expertenkommission zugunsten einer
allgemeinen Volksversicherung ausgesprochen, wie sie
in vorbildlicher Weise der Kanton Glarus bereits
eingeführt und wie sie in einer besondern Eingabe an
die Kommission seitens der schweizerischen An-
gestelltenverbände auch für die Schweiz verlangt
worden ist. Der Bundesrat steht im Prinzip ebenfalls
auf dem Standpunkte der allgemeinen Volksver-
sicherung, er behielt sich indes die eingehende Prüfung
der Frage für die Aufstellung des Gesetzesentwurfes
vor. Die Diskussion dieser Frage in der Kommission
streifte schon grundsätzliche Standpunkte der Or-
ganisation; generell machte sich Zustimmung zur
allgemeinen obligatorischen Versicherung geltend;
Vertreter aller Parteien gaben der Anschauung
Ausdruck, dass jede Lösung, die die Versicherung auf
bestimmte Bevölkerungsklassen beschränkte oder auch
nur Ausnahmebestimmungen für Leute mit- be-
stimmtem Vermögen oder Erwerb träfe, auf Kosten
der Einfachheit und Grundsätzlichkeit gehe. Die
weitaus herrschende Anschauung war — aus den
gefallenen Voten zu schliessen — einer verfassungs-
mässigen Festlegung des Obligatoriums günstig. Es
war die durchgehende Tendenz der ganzen Beratung.,
in dem Verfassungsartikel der Gesetzgebung alle
Freiheit vorzubehalten, und es war die praktische und
rechnerische Rücksicht auf die Unsicherheit der
zu Gebote stehenden finanziellen Mittel, was die
Kommission bestimmte, das allgemeine Obligatorium
der Versicherung verfassungsmässig noch nicht fest-
zusetzen.

Herr Präsident, meine Herren! Diese Ausführungen
dürften zur Orientierung über den versicherungs-
technischen Teil des Verfassungsartikels und dessen
Behandlung in der Kommission genügen. Es würde
zu weit führen, auf all die vielen Fragen, wie sie in
bezug auf die künftige gesetzliche Ausgestaltung des
Versicherungswerkes, in bezug auf die Versicherungs-
leistungen und -beitrage, deren Anpassung an die
wirtschaftlichen und regionalen Verhältnisse und das
Deckungsverfahren, die An- und Einpassung der
bestehenden öffentlichen und privaten Sozialver-
sicherungen aller Art an das gesamte Sozialwerk, in
der Botschaft behandelt sind und die teilweise schon
zu verschiedenen Kontroversen geführt haben, ein-
zutreten; all diese Fragen werden bei der Vorbereitung

^jmd der Behandlung des Ausführungsgesetzes in
Diskussion stehen; sie zeigen uns heute schon, dass
die technische Durchführung der Sozialversicherung
ein Problem ist, das eingehender Prüfung aller wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse
bedarf, deren Lösung mit grossen Schwierigkeiten
verbunden ist und die die jahrelange hingebende und
unverdrossene Arbeit von Sachverständigen und1

Kennern unseres Volks- und Wirtschaftslebens er-
fordert.

Während in der Kommission über, die Notwendig-
keit und Zweckmässigkeit der Sozialversicherung und
deren Formulierung im Verfassungsartikel mit der
bundesrätlichen Vorlage sozusagen Uebereinstimmung
bestand, zeigten sich grosse Schwierigkeiten und
gegensätzliche Meinungen über die sogenannte
Deckungsfrage, und zwar sowohl hinsichtlich der einen,
Frage, ob die Versicherungsfrage und die Finanzierung
verfassungsrechtlich gleichzeitig gelöst werden sollen^

wie auch über die einzelnen Finanzquellen, die für
die Bestreitung der Kosten der Versicherung er-
schlossen werden sollen. Das kann und darf nicht
wundern. Es handeltsich um ein ungemein schwieriges
Problem, das in seiner ganzen Bedeutung, in seinen
politischen und realen Auswirkungen für die Gesamt-
heit, den Staat, wie für die einzelnen Bevölkerungs-
kreise und den einzelnen Bürger, um so stärker in die
Erscheinung tritt, je intensiver man sich mit dem-
selben beschäftigt und je mehr man sich bewusst
wird, mit welchen Lasten die Oeffentlichkeit und die
gesamte Wirtschaft unseres Landes heute zu rechnen
hat. Wenn es, unser aller innerste Ueberzeugung
ist — und sie ist es —, dass-die Sozialversicherung
eine politische und wirtschaftliche Notwendigkeit der
Gegenwart bedeutet, dass es sich also heute nicht mehr
um das « Ob », sondern um die Frage, «,wie » die
Finanzierung zu erfolgen habe, handelt, so ist es
Pflicht, mit aller Gewissenhaftigkeit und Sachlichkeit,
frei von allen Uebertreibungen und Schlagwörtern an
dieses Problem heranzutreten und in Abwägung aller
Interessen einen Ausgleich zu suchen, der das Gleich-
gewicht der Kräfte im Staat und in der Wirtschaft
möglichst wenig stört und gewisse Garantien für eine
organische Weiterentwicklung sichert. Dabei müssen
wir uns sagen, dass die Lösung des grossen Werkes
nur dann erfolgt, wenn Wünsche und Anschauungen
und selbst Prinzipien politischer und wirtschaftlicher
Natur zurückgedrängt, vielleicht aufgegeben werden.

Bei der Behandlung des Deckungsproblems müssen
wir uns vor allem ganz klar sein, dass die Finanzierung
der Sozialversicherung grosse Opfer fordert: Opfer
nicht nur vomBund, sondern auch von den Kantonen,
den Gemeinden und den einzelnen Bürgern. Und da
drängt sich ohne weiteres die Frage auf : welches sind
diese Opfer, mit welchen Kosten und mit welcher
Belastung für alle Interessierten ist die Durchführung
der Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherung
zu bewerkstelligen? Die Beantwortung dieser Frage
wäre nur dann möglich, wenn im Verfassungsartikel
der Kreis der versicherten Personen, die Altersgrenze,
die Art und Höhe der Leistungen der Versicherung,
die Leistungen der Öffentlichkeit, des Staates, der
Kantone, der Gemeinden, der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer, der Versicherten im, allgemeinen,
umschrieben würden, wenn verfassungsrechtlich fest-
gestellt würde, ob und wie bei der Inbetriebsetzung
der Versicherung auch die bereits vorhandenen Greise
und Invaliden berücksichtigt werden sollen. Wie
seinerzeit im Verfassungsartikel über die Kranken- und
Unfallversicherung diese Umgrenzungen nicht vor-
genommen werden konnten, so ist das auch im
vorliegenden Verfassungsartikel nicht möglich' und
deshalb ist es auch unmöglich, genaue und auch
verbindliche Berechnungen aufzustellen; es kann.das
erst geschehen,, wenn all; die genannten Faktoren in
dem zu. schaffenden Gesetze, festgelegt und, um-
schrieben sind.

Unvsich eine gewisse Vorstellung über ein Minimum
der Kosten, der Versicherung und deren Deckung und
Verteilung machen, zu können, ist in der bundes-
rätlichen Botschaft ein von Herrn Dr. Nabholz,
Versieherungsmathematiker an der schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt in Luzern, berechnetes
Beispiel enthalten: Diesem Beispiele ist nicht das
allgemeine Obligatorium zugrunde gelegt, sondern
nur ein Versicherungskreis von l Million- Per*



.NATIONALRAT 593 — Alters- und Invaliditätsversicherung

sonen im Alter von 16—60 Jahren, von Per-
sonen, die für die 'Versicherung in erster Linie in
Betracht fallen werden. An Renten sind vorgesehen:
800 Fr. Alters- und Invalidenrente vom 65., respektive
bis zum 65. Altersjahre, 500 Fr. Hinterlassenenrente
und 300 Fr. Invaliden- und Altersrente vom 65. Jahre
an für Personen, die bei Inkraftsetzung der Ver-
sicherung von der letztern ausgeschlossen sind. Nach
dem Beispiele Nabholz würden bei der Inbetrieb-
setzung der Versicherung alle von der Versicherung
erfassten Personen bis zum 60. Altersjahre ohne
Rücksicht auf die Zahl der'geleisteten Prämien die
volle Einheitsrente von 800, bzw. 500 Fr. erhalten,
und diejenigen Leute, welche-bei der Inbetriebsetzung
der Versicherung bereits das 60. Altersjahr erreicht
hätten, oder invalid wären, würden bis'zum Tode eine
Altersrente von 300 Fr. erhalten, ohne'dass sie eine
Prämie zu'bezahlen hätten.

Zur Bestreitung der bezüglichen Kosten sind nach
dem Beispiele Nabholz vorgesehen*: 1. Die Beiträge
der Versicherten, gegebenenfalls unter Herbeiziehung
des Arbeitgebers, und zwar in der Höhe von 40 Fr.
pro Versicherten. Die Versicherung soll im Prinzip
auf den Leistungen der Versicherten aufgebaut
werden. Eine jährliche, vom 16. Altersjahre -an
bezahlte Prämie soll beim Vollbetrieb der Versicherung
eine Alters- und Invalidenrente von 600 Fr. und eine
Hinterlassenenrente von 400 Fr: ergeben. Zur Förde-
rung der Sozialversicherung, respektive "zur Erhöhung
der Renten sind aber 2. Leistungen der Oeffentlichkeit
(nach der Botschaft Bund und Kantone), sogenannte
Rentenzuschüsse vorgesehen, und zwar 200 Fr. für
"die Alters- und Invalidenrente und 100 Fr. für die
Hinterbliebenenrente. Mit diesen Rentenzuschüssen
käme man dann neben den durch die Prämienzahlung
fundierten Renten zu den Renten1 von Nabholz in der
'Hohe von 800 Fr., bzw. 500 Fr. Neben diesen Renten-
zuschüssen hätten'die Leistungen der Oeffentlichkeit
(Bund und Kantone) für die Uebernähme, respektive
Verzinsung des-sogenannten'«Eintrittsdefizits » auf-
zukommen, das davon herrührt, weil bei'der Inkraft-
tretung der Versicherung-eine grosse Zahl von'Per-
sonen'in die Versicherung einbezogen werden, die mit
der jährlichen Bezahlung "der Einheitsprämie nicht

'mehr diejenige Summe von Prämien leisten, 'die
zur Fundierung der Rente notwendig sind. Die von
der Oeffentlichkeit zu tragenden Leistungen für diese
jährlichen Rentenzuschüsse 'und die Tragung, bzw.
Verzinsung des sogenannten Eintrittsdefizits würden
nach dem Beispiele Nabholz eine jährliche Auslage von
80 Millionen Franken ausmachen, die nach den
Ausführungen in der 'Botschaft 'je zur Hälfte von
'Bund und Kantonen zu tragen wären. Der Bund hätte
also nach diesem Beispiel mit einer jährlichen Auslage
-von • 40'Millionen Franken zu rechnen und mit'einer
ebenso hohen die Kantone. Die Gemeinden hätten
daneben für die teilweise oder gänzliche Uebernähme
der Prämien jener unbemittelten 'Versicherten auf-
zukommen, die die Zahlung derselben nicht leisten
-könnten — in ähnlicher Weise, wie dies "heute schon
in ''einigen Kantonen bei 'der Krankenversicherung
geregelt ist. .

Wie von Herrn Dr. 'Nabholz ausdrücklich fest-
gestellt und auch vom Bundesrät in der Botschaft
wiederholt wird, -handeltJes ;sich 'bei'diesem' Beispiel
nicht um feststehende Berechnungen.

Sehr wichtig ist also für die Kosterifrage, wie man

die Zeit des Ueberganges bis zum Vollbetrieb der
Versicherung ordnen, wie man speziell die Altersgrenze
festsetzen will, bis zu der die Leute beim Inkrafttreten
der Versicherung von derselben erfasst werden sollen.
Nach dem Beispiele Nabholz sollen alle Personen,
welche bei der Inbetriebsetzung der Versicherung über
60 -Jahre alt sind, ferner die Invaliden und Greise
die sogenannte beitragslose Versorgung von 300 Fr.
erhalten. Wenn"nun die Altersgrenze heruntergesetzt
wird, so treten die Wirkungen für die Altersver-
sicherung begreiflicherweise viel später ein, bei einer
Altersgrenze von 50 Jahren erst nach 15 Jahren, bei
einer solchen von 40 Jahren erst nach 25 Jahren. Die
öffentlichen Leistungen (Bund und Kantone) würden
in diesem. Falle nach dem Beispiele Nabholz unter
Annahme derselben Renten per Jahr folgende sein :
Bei einer Altersgrenze von 50 Jahren 65 Millionen
Franken, bei einer Altersgrenze von 40 Jahren
50 Millionen Franken.

Wenn man eine einheitliche kleinere Rente
festsetzen würde, so könnten die Beiträge dement-
sprechend verringert werden ; nehmen wir eine einheit-
liche Rente von 500 Fr. für Alter, Hinterbliebene und
Invalide an und 200 Fr. beitragslose Versorgung, so
würden sich die Beiträge wie folgt gestalten:

a) jährliche Einheitsprämie für jeden Versicherten
.28 Fr.;

b) öffentliche jährliche Leistungen:
Altersgrenze 60 50 40
in Millionen 55 Fr. 45 Fr. 35 Fr.

Eine gesteigerte Belastung würde unter Annahme
der Nabholzschen Grundlagen selbstverständlich ein-
treten, wenn1 die Renten erhöht würden, beispielsweise
für Invalide und Greise von.800 Fr. auf 1000 Fr.
und für Hinterlassene von 500 Fr. auf 600 Fr. Eine
rohe Schätzung ergibt, dass bei einem auf l % Millionen
erweiterten Versicherungskreis eine Jahresaufwendung
*von 214 -Millionen Franken zu Lasten von Bund und
Kantonen erforderlich wäre. Pfarrer Lienhard in
Zürich hat den Vorschlag einer allgemeinen Volks-

•versicherung gemacht (« Schweizerisches Centralblatt
• für Staats- und • Gemeinverwaltung », Nr. 11 und 12,
Jahrgang 1920): Krankengeld 10 Fr. pro Tag,
Invaliden- und Altersrente bis 2200 Fr.,-durchschnitt-
liche Hinterbliebenenrente 1400 Fr. Eine rohe Durch-
rechnung dieses Beispiels ergibt folgende Leistungen :
1. für jeden Versicherten jährliche Prämie von
120 Fr. und eine jährliche Belastung der Oeffentlich-
keit von 220 Millionen Franken. Eine Reduktion der
Prämie auf die Hälfte würden die jährlichen öffent-
lichen Leistungen auf 560 Millionen Franken steigern.

Sehr wesentlich bedingt werden die Kosten durch
die spätere Wahl des Verfahrens über die Kosten-
deckung, sie würden namentlich in bedeutendem

'Masse gekürzt, wenn für die Zeit des Ueberganges eine
'nach der Zahl der geleisteten Prämien abgestufte
Rente eingeführt würde, mit ändern Worten, wenn
die Oeffentlichkeit im wesentlichen nur für die Renten-
Zuschüsse und die sogenannte Beitragslosenversorgung
aufzukommen hätte. Bei einer allgemeinen Volks-
versicherung unter Annahme, 'dass die Renten-
zuschüsse (200 Fr. und 100 Fr.) an die begüterten
'Versicherten nicht zur Auszahlung;gelangen würden,
ergibt eine jRohberechnung eine jährliche Belastung
der Oeffentlichkeit (Bund und Kantone) von zirka
45 Millionen Franken. Dieses Verfahren würde
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allerdings wesentlich kleinere Renten zur Folge
haben.

Wir haben diese verschiedenen Beispiele angeführt
einmal aus dem Grunde, um zu zeigen, dass es ganz
unmöglich ist, heute zu sagen, wie hoch die Kosten
des Versicherungswerkes für die Oeffentlichkeit (Bund
und Kantone) zu stehen kommen ; dazu bedürfte es,
wie bereits betont, eines detailliert ausgearbeiteten
und festumgrenzten Gesetzes; auf der ändern Seite
aber sollen sie uns und das Volk vor allzugrossen
Illusionen bewahren, sie sollen aber gewisse Richt-
linien für die Belastungsmöglichkeiten und Belastungs-
notwendigkeiten der öffentlichen Haushalte, der
Wirtschaft und der an der Versicherung Interessierten
bilden; jedenfalls zeigen aber diese Zahlen mit aller
Deutlichkeit, dass mit bescheidenen Anforderungen an
die Ausführung des Werkes gegangen werden muss,
wollen wir nicht Gefahr laufen, dass das Werk, bevor
es seine Funktionert aufnimmt, in sich selbst zerfällt.

Bei diesem Anlasse mag festgestellt werden, dass
die in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehenen
Leistungen aus öffentlichen Mitteln (Rentenzuschüsse
von 200 Fr. für die Alters- und Invalidenrente,
100 Fr. für die Hinterbliebenenrente und 300 Fr. für
Leute über 65 Jahre) die Beiträge aus öffentlichen
Mitteln an gleiche Institutionen in ändern Ländern
weit überragen ; so zahlt Deutschland 80 Mark an die
Altersrente, Frankreich maximal 100 Fr., Italien
leistet einen Rentenzuschuss von 100 Fr., Schweden
bei Bedürftigkeit 150 Kronen, England für die
beitragslose Versorgung von bedürftigen Greisen
Jahresrenten von 65—325 Fr.

Die Erkenntnis über die finanzielle Tragweite der
Einführung der Sozialversicherung für Bund und
Kantone stellte den Bundesrat, wie auch ihre Kom-
mission, in erster Linie vor die Entscheidung der Frage,
soll mit der verfassungsrechtlichen Einführung der
Sozialversicherung gleichzeitig auch die finanzielle
Deckung in der Verfassung geordnet oder soll die
Deckungsfrage einem später zu" erlassenden Ver-
fassungsartikel vorbehalten werden? Die bundes-
rätliche Botschaft wie auch Ihre Kommission, letztere
allerdings nicht einstimmig, haben sich für eine
sachliche und zeitliche Bindung der beiden Fragen
ausgesprochen, und zwar in einem einheitlichen
Bundesbeschlusse.

Die Erfahrungen mit der Kranken- und Unfall-
versicherung, die ohne die nötige finanzielle Deckung
ins Leben gestellt wurde, haben gelehrt, dass das Werk
nur halb getan ist, wenn nicht auch die Einnahme-
quellen geöffnet werden, die es zu speisen imstande
sind. Bei dem grossen Sozialwerke der Alters-,
Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, das we-
sentlich grössere Mittel erfordert, darf diese Praxis
unter keinen Umständen nachgeahmt werden. Zudem
zwingt die heutige Finanzläge des Bundes und der
Kantone dazu, eine Sozialversicherung im vorge-
schlagenen Sinne nur ins Leben zu rufen, wenn
zugleich auch wenigstens ein Minimum voraus-
zusehender finanzieller Lasten, die sie mit sich bringt,
durch neue Einnahmen gesichert sind. Die finanzielle
Deckung der Versicherungsausgaben vorderhand
hinauszuschieben, wäre nicht nur leichtfertig, sondern
würde in der jetzigen finanziellen Anspannung des
Bundes und der Kantone geradezu die Ausführung
des Werkes illusorisch machen. Es darf ruhig gesagt
werden: Die blosse verfassungsrechtliche Festlegung

der Versicherung unter Ausschluss der Eröffnung der
Finanzquellen bedeutet eine Negation der gegen-
wärtigen Staatsnotwendigkeit des Werkes. Dabei darf
auch der Auffassung Raum gegeben werden, dass die
Bindung der beiden Fragen, die dem Versicherungs-
gedanken innewohnende werbende Kraft, die Aus-
sichten auf die segensreiche/Tätigkeit des Sozialwerkes,
die Ueberwindung der praktischen und ideellen
Hemmungen der Deckungsfrage leichter macht.

Wie bereits angetönt, ist diese Anschauung in der
Kommission nicht unangefochten geblieben. Während
von der einen Seite die Finanzierungsfrage der Sozial-
versicherung nur im Rahmen und mit der gleich-
zeitigen Lösung der eidgenössischen Finanzreform
entschieden werden wollte, ging, eine zweite Meinung
dahin, den Versicherungsartikel zu schaffen mit dem
verfassungsrechtlichen Vorbehalte, denselben erst auf
den Zeitpunkt und nach Massgabe der Bereitstellung
der erst noch zu suchenden Mittel in Wirksamkeit
treten zu lassen,* das heisst die drei Versicherungs-
zweige sollten weder gleichzeitig noch nacheinander
in Kraft erklärt werden dürfen, solange nicht hin-
reichende, neue Einnahmequellen, die eigens für die
Versicherung bestimmt wären, dem Bunde zur
Verfügung gestellt würden. In bezug auf den letztern
Standpunkt ist zu sagen, dass die ganze Anlage des
Bundesbeschlusses ja bezweckt, dem Bunde für die
Durchführung der Versicherung die Mittel zur Ver-
fügung zu stellen; die Art und der Umfang der Sozial-
versicherung wird sich nach dem Masse der zur Ver-
fügung stehenden, speziellen Finanzquellen richten.
Es wird namentlich Aufgabe des Ausführungsgesetzes
sein, zu bestimmen, wann und unter welchen Be-
dingungen die Sozialversicherung ihre Wirksamkeit
aufzunehmen habe.

In allerletzter Zeit hat der Bundesrat auf Begut-
achtung seines Finanzdepartementes einen teilweise
abgeänderten Standpunkt eingenommen; er hat
gefunden, es sei an der Bindung der technischen und
Finanzfrage im Prinzip festzuhalten, dieselbe sei aber
nicht in einem einheitlichen Bundesbeschlusse zu
lösen, sondern drei getrennte Bundesbeschlüsse in
Aussicht zu nehmen, wovon der eine den versicherungs-
technischen Grundsatz, der zweite die Tabaksteuer mit
der Bestimmung für soziale Zwecke und der dritte
die Erbschaftssteuer für die Alters- und Invaliden-
versicherung betreffen sollte. Alle drei Bundes-
beschlüsse sollten gleichzeitig, also am gleichen
Abstimmungstage dem Volke vorgelegt werden. Das
Finanzdepartement glaubt auf diese Weise der Gefahr
der Verwerfung besser begegnen zu können, indem
die prinzipiellen Gegner der Versicherung, die Gegner
der Tabak- und einer Erbschaftssteuer nicht zu einem
einheitlichen Widerstande gegen das Versicherungs-
werk zusammengeführt würden. Für den Vorsteher
des Finanzdepartementes kam hierbei speziell noch
die Ueberlegung in Betracht, dass bei einer getrennten
Behandlung die Tabaksteuer rascher eingeführt werden
könnte, indem bekanntlich diese Frage bis auf eine
nicht wesentliche Differenz von beiden Räten be-
handelt worden ist. Die Kommission hat bei erneuter,
eingehender Prüfung an ihrem wiederholt gefassten
Beschlüsse festgehalten. Sie erblickt nach wie vor in
einer gesonderten Behandlung der ganzen Materie eine
grosse Gefahr für die Verwerfung der einen oder ändern
oder auch beider Finanzquellen, wobei nicht aus-
geschlossen wäre, dass dann die Initiative Rothen-
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berger angenommen werden könnte, mit welcher die
Finanzierung der Sozialversicherung nicht gelöst wäre.

Was die Einbeziehung der Finanzierung der
Sozialversicherung in die Lösung des gesamten
schweizerischen Finanzprobleines betrifft, so hat diese
Frage sowohl den Bundesrat wie auch die national-
rätliche Kommission in eingehendem Masse be-
schäftigt. In der Botschaft vom 21. Juni 1919 hat
sich der Bundesrat angesichts der für das Versiche-
rungswerk zu beschaffenden Bundesmittel'über die
allgemeine Finanzlage des Bundes und die Wieder-
herstellung des Gleichgewichts Rechenschaft gegeben.
Er hat dabei den mutmasslichen Fehlbetrag im
Bundeshaushalte damals auf 110 Millionen Franken
berechnet und in Umrissen eine Art Programm
aufgestellt, wie das finanzielle Gleichgewicht wieder
hergestellt werden könnte. Seither haben sich die
Verhältnisse noch wesentlich ungünstiger gestaltet,
und es hat sich in den Beratungen der nationalrätlichen
Kommission das Bedürfnis immer stärker fühlbar
gemacht, sich über die finanzielle und wirtschaftliche
Lage unseres Landes zu orientieren, weil man sich
bewusst war, dass diese Lage und die Wiederher-
stellung geordneter Verhältnisse im öffentlichen
Haushalte und in der Wirtschaft die Finanzierung der
Sozialversicherung und damit das Werk selbst nicht
unbeeinflusst lassen könnte.

Dabei hat es sich speziell als notwendig gezeigt,
neben den Bedürfnissen des Bundes auch diejenigen
der Kantone und Gemeinden in den Kreis der Prü-
fung einzubeziehen. Das eidgenössische Finanz-
departement hat feststellen lassen, dass zum Aus-
gleich des ordentlichen Budgets des Bundes v— die
Regiebetriebe ausgeschaltet — ein jährlicher neuer
Bedarf von 150 Millionen Franken, die Verzinsung
der Mobilisationsschuld Inbegriffen, jedoch ohne Be-
rücksichtigung deren Amortisation, notwendig seien,
dass die Kantone zum gleichen Zwecke vermehrte.
Einnahmen von 70—75 Millionen und die schwei-
zerischen Gemeinden solche von 30 Millionen Franken
bedürfen. Dazu kämen die Anforderungen der Sozial-
versicherung, die nach der Botschaft auf 80 Millionen
zu rechnen wären, sodass die neuen Lasten Und die
erforderliche neue Belastung auf 320—350 Millionen
Franken zu berechnen wären. Wenn man bedenkt,
dass die Kantone ihre Steuerlasten gegenüber der
Vorkriegszeit verdoppelt (65 Millionen, heute 110
Millionen Franken), dass die Gemeinden ihre Steuef-
erträgnisse um 40 Millionen erhöht, d. h. von 80 auf
120 Millionen Franken gesteigert, dass nun nächstens
auch die eidgenössische Kriegssteuer ihre Wirksam-
keit aufnimmt und von den Steuerzahlern mindestens
50 Millionen Franken im Jahr fordert, und andere
Besitzessteuern neben der bereits bestehenden Stem-
pelsteuer in Aussicht genommen sind, und wenn man
weiter bedenkt, welch grosse Anforderungen die
Oeffentlichkeit und die Wirtschaft an den Geldmarkt
stellt und die Kapitalbildung hierzu im umgekehrten
Verhältnis steht, wenn man weiter die Möglichkeit
in den Kreis der Ueberlegung zieht, dass die Schweiz
am Wiederaufbau Europas, an der internationalen
wirtschaftlichen und finanziellen Rekonstruktion nicht
achtlos vorübergehen kann und an derselben nicht
unbeteiligt bleiben wird, und auf der ändern Seite
in Berücksichtigung zieht, dass zu den gegenwätrigen
Lasten die bereits erwähnten neuen direkten und in-
direkten Belastungen sich gesellen werden, so ist
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es eine Forderung gewissenhafter Anteilnahme an
der Arbeit für die Oeffentlichkeit, wenn man sich bei
der ganzen Gestaltung des Versicherungsproblems,
namentlich bei der Finanzierung überlegt, wie die
letztere in das .ganze Finanzprogramm und in die
künftige Finanzrekonstruktion eingeordnet werden,
oder mit derselben wenigstens nicht in offenbaren
Widerspruch gelangen könnte. Es war nicht Aufgabe
der Kommission, über die generelle und spezielle
Finanzrekonstruktion weitere Untersuchungen und
Vorschläge zu machen. Der Vorsteher des Finanz-
departements hat im Anschluss an die verschiedenen
Begutachtungen und die bekannten Verhandlungen
von Kandersteg Ihnen letze Woche in einem umfas-
senden Exposé über die Finanzlage der gesamten
Oeffentlichkeit und die Wirtschaft des Landes seine
Meinung kundgegeben und die Richtlinien gezeichnet,
nach welchen das Gleichgewicht im Bundeshaushalte
wieder hergestellt werden könnte. Den voraus-
sichtlichen Fehlbetrag von 150 Millionen Franken,
den der Departementschef auf Grund eines Zukunfts-
budgets für die nächsten fünf Jahre berechnet, ge-
denkt Herr Bundesfat Musy durch weitere Belastung
des Besitzes und des Konsums auszugleichen: erstere
durch die Einführung der Couponsteuer und eine
Uebergewinnsteuer, letztere durch die Besteuerung
des Alkohols und weitere Zollerhöhuhgen. Es liegt
nicht im Rahmen der heutigen Berichterstattung, sich
über dieses Finanzprogramm des nähern auszuspre-
chen, auch nicht über die Frage, ob der Abtrag der
Mobilisationsschuld auf längere Zeit hinausgeschoben
werden soll, um Budget und Rechnung eine grössere
Bewegungsfreiheit einzuräumen; für uns ist von
Wichtigkeit festzustellen, dass dieses Programm im
Bereiche der politischen und wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten liegt, dass die aus der Realisierung der-
selben erforderlichen Leistungen weder die Kräfte
der einzelnen Bevölkerungskreise, noch der Wirt-
schaft übersteigen. Aus der projektierten Coupon-
und Umsatzsteuer und der Belastung des Alkohols
darf auf eine Mindesteinnahme von zusammen 60 Mil-
lionen Franken gerechnet werden, sodass neben all-
fälligen Ersparnissen der Rest durch die fiskalische
Belastung der Ein- und Ausfuhr in dieser oder jener
Form zu decken wäre. Dass wir aus Zollerhöhungen
vermehrte Einnahmen schaffen müssen, haben die
Darlegungen des Vorstehers des Finanzdepartements
mit aller Deutlichkeit gezeigt. Die von Herrn Hauser
namens der sozialdemokratischen Partei erhobene
Kritik und Absage erscheint aus dem Grunde un-
gerechtfertigt, weil die Finanzrekonstruktion gerade
während der Kriegszeit im Gegensatz zu den frühern
Verhältnissen durch die Belastung der Besitzes in
kräftigem Masse eingeleitet und nun auch fortgesetzt
werden soll; auf der ändern Seite haben sich die wirt-
schaftlichen, die finanziellen und finanztechnischen
Verhältnisse im allgemeinen und in jedem einzelnen
Lande so gründlich geändert, dass wie anderwärts
auch bei uns der Zoll unter möglichster Wahrung der
eigenen Produktionsverhältnisse in wesentlich er-
höhtem Masse für die Fiskalität fruktifiziert werden
muss und auch kann, ohne dass die normale Lebens-
haltung wesentlich in erhöhtem Masse belastet wird.
Es will uns scheinen, dass dieses Problem vom Bun-
desrat so rasch als möglich und für eine Ueber-
gangszeit bis zur Stabilisierung der Handelsver-
tragsverhältnisse zur Verwirklichung gebracht werden
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sollte. Bei festem und gutem Willen ist die Herstellung
des finanziellen Gleichgewichtes möglich.

Den Standpunkt, dass an das grosse Werk der
Sozialversicherung erst herangetreten werden solle,
wenn das Gleichgewicht im gesamten öffentlichen
Haushalte wieder hergestellt sei, hat der Bundesrat
und mit ihm die Kommission mit aller Entschieden-
heit abgelehnt. Einmal ist erneut zu betonen, dass die
Sozialversicherung keineswegs eine nur durch Staats-
gelder fundierte Institution der Oeffentlichkeit bil-
den soll; die Kraft, die Existenz und das ganze Wesen
des einzuführenden Versicherungswerkes soll in der
Versicherungsgemeinschaft liegen; dasselbe soll einzig
und allein durch Leistungen der Oeffentlichkeit nach
Massgabe der Leistungsfähigkeit der Oeffentlichkeit
gefördert werden. Um den allgemeinen öffentlichen
Haushalt von diesen Leistungen unabhängig zu machen,
wird eben, in Abweichung des sonst in der Finanz-
wissenschaft allgemein geltenden Grundsatzes, eine
Zweckbindung künftiger Staatseinnahmen stattfin-
den, und zwar von solchen Einnahmen, die das Volk
für die allgemeinen Bedürfnisse kaum bewilligen würde.

Im Zusammenhang damit halten wir für not-
wendig, die Frage der direkten Heranziehung der
Kantone zur Finanzierung der Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung zu berühren, weil die-
selbe für das Zustandekommen des Werkes von grosser
Bedeutung ist und bei der Diskussion im Volke und
bei der Volksentscheidung eine wesentliche Rolle
spielen dürfte. In der bundesrätlichen Botschaft wird
speziell ein Vergleich über die Entwicklung der Fi-
nanzen im Bund und Kantonen gezogen, und sodann
über den bereits erfolgten und nun neuerdings beab-
sichtigten Eingriff in das kantonale Steuergebiet
gesprochen, keineswegs aber über die Bedeutung und
die Tragweite der den Kantonen zugedachten direkten
Leistungen an die Sozialversicherung und die Mög-
lichkeit, diese Beiträge aufzubringen. Die bundes-
rätliche Botschaft steht in Anlehnung an das mehr-
erwähnte Beispiel Nabholz auf dem Standpunkte,
die Kantone hätten die gleichen Leistungen aus
öffentlichen Mitteln wie der Bund aufzubringen, also
40 Millionen Franken; das würde, nach der Bevöl-
kerungszahl gerechnet, auf den Kopf über 10 Fr. aus-
machen, ein Betrag, der selbstverständlich von allen
Kantonen nur durch vermehrte Steuern aufzubringen
wäre. Wie sehr dadurch die Belastung in den Kan-
tonen wächst, erhellt aus der Tatsache, dass neben
den bereits bestehenden 110 Millionen Steuern an
neuen Mitteln gesucht werden .müssten : 75 Millionen
für die Deckung der neuen ständigen kantonalen
Defizite und 40 Millionen für die Sozialversicherung,
zusammen also 115 Millionen Franken neue Mittel,
die mit den jetzigen Steuern von 110 Millionen eine
kantonale Belastung von 225 Millionen Franken aus-
macht; hierzu käme die Gemeindesteuerbelastung mit
135 Millionen, so dass also die Belastung der Steuer-
zahler in Kantonen und Gemeinden sich auf 360
Millionen Franken steigern würde, wozu noch die
eidgenössische Kriegssteuer mit einer jährlichen Be-
lastung von 50 Millionen hinzutreten würde : gesamte,
direkte Steuerleistung 410 'Millionen Franken gegen
135 Millionen Franken vor dem Kriege. Die Frage
der direkten Leistungen der Kantone an die Sozial-
versicherung hat denn auch angesichts dieser Si-
tuation in der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz
die grössten Bedenken hervorgerufen; es ist durchaus

verständlich, wenn gefragt wird: wie ist neben even-
tuellen neuen Eingriffen in die kantonale Steuer-
hoheit die direkte Mitanteilnahme der Kantone an
der Finanzierung der Alters- und Invalidenver-
sicherung möglich? Und doch konnte man sich auch
in diesen Kreisen der Meinung nicht verschliessen,
dass diese Anteilnahme notwendig werde; einmal, weil
die Kantone finanziell mitinteressiert werden müssen
mit Rücksicht darauf, dass die Durchführung der
Versicherung ja unter Mitwirkung der Kantone erfolgt,
und weil sie in Verbindung mit ihren Gemeinden nicht
zuletzt ein direktes finanzielles Interesse an der Ver-
sicherung haben.

In der Botschaft des Bundesrates wird allgemein
darauf hingewiesen, dass die Einführung der Alters-,
Invaliden- und Hinterlassenenversicherung eine Ent-
lastung in den Ausgaben für die Armen- und Kranken-
fürsorge zur Folge habe, die heute den Kantonen und
Gemeinden obliegt. Diese Feststellung wird vielfach
bezweifelt und man hört heute noch sagen, dass die-
selbe wenigstens nicht bewiesen sei. Es ist unzweifel-
haft richtig, dass der zahlenmässige Nachweis über
die Entlastung des Armenwesens durch die Einführung
der Sozialversicherung schwierig ist; aber die Er-
fahrungen und Beobachtungen, die anderwärts bereits
in dieser Frage gemacht worden sind; lassen den
berechtigten Schluss ziehen, dass eine günstige Rück-
wirkung der Sozialversicherung auf die Armenpflege
festgestellt werden kann, dass sowohl eine absolute
als auch relative Entlastung zu erwarten ist. In
welchem Umfange sich diese Auswirkung gestalten
wird, hängt von der Organisation der Versicherung
ab, namentlich von der Grosse der Versicherungs-
kreise, der Versicherungsleistungen etc., dann auch
von dem Umstände, ob, wie das in der bundesrät-
lichen Botschaft auseinandergesetzt ist, auch das
Heilverfahren zur Beseitigung eingetretener oder zur

. Verhütung drohender Invalidität und vorzeitigen
Ablebens zum Ziele der Versicherung gesetzt wird.
Wir verweisen in bezug auf diese Frage im allgemeinen
auf die Untersuchungen von Prof. Steiger «Zur öko-
nomischen Tragweite der Versicherungsgesetze mit
besonderer Berücksichtigung der Armenpflege », auf
die statistischen Erhebungen, die in Deutschland in
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch-
geführt wurden (vgl. Dr. Freund : « Armenpflege und
Arbeiterversicherung»), und auf die Untersuchungen
in England, in welch letzterem Land sowohl hin-
sichtlich der Ausgaben für die Armenpflege als auch
hinsichtlich der Zahl der Unterstützten seit der
Wirksamkeit der Versicherung eine starke Entlastung
zu konstatieren ist (vgl.'Rzewuski: «Die Arbeiter-
versicherung in England » in der Vierteljahresschrift
« Economist », 1913, Heft 3). Nicht unerwähnt wollen
wir lassen, dass auch in Dänemark eine ziffermässige,
wesentliche und absolute Entlastung in den effektiven
Ausgaben für öffentliche Armenpflege eingetreten
ist. Bei den Vorarbeiten für die Einführung der Sozial-
versicherung in den Kantonen St. Gallen und Glarus
wurden über diese Frage wertvolle Untersuchungen
angestellt. In einem ausführlichen, von Dr. Renfer
für den Kanton St. Gallen erstellten Gutachten wurde
auf Grund genauer, statistischer Erhebungen über
die Zahl der Altersschwachen und Invaliden, über die
,Höhe der Unterstützungen und unter Zugrundele-
gung der Bevölkerungsstatistik ein erheblicher Rück-
gang der Belastung der Armenpflege herausgerechnet,
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der mit der Zeit den Kanton St. Gallen unter der
Annahme der allgemeinen und obligatorischen Ver-
sicherung bis zu 80—90 % in Aussicht gestellt wurde.
Ebenfalls für diese Frage günstige Ausführungen
enthält der Bericht des Regierungsrates an den Land-
rat des Kantons Glarus vom 11. Januar 1916 über die
staatliche Alters- und Invalidenversicherung für den
Kanton Glarus.

Notwendig für eine Schätzung der Entlastung im
Armenwesen durch die Sozialversicherung in der
Schweiz ist das Vorhandensein eine- Armenaus-
gabenstatistik; wir besitzen solche aus den Jahren
1870 und 1890, die aber einmal ungenügend und sodann
antiquiert sind. Der Berichterstatter hat den Ver-
such gemacht, auf Grund der Staatsrechnungen pro
1918, der Berichte der Armendirektoren und anderem
Material im Vergleich mit den bereits erwähnten
Untersuchungen in den Kantonen St. Gallen und
Glarus und der genauen Kenntnisse der Verhält-
nisse in seinem eigenen Kanton eine Schätzung
der Armenausgaben in der Schweiz vorzunehmen,
und er ist zu dem Resultat gekommen, dass diese
Ausgaben für das Jahr 1918 auf mindestens 50 Mil-
lionen Franken zu rechnen sind, wovon auf die ge-
setzliche Armenpflege (inklusive Armenversorgungs-
anstalten) zirka 30 Millionen, zirka 15 Millionen für
Arme in den Irren- und Krankenanstalten und zirka
5 Millionen für die freiwillige Armenpflege für Schwei-
zer und Ausländer entfallen. Wenn die Art und Weise
der Unterstützung, das Mass derselben auf den Kopf
der Unterstützten und die Leistungen der Sozial-
versicherungen nach dem Durchführungsplan in der
Botschaft des Bundesrates abgewogen werden, so
kommt der Berichterstatter, ohne den optimistischen
Berechnungen des Gutachtens Dr. Renfer für St.
Gallen zu folgen, zum Schlüsse, dass mit einer effek-
tiven Entlastung der Armenausgeban der Kantone
und Gemeinden von 30 % gerechnet werden kann,
wobei ohne weiteres anzunehmen ist, dass im Aus-
führungsgesetze diese Entlastung mit gewissen, ge-
setzlichen Bestimmungen über den Bezug der Renten
sichergestellt würde. Ich glaube aber sagen zu dürfen,
dass die Kantone und die Gemeinden mit einer Ein-
sparung von zirka 15 Millionen Franken in den ef-
fektiven und wachsenden Ausgaben rechnen dürfen.
Zu ähnlichen Schlüssen kommt Pfarrer Wild, Zentral-
sekretär der schweizerischen gemeinnützigen Gesell-
schaft, in einem vor wenigen Tagen veröffentlichten
Aufsatz (im « Armenpfleger » Nr. 12). Unter Einbe-
ziehung der Hinterlassenenversicherung rechnet Wild
sogar mit einer Entlastung von 26 Millionen Franken.
Es ist auch ganz augenfällig, dass eine starke Ent-
lastung für die Kantone und die Gemeinden ein-
treten muss. Die zürcherischen Armenpflegen hatten
im Jahre 1918 für 5303 Altersschwache und Gebrech-
liche zu sorgen, für welche Pfarrer Wild eine Durch-
schnittsausgabe von 500 Fr. pro Jahr berechnete, und
im Kanton Bern standen auf dem Armenetat des
Jahres 15,545 Personen; die Jahreskostgelder für
die Armenfürsorge bewegten sich in den einzelnen
Anstalten zwischen 250—1100 Fr. Selbst wenn die
Gemeinden für ihre Armen und auch für andere
Versicherte die Prämienbeiträge zu bezahlen hätten,
tritt von Anfang an eine wesentliche Entlastung ein.
Für einfache Lebensverhältnisse — so für meinen
Heimatkanton — berechne ich die Entlastung von.
Anfang an auf 50 %,

Die grossen Schwierigkeiten, denen Kantone und
Gemeinden bei der Herstellung des Gleichgewichtes
ihres Haushaltes begegnen, lassen es durchaus ge-
rechtfertigt erscheinen, dass die Kantone nicht in
dem Hälfteverhältnis für den Beitrag der öffentlichen
Leistungen aufzukommen hätten, wie dies nach dem
bekannten Beispiel Nabholz in der Botschaft ange-
führt ist. Das Mass und den Umfang der kantonalen
Leistungen zu bestimmen, ist dem Ausführungsgesetz
überlassen; aber wir halten dafür, dass die Kantone
für nicht mehr als % °der % der öffentlichen Leistungen
aufzukommen hätten. Die kantonalen Beiträge wer-
den ebenfalls in hohem Masse davon abhängen, wie
der Kreis der Versicherten gezogen und wie die Lei-
stungen der Versicherung bemessen werden. Die An-
passung an die Wirtschaft, an die Lebensbedingungen
und die Lebensgewohnheiten, ist, wie das auch in
der Finanzdirektorenkonferenz hervorgehoben worden
ist, bei der Durchführung in hohem Masse zu wünschen.
Die Kantone müssen und werden Mittel finden —
Ausbau der kantonalen Steuergesetzgebung und
Steuererfassung, Erbschafts-, Luxus-, Wertzuwachs-
und indirekte Steuern — um ihre Mitbeteiligung am
Versicherungswerk zu finanzieren, sie haben ein" emi-
nentes Interesse daran: die Kantone und ihre Be-
völkerung sollen sich bewusst sein, dass der Bund
mit den Kantonen ein Sozialproblem zu lösen sich
anschickt, das in seinen Auswirkungen ein Fürsorge-
gebiet betrifft, das bis anhin ausschliesslich im Auf-
gabenkreis der Kantone und Gemeinden gelegen war,
ein Sozialproblem, das in hohem Masse geeignet ist,
zu einer den modernen Anschauungen entsprechenden
Lösung der Armenfrage beizutragen, deren Stand in
zahlreichen Gebieten unseres Landes finanziell und
bevölkerungspolitisch vielfach unhaltbar geworden ist.

Kehren wir nach diesem Exkurs, der uns zu machen
notwendig erschien, zu unserer Hauptfrage, zur Be-
schaffung der für den Bund notwendigen Mittel
zurück. Der Bundesrat war sich wohl bewusst —
und es kommt dies aus rücklich in der Botschaft
zum Ausdruck —, dass, welchen Weg er auch immer
in der Erschliessung neuer Einnahmsquellen ein-
schlage, er auf einen schwer zu überwindenden Wider-
streit der Interessen stossen werde. Der Bundesrat
hat nun in erster Linie anhand eingehender Unter-
suchungen dargetan, dass unsere Volkswirtschaft in
ihrer Gesamtheit neue Belastungen ertrage; gewiss
ist, dass seit diesen Untersuchungen, wie wir gesehen,
die Verhältnisse sowohl im gesamten, öffentlichen
Haushalt und in der Wirtschaft sich verschärft
haben und dass man heute in bezug auf all die An-
forderungen und Bedürfnisse klarer sieht; aber auf
der ändern Seite darf gesagt werden, dass das Prin-
zip, das der Bundesrat in bezug auf die Finanzierung
der Sozialversicherung in Vorschlag bringt, die Lö-
sung in einer Verbindung von Verbrauchs- und Besitzes-
steuern zu suchen, auch heute noch das richtige ist,
d. h. jene Belastung nach sich zieht, die erträglich
erscheint und auch einen richtigen Ausgleich bringt.
Es erscheint dem Berichterstatter nicht ganz zutref-
fend, zur Begründung der Richtigkeit des Stand-
punktes auf andere Länder hinzuweisen, wo ganz
ausserordentliche Verhältnisse bestehen und wo unter
der Zwangsläufigkeit derselben Massnahmen ergriffen
wurden und noch werden, die für unsere Verhält-
nisse weder zweckmässig, noch notwendig erscheinen.
Das darf indes festgestellt werden, dass schon vor
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dem Kriege sowohl die gesamte Steuerbelastung als
auch das Verhältnis zwischen den Verbrauchs- und
Besitzessteuern in der Schweiz gegenüber den ändern
Staaten ein weit günstigeres war, und dass dieses
Verhältnis im wesentlichen nicht gestört wird, wenn
unter Berücksichtigung der notwendig werdenden
Deckung im Finanzhaushalt unserer gesamten Oef-
fentlichkeit der Ausgleich mit den verschiedenen in
Aussicht genommenen Belastungen gesucht wird. Die
Hauptsache ist, dass dieser Ausgleich im richtigen
Kräfteverhältnis erfolgt, und wichtig erscheint, na-
mentlich unter den gegenwärtigen Verhältnissen, dass
er Steuerquellen betrifft, die nicht die Lebensnot-
wendigkeit der Gesamtheit als solcher tangieren. Die
Belastung wird um so vertretbarer, wenn durch die-
selbe ein höheres Lebensgut eingetauscht wird, was
bei der Sozialversicherung unzweifelhaft zutrifft.

Unter Berücksichtigung dieser und anderer Er-
wägungen ist der Bundesrat seinerzeit dazu gelangt,
die Einführung einer Gruppe von Verbrauchssteuern,
nämlich von Steuern auf die Genussmittel, Tabak
und Bier, daneben eine Besitzessteuer auf den Nach-
lass, der Erbschaft und der Schenkung vorzuschlagen.
Dazu war noch ein bestimmter Teil des Ertrages aus
dem zu erweiternden Alkoholmonopol in Aussicht ge-
nommen, welche Frage bekanntlich Gegenstand einer
besonderen Verfassungsvorlage ist. Aus diesen pro-
jektierten Steuern erwartete der Bundesrat zugunsten
der Sozialversicherung folgende Erträgnisse: 1. aus
der Belastung des Tabaks 18 Millionen, 2. aus der
Biersteuer 8 Millionen, 3. aus der Erbschaftssteuer
15,5 Millionen, 4. aus der Erweiterung des Alkohol-
monopols 5,4 Millionen ; total 46,9 Millionen Franken,
oder rund 47 Millionen, wovon 7—9 Millionen zur
Deckung der Kosten der Kranken- und Unfallver-
sicherung bestimmt waren, so dass rund 40 Mil-
lionen Franken, d. h. der minimale Bundesanteil an
den Kosten der Sozialversicherung aus diesem Pro-
gramm zur Verfügung gestanden hätten.

Ihre Kommission ist in ihren ersten Beratungen
dazu gekommen, dem bundesrätlichen Finanzpro-
gramm für die Sozialversicherung mehrheitlich zu-
zustimmen; die Widerstände und Schwierigkeiten
in den Beratungen und Verhandlungen waren aber
derart, dass das Resultat der ersten Tagung als höchst
unbefriedigend wohl allen Kommissionsmitgliedern
erschien und man nach einer Revision desselben förm-
lich drängte. Die langwierigen Verhandlungen führten
in der Folge zur Erkenntnis, dass eine Vereinfachung
in der Deckungsfrage eintreten müsse, wenn ein
praktisches Resultat erzielt werden wollte, und weiter,
dass dieses Resultat nur auf einer Mittellinie der
bestehenden politischen und finanzpolitischen Auf-
fassungen und Grundsätze gefunden werde.

Ueber das Resultat dieser Beratungen erlaubt
sich der Berichterstatter zur Eintretensfrage die ein-
zelnen Steuervorschläge nur im Ueberblick zu be-
leuchten, wobei auch andere im Schosse der Kom-
mission in Voranschlag gebrachte Steuerquellen und
Steuerarten erwähnt werden sollen; in der Detail-
beratung des Verfassungsartikels mag zu den ein-
zelnen Steuervorschlägen noch in ausführlicher Weise
Stellung genommen werden.

Besteuerung des Tabaks. Ueber die Notwendig-
keit und Zweckmässigkeit der fiskalischen Erfassung
des Tabaks im allgemeinen und im speziellen zur
Finanzierung cler Alters- und Invalidenversicherung

mögen weitere Erörterungen unterbleiben. Es sei
nur festgestellt, dass die tatsächlichen Verhältnisse
der letzten Jahre eine enorme Steigerung des Tabak-
verbrauches aufgewiesen, in bezug auf welchen die
Schweiz mit Holland an der Spitze schreitet. Auf
den Kopf der Bevölkerung gerechnet weist die Schweiz
einen Verbrauch von 2085 g auf, während in Frank-
reich derselbe sich auf 923 g, in Italien auf 531 g und
in Deutschland auf 1592 g stellt; diese Zahlen be-
weisen auch die Zweckmässigkeit der fiskalischen Be-
lastung, die bis heute in der Schweiz eine ganz un-
genügende war. Dieselbe betrug im Jahre 1919 auf
den Kopf der Bevölkerung 104 Rp., während sie
vor dem Kriege in Italien 633 Rp., in Frankreich
917 Rp. und in England 1010 Rp. ausgemacht hatte.
In Frankreich soll bekanntlich das Tabakmonopol im
letzten Jahre etwa 1% Milliarden, in Italien gegen
800 Millionen Franken eingebracht haben. Im Hin-
blick auf den Verbrauch von Tabak und im Vergleich
zu der Belastung in ändern Ländern kann in der
fiskalischen Ausbeute des Tabaks ohne grosse Schwie-
rigkeit ein Ertrag von 30—40 Millionen Franken
gefunden werden.

Als Form der fiskalischen Erfassung des Tabaks
bringt der Bundesrat in Uebereinstimmung mit den
Beratungsergebnissen dieser Frage in den eidgenös-
sischen Räten die Besteuerung des Tabaks in Vor-
schlag. Dabei hält er an dem in seiner Botschaft
vom 2. März 1917 eingenommenen Standpunkte fest,
dass fiskalisch das Tabakmonopol die wirksamste und
erträglichste Art der Tabakbelastung wäre. Nachdem
aber die eidgenössischen Räte in klarer und bestimm-
ter Art eine dem Monopolgedanken entgegengesetzte
Haltung eingenommen haben und die Stimmung im
Volke aus allgemeinen Erwägungen sowohl, als auch
wegen der grundsätzlichen Abneigung gegenüber der
Schaffung weiterer Monopole eine grossmehrheitlich
monopolgegnerische ist, hat der Bundesrat es unter-
lassen, die Monopolform neuerdings zu vertreten. In
den Kommissionsberatungen ist der Monopolgedanke
sofort wieder aufgegriffen und in entschiedener Weise
verfochten worden, sowohl in der Form des reinen
Staatsmonopols, als auch in derjenigen einer ge-
mischt-wirtschaftlichen Organisation. Wenn ange-
nommen wird, und man darf es, dass die Belastung
des Tabaks zur Finanzierung des Sozialwerkes in
erster Linie in Betracht fällt, so sollte jene Form
gewählt werden, die das Versicherungswerk am
wenigsten gefährdet, und das ist zurzeit zweifelsohne
die Tabaksteuer. Mit dieser Tatsache sollten sich
auch die grundsätzlichen Anhänger des Monopol-
gedankens abfinden. Die Möglichkeit der Entwick-
lung der Tabaksteuer zu einer intensiveren, fiskali-
schen Ausbeute des Tabaks in Form eines reinen oder
gemischten Monopoles bleibt damit für spätere Zeiten
nicht ausgeschlossen. Es mag richtig sein, was
Herr Hauser letzte Woche erklärt, dass der Zeitpunkt
für die Einführung eines Tabakmonopols verpasst
worden ist; es soll aber neuerdings konstatiert werden,
dass die sozialdemokratischen Vertreter in der na-
tionalrätlichen Kommission das Tabakmonopol in
der Luganer-Sitzung zu Falle gebracht haben, wo-
durch die Umstellung in dieser Frage eingeleitet
worden ist. Seither hat sich immer klarer gezeigt,
dass die Entscheidung über diese Frage nicht vom
rein fiskalischen Gesichtspunkte getroffen werden
kann, sondern dass ebensosehr allgemein Wirtschaft-
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liehe und politische Erwägungen entscheidend und
massgebend sind. Eine gesunde und erspriessliche
Fiskalität hat ihre Wurzeln in den politischen und
wirtschaftlichen Verhältnissen eines Landes. In wie-
derholten Beratungen und Abstimmungen hat denn
auch die Kommission mit grosser Mehrheit das Tabak-
monopol verworfen und sich für die Tabaksteuer
ausgesprochen, und auch stark mehrheitlich einen
Antrag abgelehnt, der bezweckte, die Frage —
Monopol oder Steuer — verfassungsrechtlich nicht
zu lösen, sondern in der kommenden Gesetzgebung
die Entscheidung zu treffen. Bei der Beratung über
diese Frage hat sich nämlich gezeigt, dass die vom
Bundesrat in Vorschlag gebrachte Fassung über die
Besteuerung des Tabaks nicht in klarer und nicht
misszuverstehender Weise den Steuercharakter gegen-
über dem Monopolgedanken festlege, dass vielmehr
die Fassung die Möglichkeit offen lasse, in der Aus-
führung des Verfassungsartikeln zwischen Monopol
und Steuer zu wählen. Die Mehrheit der Kommission
hat deshalb die Fassung klar gestellt, und zwar in
der Form, wie sie aus den Beratungen der eidgenös-
sischen Räte hervorgegangen ist, während eine Min-
derheit zur Fassung des Bundesrates steht, der, wie
aber aus den Ausführungen der Botschaft hervor-
geht, seinem Vorschlage nicht diese Auslegung gibt.
In welcher Form die Tabaksteuer durchgeführt
werden soll, darüber besteht heute noch keine Si-
cherheit; wie aus den Darlegungen des Vorstehers
des Finanzdepartements in der Kommission erhellt,
wird gegenwärtig die Frage untersucht. Während
früher ein Projekt für eine Fabrikatwertsteuer in
Form der Banderole bestanden, ist man dann auf
ein solches der Fakturabesteuerung übergegangen, um
neuestens einem unsern Verhältnissen angepassten
Projekt nach Art des englischen Zollmonopolsystems
Platz zu machen. Nach diesem Projekt würde der
in die Schweiz einlaufende Tabak an der Grenze
erfasst, und zwar in zweifacher Art: durch den Zoll
und eine auf Grund des Warenwertes erhobene Steuer.
Die Vorzüge dieses Projektes, das gegenwärtig einer
Expertenkommission zur Diskussion unterstellt ist,
bestehen in Einfachheit und ergiebiger Fiskalität,
welche mit den Konsumenteninteressen durch eine
Preisregulierung der gangbarsten Artikel in Einklang
gebracht werden kann. Die Tabaksteuer soll die Haupt-
quelle für die Finanzierung der Sozialversicherung
bilden und zu einem jährlichen Ertrage von 25—30
Millionen Franken gesteigert werden, während die
bundesrätliche Vorlage nur mit einer Einnahme von
18 Millionen Franken gerechnet hatte.

Besteuerung des Bieres. Die Frage der Besteue-
rung des Bieres, von welcher der Bundesrat eine Ein-
nahme von 8 Millionen Franken zugunsten der Sozial-
versicherung erhofft, hat, wie in der Botschaft, so
auch in _ der Kommission zu grundsätzlichen Er-
örterungen über die Besteuerung des Alkohols im
allgemeinen geführt. Die Möglichkeit und die Zweck-
mässigkeit des fiskalischen Belastung des Bierkon-
sums wurde namentlich unter Hinweis auf die Vor-
kriegszeitverhältnisse bejaht. Während der Kriegs-
zeit ist die Bierproduktion indes stark zurückgegangen ;
während im Jahre 1913/14 in 105 Brauereien 2,742,705
Hektoliter produziert wurden und der Bierkonsum
86 Liter mit einer Belastung von 34 Fr. auf den Kopf
der Bevölkerung betragen hatte, ist derselbe im
Betriebsjahre 1917/18 auf 790,789 Hektoliter ge-

sunken, um im Jahre'1^919/20 für 11 Monate wieder
auf 954,118 Hektoliter oder für das ganze Jahr auf
zirka 1,050,000 Hektoliter zu steigen. Dagegen sind
die Brauereibetriebe im laufenden Jahre auf 80
zurückgegangen, was einer Verminderung von 16 in
einem Jahre gleichkommt. Zweifelsohne wird der
Bierkonsum nicht so rasch die Höhe der Vorkriegszeit
erreichen, und die objektive Berichterstattung muss
konstatieren, dass die schweizerische Bierindustrie, in
der rund 200 Millionen Franken investiert sind, seit
4 Jahren eine Krisis durchmacht. In der Kom-
mission fand die Biersteuer von Anfang an starke
Anfechtung. Es wurde speziell auf die Ungerechtig-
keit und die Ungleichheit einer exzeptionellen Be-
handlung dieser einen Art von Alkohol hingewiesen,
die nicht nur eine Verteuerung dieses Volksgetränkes,
sondern auch eine Schädigung des unter der Kriegs-
zeit ohnehin stark in Mitleidenschaft gezogenen
schweizerischen Brauereigewerbes zur Folge hätte.
Auf der ändern Seite wurde von Vertretern der Land-
wirtschaft die Besteuerung des Bieres verlangt, wenn
ihrerseits zur Ausdehnung des Alkoholmonopols Hand
geboten werden sollte. Den Erwägungen kritischer
Natur konnte sich der Bundesrat schon in seiner
Botschaft nicht verschliessen ; er weist darauf hin,
dass er einer exzeptionellen Behandlung des Bieres
als Steuerobjekt dadurch zu begegnen suche, dass er
zwar von der Einführung einer Weinsteuer im In-
teresse des einheimischen Weinbaues Umgang nehmen
wolle, dass er aber dafür die Erhöhung des Wein-
zolles in Aussicht stelle. Die Diskussion der Kom-
mission erzeigte fast unüberbrückbare Gegensätze,
namentlich angesichts der Tatsache, dass die Ver-
fechter einer allgemeinen Alkoholsteuer mit Aus-
dehnung auf den Most ihren Standpunkt unter Hin-
weis auf die gewaltigen Summen, die der Alkohol-
konsum in der Schweiz verschlinge (man sprach von
600—800 Millionen Franken per Jahr), mit grosser
Zähigkeit verfochten; die Beratungen erweckten den
Eindruck, dass die Besteuerung des Alkohols, in
dieser oder jener Form, einzeln oder im gesamten, die
Finanzierung und damit das Versicherungswerk in
einer Volksabstimmung schwer gefährden würden.
Die Wahrnehmung dieser Gefahr führte zur Erkennt-
nis, die Biersteuer aus dem vorliegenden Finanz-
programm für das Versicherungswerk zu entfernen
und dieselbe im Zusammenhang mit der Vorlage über
die Erweiterung des Alkoholmonopols oder einer Be-
steuerung der alkoholischen Getränke prüfen und
begutachten zu lassen. Die Kommission war in diesem
Beschluss einstimmig. Die Biersteuer würde des-
halb aus dem Rahmen der heutigen Vorlage aus-
scheiden und später bei der Behandlung des allge-
meinen Finanzprogramms wieder in Diskussion ge-
stellt werden.

Erbschaftssteuer. Als Besitzessteuer für die Fun-
dierung der Sozialversicherung hat der Bundesrat
die Ausgestaltung der Erbschaftssteuer zugunsten des
Bundes gewählt, und zwar hat er in dem Entwurfe
zum Bundesbeschluss vom 21. Juni 1919 die Ein-
führung einer eidgenössischen Nachlass-, Erbschafts-
und Schenkungssteuer in Vorschlag gebracht, von
deren jährlich auf 31 Millionen Franken berechnetem
Ertrag die Hälfte an die Kantone abzugeben wäre,
wobei ausserdem diejenigen Kantone, welche durch
die Einführung dieser eidgenössischen Steuer einen
Steuerausfall erleiden würden, für eine Uebergangs-
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zeit von 15 Jahren entschädigt werden sollten. Bei
diesem Vorschlage ging der Bundesrat'von der Er-
wägung aus, dass die eidgenössische Erbschaftssteuer
die zweckmässigste und gerechtfertigste Besitzes-
steuer für die Finanzierung der Versicherung sei.
Sie ist gerechtfertigt aus dem Grunde, weil ein
tiefer, ethischer Zusammenhang zwischen der Erb-
schaftssteuer und der Sozialversicherung, speziell der
Hinterlassenenversicherung besteht, ein Zusammen-
hang, der sich in einem solidarischen Pflichtgedanken
der begüterten Erben gegenüber den mittellosen
Hinterlassenen auswirkt; sie ist angesichts unserer
politischen und finanziellen Situation aber auch
zweckmässig, weil einmal diese Art von Besilzes-
steuer die kantonale Steuerhoheit weitweniger tangiert,
wie jede andere direkte Vermögenssteuer; denn nach
den im Ausland gemachten statistischen Erhebungen
kommt das Einzelvermögen im Durchschnitt dreimal
während eines Jahrhunderts zur Vererbung; sie er-
scheint aber auch aus dem Grunde zweckmässig,
weil sie sozusagen die einzige Steuer darstellt, welche,
unabwälzbar ist und deshalb nicht zur Verteuerung
in der Lebenshaltung führt, während Vermögens-,
Erwerbs- und auch Gewerbesteuern vom Produzenten
in hohem Masse auf Konsumenten sich abwälzen
lassen aus dem einfachen Grunde, weil sie als Un-
kosten in Rechnung gestellt werden müssen. Die
Erbschaftssteuer ist denn auch in ändern Staaten,
namentlich während der Kriegszeit, in starkem Masse
ausgebaut worden, und zwar in einer Weise, die nach
unsern Auffassungen fast konfiskatorischen Charakter
hat: England besitzt Nachlass- und Erbanfallsteuern,
die bis auf 40% in entfernter Linie anwachsen, Frank-
reich und Deutschland haben stark progressive Erb-
schaftssteuern eingeführt, dasselbe ist in Italien und
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika der
Fall; überall beginnt die Erbschaftssteuer bei der
Deszendenz und steigt in scharfer Richtung, je loser
das verwandtschaftliche Band zwischen dem Ver-
mögensträger und dem Vermögenserwerber wird. In
der Schweiz war dieses Steuergebiet bis in die aller-
letzte Zeit nur roh bebaut und namentlich mit Rück-
sicht auf die Vielgestaltigkeit der Steuerhoheitsge-
biete in wenig rationeller Weise zur Auswirkung und
Ausbeutung gelangt. Der Steuerertrag stellte sich
in den Kantonen im Jahre 1918 auf 10,5 Millionen
Franken. Mit Recht betont der Bundesrat, dass eine
einheitliche Ausgestaltung der Erbschaftssteuern im
allgemeinen Interesse der eidgenössischen und kan-
tonalen Fiskalität liegen würde.

In den Beratungen der nationalrätlichen Kom-
mission machten sich von Anfang an von föderalisti-
scher Seite starke Widerstände gegen eine eidge-
nössische Erbschaftssteuer geltend; es wurde geltend
gemacht, dass, nachdem der Bund durch die neue
ausserordentliche Kriegssteuer in das Steuergebiet der
Kantone eingegriffen, man sich nicht einen weitern
Eingriff gefallen lassen könne, dies um so weniger,
als es sich um eine Steuerquelle handle, deren Aus-
beute für die Herstellung des Gleichgewichts unbedingt
den Kantonen überlassen werden müsse. Dieses letz-
tere Moment wurde namentlich auch aus dem Kreise
jener Kantone geltend gemacht, welche eine relativ
gut ausgebaute Erbschaftssteuer besitzen und die nun
der Befürchtung Ausdruck verleihen, in ihren bis-
herigen Einnahmen zugunsten anderer Kantone
benachteiligt zu werden. Die kantonalen Finanz-

direktoren sprachen sich in ihrer ersten Tagung in
Neuenburg über diese Frage übereinstimmend gegen
die eidgenössische Erbschaftssteuer aus. Sodann war
die Wahrnehmung zu konstatieren, dass eine Reihe
von Kantonen mit Rücksicht auf die Lage ihrer
Finanzen oder im Hinblick auf eine eventuelle künf-
tige eidgenössische Regelung dieser Steuerart an die
Revision ihrer Erbschaftssteuersätze schritten, so
dass die Befürchtung nicht unbegründet ist, es könn-
ten, wenn diese kantonalen Gesetzesrevisionen vor
einer eidgenössischen Regelung in Kraft und Wirk-
samkeit treten würden, die Einkünfte für den Bund
zugunsten der Sozialversicherung auf Jahre hinaus
nur in beschränktem und ungenügenden Masse aus-
fallen. Angesichts dieser Widerstände wurden in der
Kommission die Möglichkeiten der Heranziehung an-
derer Besitzessteuern erwogen und diskutiert. So
wurde erneut die Frage der Vermögensabgabe auf-
geworfen, an die von einer Seite indes die Bedingung
geknüpft wurde, dass der Bundesbeschluss über die
Erhebung einer neuen ausserordentlichen Kriegs-
steuer mit der Durchführung der Vermögensabgabe
dann ausser Wirksamkeit zu treten hätte. Die gleichen
Gründe, welche seinerzeit bei der Behandlung der
bekannten Motion sowie bei der Beratung der ausser-
ordentlichen Kriegssteuer zur Ablehnung der Ver-
mögensabgabe geführt haben, bestimmten die Kom-
mission auf die erneut aufgeworfene Frage nicht ein-
zutreten, namentlich auch mit Rücksicht auf den
Umstand, dass das so mühsam zustande gekommene
Verständigungswerk der ausserordentlichen Kriegs-
steuer wieder in Frage gestellt werden und dadurch
erneute Unsicherheit in der Sanierung der Bundes-
finanzen eintreten könnte.

Im Verlaufe der Beratungen wurde auch auf die
Einführung einer Uebergewinnsteuer und einer Ver-
mögenszuwachssteuer hingewiesen. Jene hätte dau-
ernden Charakter und würde die über ein bestimmtes
Mass hinausgehenden Einkünfte aller Art einer Spe-
zialsteuer unterstellen; diese, die Vermögenszuwachs-
steuer, wäre als eine einmalige Abgabe gedacht, die auf
der während der Kriegsperiode 1914—1920 oder 1916
bis 1920 erfolgten Vermögens Vermehrung zu erheben
wäre. Bezüglich der Uebergewinnsteuer ist zu sagen,
dass eine solche einem weitem Ausbau der nächstens
in Kraft tretenden ausserordentlichen Kriegssteuer
gleich käme, bei der 'bekanntlich auch die Tantiemen
noch besondern Zuschlägen unterworfen sind. So
sehr der Gedanke, welcher zum Vorschlag der Ein-
führung einer Uebergewinnsteuer führte, als ein
durchaus gesunder, eine den sozialen Ausgleich för-
dernde Erwägung bedeutet, so glaubte die Kommis-
sion denselben für die Finanzierung der Sozialver-
sicherung nicht weiter verfolgen zu können, weil der-
selbe zu wenig abgeklärt ist und die bezüglichen Unter-
lagen heute noch fehlen. Denselben Standpunkt
nahm die Kommission bezüglich einer Vermögens-
wertzuwachssteuer während der Kriegszeit ein. Es
untersteht keinem Zweifel, dass während der Kriegs-
zeit erhebliche Vermögenszunahmen erfolgt sind, die
zu einem Teil durch die Kriegsgewinnsteuer erfasst
wurden, zu einem ändern Teil aber jeglicher Be-
steuerung entgangen sind, weil sie überhaupt nicht
erfasst werden oder nicht der Kriegsgewinnsteuer
unterstellt werden konnten. Auf der ändern Seite
ist zu sagen, dass, wie aus den Ausführungen der
Kandersteger Konferenz und den Ausführungen von
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Herrn Bundesrat Musy hervorgegangen, die Kriegs-
zeit eine grosse Entwertung vieler Kapitalbestände
schweizerischer Steuerzahler gebracht hat, dass grosse
Verluste in vielen Zweigen unserer Volkswirtschaft,
die speziell mit dem Verkehr in engerem Zusammen-
hang standen oder stehen, eingetreten und dass auch
die Kapitalbildung durch die Teuerung in grossem
Masse unterbunden worden ist. Auch hier fehlen der
Kommission genauere Unterlagen um zu einem
Projekt für eine Wertzuwachssteuer zugunsten der
Sozialversicherung Stellung zu nehmen. Die Kom-
mission vertritt die Meinung, dass die beiden Steuer-
projekte •— Uebergewinn und ausserordentliche Ver-
mögenszuwachssteuer — im Rahmen der allgemeinen
Bundesfinanzrekonstruktion eingehender untersucht
werden sollten, was nach den Beratungen in Kander-
steg und nach den Ausführungen von Herrn Bundes-
rat Musy bereits angeordnet ist.

Der Kommission wurde dann im Verlauf der wei-
tern Beratungen die Frage unterbreitet, ob dem Bunde
eine eidgenössische Nachlasssteuer, à. h. die steuer-
rechtliche Erfassung des gesamten Nachlasses der
Erbmasse, und den Kantonen die Erbschaftssteuer,
die Besteuerung der einzelnen Erbanfälle überlassen
werden sollte. Diese Unterscheidung, welche nament-
lich in England, seit 1916 in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika ausgebildet worden ist, hat in den
kantonalen Steuergesetzen der Schweiz nur in zwei
vereinzelten Fällen, und zwar teilweise in rudimen-
tärer Form Ausbildung gefunden. In der Kommis-
sion wurde die Befürchtung ausgesprochen, dass die
Ueberlassung der Nachlassstener an den Bund kaum
Aussichten auf Annahme durch das Volk haben würde,
weil eine eidg. Nachlasssteuer die Weiterentwicklung
der kantonalen Erbschaftssteuern hindern könnte.

Anlässlich der letzten Tagung der nationalrätlichen
Kommission wurde mit Rücksicht auf die scharfen
Widerstände, welche der Ueberlassung der Erbschafts-
steuer an den Bund sowohl in der welschen als auch
in der deutschen Schweiz begegnen, eine Lösung ge-
sucht, die einer Weiterbildung des in Art. 42, lit. f,
der Bundesverfassung enthaltenen Kontingents-
gedankens entspricht. Die Anregung wurde bereits
in der ersten Tagung der Kommission in Zermatt von
unserem damaligen Kollegen und jetzigen Vorsteher
des eidgenössischen Finanzdepartementes als mög-
liches, leitendes Prinzip für die Finanzrekonstruktion
im Bund vertreten: die gegenwärtig bestehenden
Geldkontingente in der Weise zu modernisieren, dass
dem Bunde von Seite der Kantone jährliche Abgaben
von dem nach einheitlichen Grundlagen ermittelten
steuerbaren Vermögen, steuerbaren Erwerb und der
steuerbaren Verlassenschaften geleistet würden, wobei
alle direkten Bundessteuern, auch die gegenwärtige
ausserordentliche Kriegssteuer, jetzt und für die Zu-
kunft ausgeschaltet würden. Der Gedanke war neu
und hat damals allseitige Bedenken wach gerufen.
Seitdem ein besserer Ueberblick über die Finanzlage
des Bundes gewonnen werden konnte, und man sich
dabei immer klarer wird, dass das Gleichgewicht im
Finanzhaushalt des Bundes nicht hergestellt werden
kann, ohne dass der Bund sich auf die direkten Steuer-
quellen der Kantone stützen kann, erscheint das Pro-
jekt der modernisierten Geldkontingente sehr beach-
tenswert, um so mehr als dadurch einmal ein wirklicher
Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen an-
gebahnt und durchgeführt werden könnte.

Art. 42, lit. f, der Bundesverfassung bestimmt:
« Die Ausgaben des Bundes werden bestritten : .. •
f) aus den Beiträgen der Kantone, deren nähere
Regulierung, vorzugsweise nach Massgabe der Steuer-
kraft derselben, der Bundesgesetzgebung vorbehalten
ist. »

Aus der Genesis dieses Verfassungsartikels —
wir verweisen auf die frühern Verfassungsberatungen
und sodann auch auf die Behandlung der Motion
Joos vom Jahre 1899, welche die Abschaffung der
Geldkontingente und die Ersetzung derselben durch
eine förmliche Bundessteuer bezweckte — geht her-
vor, dass die geplante Modernisierung der Geld-
kontingente, aufgebaut auf der nach einheitlichen
Normen festgestellten Steuerkraft der Kantone, nicht
als Ausführung des bestehenden Verfassungsartikels
gedacht werden kann, dass es vielmehr hierzu einer
Umformung der verfassungsrechtlichen Grundlage
bedarf.

Die nationalrätliche Kommission hat nun in ihrer
Mehrheit beschlossen, nach einem von welschen Mit-
gliedern der Kommission gestellten Antrag, die Mo-
dernisierung des Kontingentgedankens auf die steuer-
rechtliche Erfassung der in den Kantonen zur Ver-
erbung gelangenden.Vermögenswerte zugunsten der
Finanzierung der Sozialversicherung Ihnen vorzu-
schlagen; ein Versuch, der, wenn er sich bewähren
würde, weiter im Sinne der bereits angeführten
Finanzrekonstruktion und des Finanzausgleichs zwi-
schen Bund und Kantonen augebaut werden könnte»
Wenn die Kommission grossmehrheitlich zu diesem
Antrage gekommen ist, so tat sie es im Interesse des
Zustandekommens des Versicherungswerkes; die Be-
ratungen hatten ergeben, dass eine andere Besitzes-
steuer auf weit grössere Schwierigkeiten stossen würde,
dass aber die in Vorschlag gebrachte Lösung eine Ver-
ständigung zwischen den zentralistischen und födera-
listischen Interessen und Tendenzen bedeutete, bei
der schliesslich auch eine Mehrheit der Stände und
des Schweizervolkes sich finden könnte. Es erscheint
durchaus notwendig, schon in der Eintretensfrage
in klarer und unzweideutiger Weise auf die Bedeutung
und die Struktur der gefundenen Formel hinzuweisen.
Der von der Kommission in Vorschlag gebrachte
Kontingentsartikel lautet wie folgt:

« Die Kantone erheben als Kontingent zur Deckung
der dem Bunde zufallenden Kosten der Alters-, In-
validen- und HinterlassenenVersicherung eine jährliche
Abgabe auf Erbschaften und Vermächtnissen.

Die Ansätze und die Einschätzung für diese Ab-
gabe werden einheitlich durch die Bundesgesetz-
gebung geregelt. »

Hier ist nun in erster Linie festzustellen, dass es
sich um eine Abgabe handelt, die zur Bestreitung der
dem Bunde (und nicht etwa den Kantonen) zufallenden
Kosten der Sozialversicherung erhoben wird.

Die Abgabe, welche als eine dauernde zu betrachten
ist, wird erhoben auf den während des Jahres in den
Kantonen zur Vererbung (qua Intestat- und Testat-
erbrecht) gelangenden Vermögenswerte.

Diese Abgabe würde von den Kantonen veranlagt
und erhoben, jedoch nach Normen und Richtlinien,
die durch ein Bundesgesetz festgestellt würden. Da-
durch wird die Einheitlichkeit und Gleichmässigkeit
der Abgabe unter den Kantonen gewährleistet. Dieses
Bundesgesetz, dessen muss man sich heute schon klar
sein, wird voraussichtlich nach folgenden Gesichts-
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punkten ausgestaltet werden, es muss enthalten:
•a-)-das Substrat des Erbanfallvermögens, auf Grund
dessen die Abgabe zu bemessen ist, also den Gegen-
stand der Steuer, die Umschreibung der Begriffe über
Erbschaften und Vermächtnisse; b) die Festlegung
der Steuerpflicht und Ausführung derselben; c) die
Steuerberechnung auf Grund gesetzlich festgelegter
Ansätze, welch letztere selbstverständlich für alle
Kantone die gleichen wären. Die nach bestimmten
Klassen normierten Steuersätze müssen begreiflicher-
weise so gestaltet werden, dass für die Erhebung der
"kantonalen Erbschaftssteuern im Rahmen der fis-
kalischen Bedürfnisse und der volkswirtschaftlichen
Rationalität genügend Spielraum wäre; es müssen
da verfassungsrechtliche oder gesetzliche Abgren-
zungen geschaffen werden; d) gewisse Vorschriften
über das Veranlagungs- und Durchführungsvorgehen
und die Abrechnung, wobei speziell die Frage der amt-
lichen Inventarisation Abklärung finden müsste, und
das Kontrollrecht des Bundes über das prinzipiell
durch die Kantone zu besorgende Anlagungsver-
fahren; e) Vorschriften über Doppelbesteuerung,
Steuerhinterziehung, und voraussichtlich eine eid-
genössische Rekursinstanz.

Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass über
"das materielle Steuerrecht eidgenössische Vorschriften
hinsichtlich der Bemessung und Veranlagung dieser
Abgabe aufgestellt würden, während die formale
"Regelung den Kantonen überlassen wäre.

Der Unterschied zwischen dem ersten Vorschlage
des Bundesrates, d. h. der eidgenössischen Erbschafts-
steuer und dem heutigen Mehrheitsvorschlage der
'Kommission, dem Erschaftssteuerkontingent besteht
"darin: Während bei der eidgenössischen Erbschafts-
steuer die Steuerhoheit über dieses Gebiet in ihrer
ganzen Totalität zentralisiert, d. h. an den Bund
übergehen würde, bliebe dieselbe nach dem Erb-
schaftssteuerkontingent den Kantonen erhalten. Der
Unterschied ist ein ganz prägnanter und nicht etwa
ein bloss formaler, er erlaubt, wie bereits erwähnt,
den Kantonen selbständig nach Massgabe ihrer Be-
dürfnisse und in Anpassung an die wirtschaftlichen
Verhältnisse, an die Anschauungen und Gebräuche
der Bevölkerung eigene kantonale Erbschaftssteuern
zu erheben und dieselben weiterzuentwickeln, und
zwar in einer Weise, die auf dem ausschliesslich kan-
tonalen Boden viel schwieriger wäre. Der Ausbau
findet einzig und allein eine Grenze an dem Kon-
tingent. Die Ansprüche der Kantone an die Steuer-
quelle erfahren eine gewisse dauernde Sicherstellung,
während das bei der eidgenössischen Erbschafts-
steuer nicht der Fall wäre; das ist zweckmässig aber
auch notwendig angesichts der Finanzlage der kan-
tonalen und kommunalen Haushalte. Die formale
Durchführung und Erhebung der Erbschaftssteuer-
kontingente würde durch die kantonalen Verwaltungs-
organisationen erfolgen, wodurch ein weitverzweigter
Beamtenapparat vermieden werden könnte. Wer
politisch und fiskalisch rein zentralistisch denkt und
den notwendigen Ausgleich zwischen Bund und Kan-
tone in bezug auf diese Steuerqüelle zu wenig be-
rücksichtigt, der findet in der vorgeschlagenen Lösung
keine Befriedigung, wie Ihnen das von den Gegnern
dieses Vorschlages zweifellos noch auseinandergesetzt
wird. Die Mehrheit der Kommission hält aber dafür, dass
die gedeihliche Entwicklung unseres Landes nicht
in dieser Richtung liegt, und sie glaubt namentlich,

dass in dieser Spezialfrage der Gedanke, der Zweck
über die Form gestellt werden soll. Den finanziellen
Ertrag dieser kantonalen Kontingente berechnet der
Bundesrat auf 10 Millionen Franken — er wird davon
abhangen, wie der Steuersatz im Bundesgesetz ab-
solut und relativ in bezug auf die Verwandtschafts-
grade und der Höhe der zur Vererbung gelangenden
Vermögen festgesetzt wird. Rechnen wir das schwei-
zerische Volksvermögen auf 30 Milliarden Franken,
stellen wir die Abzüge für kleinere Vermögen und
andere entgehende steuerrechtliche Erfassung mit
15 % in Rechnung, so würden für den jährlichen
Umsatz bei Erbschaften (25,5 Milliarden Franken
dividiert durch 30 Jahre) 850 Millionen jährliche Erb-
schaftsanfälle in Betracht fallen. Bei einem Durch-
schnittsansatz von l % %, wobei also die Progression
bereits berücksichtigt wäre, könnte -das Erträgnis auf
12—15 Millionen Franken im Jahre gebracht werden,
also annähernd auf die gleiche Summe, wie sie der
Bundesrat in seiner Botschaft bezüglich der eidgenös-
sischen Erbschaftssteuer vorgesehen hat. Eine vom
Berichterstatter der Kommission auf • Grund der
Kriegssteuererträgnisse und massiger Ansätze auf-
gestellte Berechnung, die allerdings weiter ausbau-
fähig ist, würde zu einem Resultat von 13% Mil-
lionen Franken führen.

Der Gedanke, die Erbschaftssteuer in dieser oder
jener Form fallen zu lassen und dafür die alten Kon-
tingente nach der gegenwärtigen Verfassung, aber auf
Grund einer neuen Berechnung in ständiger Form
zur Auswirkung gelangen zu lassen, fand keinerlei
Unterstützung, ebenso nicht die Anregung, die be-
stehenden Bundessubventionen oder gesetzlichen An-
teile zugunsten der Kantone teilweise fallen zu lassen.
Beide Vorschläge würden die Finanzierung keineswegs
vereinfachen, den Finanzausgleich aber im Gegenteil
erschweren und in den Kantonen zu neuen Steuer-
massnahmen führen. Mit den vorstehenden Aus-
führungen habe ich Ihnen, Herr Präsident, meine
Herren, die Verfassungsvorlage, wie sie aus den Be-
ratungen der Kommission hervorgegangen ist, skiz-
ziert. Der Vollständigkeit halber habe ich noch an-
zuführen, dass im Schosse der Kommission eine Reihe
weiterer Anregungen über andere Finanzquellen ge-
macht worden sind, worauf ich des nähern indes nicht
eintreten kann ; ich nenne : Die Ausgabe von Prämien-
anleihen nach der Motjpn Hirter, die Einführung von
Monopolen für Getreide, Kohlen und Versicherungs-
wesen, die Anregung von Herrn Ständerat Usteri
auf Regalerklärung der mit Hilfe von Naturkräften
erzeugten elektrischen Energie. Den Anregungen
wurde aus allgemeinen und speziellen Erwägungen,
die ich im Rahmen der heutigen Berichterstattung
nicht behandeln kann, keine Folge geben, einzig die
Frage der Einführung eines eidgenössischen Ver-
sicherungsmonopols wurde als Minderheitsantrag auf-
gestellt. Es wird bei der Detailberatung Anlass geben,
auf diesen Minderheitsantrag näher einzutreten, nach-
dem wir die Begründung seitens des Antragstellers
gehört haben werden.

Dagegen habe ich noch zu erwähnen, dass der in
der Initiative Rothenberger niedergelegte Gedanke
Gegenstand eingehender Diskussion und auch zwei-
maliger Entscheidung war. Herr Rothenberger, früher
selber Mitglied der Kommission, hatte zum vor-
liegenden Bundesbeschluss einen Antrag gestellt, der
heute wieder aufgegriffen worden ist, neben der Erb-
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schaftssteuer verfassungsrechtlich festzulegen, dass
ein Betrag von 250 Millionen Franken aus den Erträg-
nissen der Kriegsgewinnsteuern herausgenommen und
zur Bildung eines Fonds zur Erleichterung der Ein-
führung der Sozialversicherung verwendet werden
sollte. Die Kommission wird über diese Frage, die
Gegenstand eines eigenen Traktandums ist, speziell
referieren. Die Gründe, warum die Einbeziehung des
Antrages Rothenberger in die heutige Verfassungs-
vorlage in zwei Abstimmungen in der Kommission
abgelehnt wurden, sind kurz wie folgt zusammen-
zufassen: Der Ertrag der Kriegsgewinnsteuern ist
gemäss den neuen vom Schweizervolk in der Ab-
stimmung vom 4. Mai 1919 sanktionierten Verfassungs-
artikel zur Deckung der Kapitalausgaben für das
Truppenaufgebot zu verwenden ; an diesem Beschlüsse,
der seinerzeit ein Verständigungswerk bedeutete, ist
festzuhalten. Der Verfassungsartikel wäre in einer
Volksabstimmung ernstlich gefährdet, wenn in den-
selben der Antrag Rothenberger aufgenommen würde,
und im weitern würden selbst bei Annahme des An-
trages Rothenberger der Sozialversicherung auf Jahre
hinaus keine Mittel zugeführt.

Herr Präsident, meine Herren I Ich bin am Schlüsse
meiner Ausführungen. In den Beratungen unserer
Kommission hat oft grosse Unsicherheit geherrscht,
die Verhandlungen waren zweitweise mühsam, und
doch haben sie zu einer gewissen Abklärung, zu einem
grossen greifbaren Ziel geführt: Sie haben einmütige
Zustimmung zu dem versicherungstechnischen Teile
der Vorlage erzielt, sie haben in bezug auf die Dek-
kungsfrage eine Verständigung nach der Richtung
gebracht, dass neben einer Verbrauchssteuer eine
Besitzessteuer zur Finanzierung der dem Bunde er-
wachsenden Kosten für die Sozialversicherung er-
hoben werden soll, auch über die Objekte dieser
Steuerarten ist man einig geworden; einzig in bezug
auf die Form der steuerrechtlichen Erfassung dieser
Objekte besteht Verschiedenheit, gehen die Meinungen
auseinander. Soll die Form über die Idee gestellt
werden, soll die Idee an dieser Form zugrunde gehen ?

Endgültig ist nicht die Form, in die eine Idee ge-
gossen wird, sondern der Glaube an sie, der Wille
zu ihr. Wir geben der Idee, die diesem Werke zu-
grunde liegt, die Form und Auswirkung, die mit den
derzeitigen politischen und fiskalischen Gegebenheiten
möglich ist; die mögen sehr unvollkommen sein —
und sind veränderlich; sie tragen nicht den Gedanken,
sondern er trägt sie und kann sie umbilden — und bei
veränderten Verhältnissen wird das der Fall sein.

Dass die Idee genährt wird vom Willen und
Glauben der Gesamtheit, das ist die Hauptsache,
und dass sie, dass alle Parteien sich finden in dem we-
sentlichen Ziele dieses sozialen Werkes, das ja freilich
nur ein Teil ist eines grössern Gedankens, dass sie
Opfer dafür zu bringen bereit sind und dass sie, jede
auf ihrem Boden, mitarbeitet daran — das ist es,
worauf es ankommt.

Von diesem Willen wird der Wert der Verhandlun-
gen über die Vorlage bestimmt werden, auf die ein-
zutreten, ich Ihnen beantrage.

M. Kuntschen, rapporteur français de la majorité
de la commission: Dans tous les temps et à toutes
les époques, les questions que nous comprenons au-
jourd'hui sous le vocable de questions sociales ont
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été l'objet des préoccupations du législateur. Sous
une forme ou sous une autre elles ont agité les esprits
à travers tous les âges. Bientôt c'est l'égalité civile
que le peuple convoite et qu'il conquiert. Ailleurs
c'est l'égalité politique qui soulève ses passions. Cette
revendication triomphe.

Ces conquêtes semblaient l'idéal. Aujourd'hui,
le peuple avec une âpre volonté aspire à l'égalité so-
ciale. Dans la Suisse rajeunie par la charte de 1874
les pouvoirs publics ont constamment cherché à ré-
pondre à ces aspirations. Dans les années qui ont
suivi cet événement, l'industrie a pris une extension
considérable, l'usine s'est développée, l'atelier est
devenu important, la fabrique s'est établie partout.
Avec la société anonyme le capital également est de-
venu puissant. Mais les relations du maître et de
l'ouvrier s'altèrent, ils ne sont plus liés par un sort
commun: les angoisses de l'un ne sont plus les an-
goisses de l'autre. Devant le capital anonyme l'ouvrier
se sent petit et faible. Le législateur intervient alors
et en 1877 déjà la Suisse est dotée d'une loi sur les
fabriques, loi à la hauteur des exigences du moment.
Elle assure la protection de l'ouvrier et édicté des
mesures spéciales et des prescriptions concernant le
travail de la femme et de l'enfant. Bientôt est pro-
mulguée la loi sur la responsabilité civile des fabri-
quants, du 25 juin 1881, complétée par la loi sur l'ex-
tension de cette responsabilité, du 26 août 1887.

Le droit commun ne rendait responsable le patron
en cas d'accident que lorsqu'il y avait de sa faute.
A ce principe on a substitué une notion nouvelle, la
responsabilité absolue du patron. Si cette doctrine
ne heurte pas le sentiment du droit et de la justice,
elle brisait cependant des idées reçues. Malgré ses
nombreux et multiples avantages, l'application de
cette loi engendrait des conflits : Le patron ou plutôt
la société qui le couvrait, contestait souvent le bien-
fondé de l'indemnité. De là des procès. C'était la
guerre. On a songé alors à l'assurance. Celle-ci devait
amener la paix. La caisse nationale n'était pas encore
en activité que déjà une nouvelle loi sur les fabriques
est élaborée. Elle répond à tous les besoins et à toutes
les exigences du jour et est à la hauteur des revendi-
cations sociales. Cette loi sur les fabriques reçoit son
couronnement par la loi sur la durée du travail dans
les fabriques du 27 juin 1919. Elle proclame la journée
de huit heures. Cette mesure a compromis certaines
entreprises et a nui à quelques industries. On avait
aussi de la peine à comprendre qu'au moment où
le travail devait devenir plus intense, où tant de res-
taurations s'imposaient, l'on eût limité l'activité vo-
lontaire du travailleur. Mais il ne faut pas trop s'émou-
voir; le temps qui corrige tout apportera des tempé-
raments à cette loi. Cette journée de huit heures
n'est pas une invention absolument moderne, elle
était discutée au moyen-âge déjà. Thomas Moris,
dans son ouvrage « Utopia », 1518, exalte déjà la
journée de huit heures. Et Philippe II d'Espagne,
dans une ordonnance du 20 septembre 1593, a intro-
duit la journée de huit heures dans les chantiers, les
ports et les fabriques de ses vastes Etats, et chose
remarquable, la diminution de la journée de travail
ne devait pas entraîner la réduction du salaire. C'était
aussi une époque troublée. Des idées nouvelles d'une
hardiesse sans précédent heurtaient les conceptions
reçues. D'anciennes doctrines s'effondraient, la guerre
déchirait les nations. La haine de classe était âpre
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et violente. Eh bien, deux générations plus tard,
on ne trouve plus trace de cette mesure extraordinaire,
fruit d'événements extraordinaires. Nul doute que
la- révolte des faits éclatera également contre cette
prescription dans ce qu'elle a, je me hâte de l'ajouter,
d'excessif et de trop absolu.

La Suisse possède l'assurance-maladie, l'assurance-
accident, l'assurance militaire, l'assurance des fonc-
tionnaires et un office de chômage. Cet office n'est
en réalité que l'assurance du chômage. Il s'agit main-
tenant d'introduire l'assurance-vieillesse, invalidité
et des survivants. Avec cette assurance nous aurons
parcouru tout le cycle des assurances sociales. On
ppurra dire que l'oeuvre de prévoyance sociale sera
complète. — Cette question de l'assurance-vieillesse
est soulevée depuis fort longtemps, et peu de temps
avant la guerre une motion concernant cet objet a
été déposée sur le bureau du Conseil national. La
guerre n'a pas permis d'en faire l'examen. Les événe-
ments du mois de novembre 1918 ont donné une actua-
lité nouvelle à cette question de l'assurance-vieillesse
et .elle a pris depuis une acuité intense. On a reproché
amèrement à ce moment aux pouvoirs publics de
n'avoir pas donné aux classes laborieuses cette insti-
tution incomparable. Ce devait être le salut, la paix.
Dès ce jour, cet objet étincelle au programme de tous
les partis qui rivalisent de zèle pour en assurer l'exécu-
tion. — Tous nous avons le sentiment de la nécessité
et de la valeur de l'assurance-vieillesse. Quoi de plus
émouvant et de plus triste à la fois que de rencontrer
un citoyen, un ouvrier qui a peiné toute la vie pour
gagner le pain de chaque jour et usé peut-être ses
forces au service de la collectivité, de le voir, atteint
par l'âge, incapable d'efforts et de travail et partout
privé de ressources! Il faut que la société vienne en
aide à ce vaillant. Il faut, et les conceptions modernes
le proclament, qu'au soir d'une vie d'honnêteté et
de travail le citoyen, l'ouvrier puisse jouir de quelque
repos et être à l'abri des besoins les plus pressants.
Dans l'organisation actuelle, il n'est pas absolument
abandonné. Il y a la famille d'abord et c'est elle qui
doit en premier lieu venir au secours de ses membres.
C'est une obligation naturelle. Ce devoir est érigé
en règle de droit par la législation : c'est la dette ali-
mentaire. Puis il y a la solidarité communale, la
solidarité cantonale. Celle-ci intervient sous le nom
d'assistance. Ces prestations sont nombreuses, con-
sidérables. Enfin, il y a la charité, l'ardente charité
que le, pauvre idolâtre; elle a,fait des choses admi-
rables. Nous ne rencontrons pas de canton, pas de
ville où il n'y ait des institutions de bienfaisance,
des asiles pour les vieillards, des hospices pour les
malheureux et des refuges pour toutes les infortunes.
Mais ces institutions ne donnent pas toujours satis-
faction et elles ne répondent plus aux idées du jour.
Elles partagent d'ailleurs les citoyens en classes et
portent l'empreinte du secours et le caractère de
l'aumône. L'égalité sociale demande des institutions
de prévoyance égales pourj tous. C'est un droit au-
jourd'hui qu'on demande à la société, à la.collectivité.
Au fond, Messieurs, quelles sont les ressources de la
collectivité ? C'est le travail et l'épargne. Fatalement,
les uns doivent contribuer pour les autres. Il n'en
est pas de même dans, l'assurance-accidents. Là,
l'ouvrier donne son travail, sa force, son activité. Il
a droit, par conséquent, à une légitime et complète
compensation. Si la réalisation de l'assurance-vieil-

lesse s'est fait attendre si longtemps, c'est que le pro-
blème est difficile et compliqué. On avait songé
d'abord uniquement à l'assurance-vieillesse. La situa-
tion créée par l'âge, l'impuissance au travail est in-
éluctable; personne n'y échappe. Corriger cet état de
choses semble être un devoir de la société. Mais aussi-
tôt a surgi l'idée de l'assurance-invalidité. Un citoyen
est victime d'un accident, d'une maladie, il ne peut
plus travailler. Sa situation n'est-elle pas aussi dure
et pénible que celle du vieillard. Quoi de plus juste
également que l'assurance des survivants? Voilà
une veuve, des enfants, qui ont perdu leur soutien,
ils tombent dans la gêne, le besoin est impérieux. Il
y a entre ces trois assurances un lien étroit et naturel,
et les assurances sociales, pour être complètes, doivent
embrasser et l'assurance-vieillesse et l'assurance-
invalidité et l'assurance des survivants. Mais énoncer
ces assurances, n'est-ce pas révéler l'étendue de l'entre-
prise et les difficultés que le problème soulève ?

Malgré ces considérations, la société aspire à la
création de cette oeuvre grandiose.

Quelles seront l'organisation et les conditions
techniques de cette assurance ? Il ne s'agit maintenant
que du principe que l'on doit insérer dans la consti-
tution avec quelques règles primordiales. Le reste
sera abandonné à la loi.

La ligue des paysans avait proposé d'abord l'as-
sistance, « Altersfürsorge ». Cette idée est bien celle
qui répond le mieux aux conceptions populaires.
Arrivé à un âge déterminé, tout citoyen quel qu'il
soit a le droit à une rente. Le système est très simple,
facile. Il n'engendre pas la création d'un office
spécial avec des bureaux qui l'entourent. Cette pro-
position semblait l'idéal. Malheureusement elle se
heurte à l'impossibilité financière. Elle est aujour-
d'hui abandonnée. Il ne peut s'agir dès lors que d'in-
troduire l'assurance dont nous connaissons la notion
et en général les conditions techniques. Ce système
exige la coopération, le travail et l'activité de l'in-
téressé. Il offre les grands avantages suivants: il
permet, au point de vue financier, une réalisation plus
rapide, il n'a pas le caractère de secours, il a une base
juridique et morale, il éveille enfin l'idée de l'épargne.

L'assurance doit être organisée avec le concours
des cantons. Le Conseil fédéral le proclame dans son
message. La commission est d'accord. Cela répond
du reste à notre droit public.

Quelles seront les personnes au bénéfice de cette
institution? Le projet de revision constitutionnelle
ne peut pas le déterminer. Doit-il s'agir exclusivement
des salariés? Nous ne le pensons pas. Qui est sûr
du lendemain? Ne voyons-nous pas tous les jours
des effondrements de fortunes que l'on croyait le plus
solidement assises? Et puis, ne serait-ce pas créer
les classes et affirmer les distinctions sociales? Or,
dans ce domaine plus que partout ailleurs, la solidarité
doit exister. En favorisant la classe des salariés
seulement, n'engagerons-nous pas l'ouvrier des cam-
pagnes à quitter les champs pour aller en ville chercher
la sécurité des vieux jours? A notre sentiment,
l'assurance devra également être obligatoire. Le
projet n'en parle pas. Mais nous pensons qu'il ne
faudra pas laisser à l'assurance un caractère absolu-
ment facultatif. L'expérience démontre que la pré-
voyance privée est insuffisante quand on est en santé,
on ne redoute pas l'avenir. Il faut l'obligation. Dans
notre pensée, l'assurance devra donc être obligatoire,



NATIONALRAT — 605 — Altéré- und InvaMitätsversicKeTung

organisée avec le concours des cantons et la partici-
pation dès intéressés. Tous les intéressés ne pourfohl
peut-être pas payer leurs contributions, mais alors
la commune se substituera à eux. Dans une organi-
sation sociale bien comprise, la commune devrait
payer la prime de tous les assurés. Toutes ces questions
'seront examinées d'ùfae manière plus approfondie et
plus étendue, lorsque nous aurons à élaborer la loi
-d'exécution.

Une question capitale est évidemment le montant
de la rente. Quelle sera cette rente? Il ne saurait
s'agir de la fixer dans l'article constitutionnel. Au
début, la fente devra être modeste et au fur et à mesure
que l'on disposera de ressources plus considérables,
la rente pourra grandir.

Les experts qui ont examiné la question, nous
parlent dans le message d'une rente de 800 fr. à toucher
dès l'âge de 65 ou 70 ans. Pour couvrir ce'tte rente,
l'Etat doit fournir 80 millions de francs, dont 40 mil-
lions de francs à la charge dé la Confédération et 40
millions à la charge des cantons. Cette répartition
entre la Confédération et les cantons ne doit pas figurer
dans la revision constitutionnelle. Elle sera fixée
d'après les ressources dont la Confédération disposera
au moment de l'élaboration de la loi. Il me semble que
les sommes prévues par les experts sont largement
suffisantes, et voici pourquoi.

Tout d'abord l'élément étranger domicilié en Suisse
représente le 14,7 % de la population. Il est évident
que cette partie de la population qui n'a pas d'établis-
sement définitif dans le pays ne pourra pas être mise
au bénéfice de notre assurance nationale de vieillesse,
invalidité et survivants. Dès lors, en réalité, le béné-
fice de l'assurance est réservé à une population de
3,200,000 habitants. En ce qui concerne les rentes,
nous avons déjà plusieurs catégories de citoyens au
bénéfice d'un avantage identique, au bénéfice d'une
rente déjà instituée. Ce sont les employés des C. F. F.,
les employés de la Banque Nationale, les employés
de la Caisse nationale d'assurance et tout le perspnnel
de la Confédération. Il est évident que toutes ces
personnes assurées d'une rente d'invalidité de vieil-
lesse ou de survivants ne pourront pas jouir de la
nouvelle création. Et dans les cantons, la plupart des
employés de l'administration ont des retraites. Seront-
ils au bénéfice de l'assurance fédérale? En tout cas
les cantons qui forment ces caisses d'assurance en
faveur de leurs employés ne pourront pas être tenus
de verser les contributions nécessaires pour couvrir
l'assurance fédérale.

En ce qui concerne l'invalidité, remarquons qu'il
y avait en Suisse au 31 août dernier 34,345 entreprises
soumises à l'assurance. Cela représente environ
800,000 assurés. Ces 800,000 assurés sont au béné-
fice d'une assurance-invalidité semblable à celle que
nous allons créer. C'est dans ce monde de travailleurs
que les cas d'invalidité sont le plus fréquents. Soumis
à l'assurance obligatoire, ces assurés, s'ils sont vic-
times d'accident, toucheront de la Caisse nationale
l'indemnité d'invalidité ou en cas de mort, leurs veuves
et leurs enfants l'indemnité aux survivants. Ces
800,000 personnes sont assurés non seulement contre
les accidents professionnels mais aussi contré les
accidents non professionnels. Il est intéressant de
rappeler qu'en 1919, la Caisse nationale des assurances
a liquidé 232,978 accidents dont 507 mortels. Si l'on
tient compte de ces différents facteurs, nous estimons

que les conjectures et lés appréciations des experts
sont assez êxactê's et 'qu'en tout cas elles sont ample-
ment suffisantes pour permettre la réalisation de
l'oeuvre des assurances.

Naturellement — on vous l'a dit — le canton doit
être imposé aussi et cela dans une assez large mesure.
Òri évalué à 40 millions dé francs là participation des
fcantons. Cela représente à peu près 10 ff. pai tète
de population. "C'est considérable, je le reconnais,
ihais, d'autre part, n'oublions pas que l'assurance va
soulager énormément l'assistance publique. Il est
dans nos cantons des communes où l'assistance pu-
blique coûte 12 et même 16 fr. par tête dé population.
L'assurance projetée arrivera a diminuer d'une façon
très considérable les charges de l'assistance publique;
lés cantons trouveront aussi dans cette grande oeuvre
une compensation et un équivalent à leur sacrifice.
La création de l'assurance permettra aussi d'effacer
de là constitution l'art. 45 qui prévoit l'expulsion d'un
citoyen pour cause d'indigence.

Pouvons-nous décréter l'assurance sans lès moyens
financiers ? Nous n'hésitons pas à répondre négative-
ment. Le Conseil fédéral le proclame et sur ce point
encore la commission est tout à fait d'accord. Mais
est-il de bonne politique financière d'affecter spéciale-
ment des sources de revenus déterminées à un but
défini? Cela peut entraîner quelquefois de la gêne
et engendrer certains embarras. Lorsque l'assurapce-
vieillesse sera en activité, jsai l'impression que l'on
considérera cette institution comme un but de l'Etat
à l'instar de l'instruction publique et de tant d'autres
services publics. Dès lors toutes les ressources du
pays devraient servir à couvrir également les frais
de l'assurance, Malgré ces considérations, la com-
mission estime ,qu'il est préférable pour assurer lés
possibilités de l'histitution; de déterminer et de fixer
les moyens financiers destinés à sa couverture. .

La discussion sur les finances de la Confédération
est fort intéressante.- Rechercher les moyens de ré-
tablir l'équilibre financier, c'est un problème assez
gigantesque. Du reste, la Conférence de Kandersteg
et l'exposé du ministre des finances ne nous ont pas
encore apporté de solutions définitives; Ce n'est pas
d'ailleurs la prerhièrë fois que la Confédération tra-
verse une crise financière. J'en ai le souvenir; il y a
quelque 20 .ans, l'équilibre financier de la Confédé-
ration était aussi rompu. Le déficit était chronique,
permanent et dans les limites de la constitution, le
Conseil fédéral avait peine à trouver de nouvelles
ressources. On a nommé une commission, non pas
une commission d'experts; mais une commission par-
lementaire qui a préparé les budgets pour une série
d'arinées: dix ans. Qu'est-il arrivé? C'est que la
deuxième année déjà les événements ont bouleversé
ces projets de budget et l'équilibre financier s'est peu
à peu rétabli. Il s'est maintenu jusqu'aux événements
actuels, jusqu'à la guerre.

Faiit-il pour cette raison ajourner l'àssurance-
vieillèssè, invalidité et des survivants? Messieurs,
une chose est connue: là puissance économique et
ïnancièrè du pa^s. M. le chef du Département des
ïnances nous l'a indiquée. Est-ce que vous pensez
qu'en ajournant dé deux ou trois an's cette oeuvre,
.a situation économique ou financière du pays àrfra
changé? Nullement. Nous pouvons discuter certaine-
ment et voir sous quelles foriiiés et-comment nous
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pourrons atteindre la puissance financière pour l'ap-
pliquer aux besoins généraux du pays, mais l'ajourne-
ment de la question n'augmentera pas cette puissance
financière.

Pouvons-nous et devons-nous ajourner cette entre-
prise ? Non, Messieurs. En novembre 1918 on a pris
en quelque sorte un engagement; en tout cas on a fait
des promesses dans ce domaine. Sans doute le sou-
venir de ces journées est effacé. Mais les promesses
données, il faut les tenir, sinon c'est briser sa parole;
cela ne serait pas suisse.

En second lieu tous les pays, au moins la plupart
d'entre eux, possèdent des institutions de ce genre.
Notre démocratie seule serait rebelle à cette oeuvre.

Enfin, la semaine passée, en approuvant les statuts
de la caisse d'assurance des employés et fonctionnaires
de la Confédération, nous avons, d'un coeur léger, et
sans hésitation, voté20millions de francs annuellement.
Pour qui? Pour une fraction de la population dont
la situation est souvent l'objet de convoitise. Et
nous hésiterions à accorder 40 millions de francs à
l'ensemble du peuple suisse? Vous refuseriez le même
bienfait à ceux surtout qui sont dans l'impossibilité
de faire de l'épargne et d'assurer leur avenir. Pour la
commission, l'essentiel a été de voir si nous pouvions
trouver les ressources nécessaires pour couvrir l'entre-
prise. Eh bien, avec le Conseil fédéral, au moins en
grande partie, nous trouvons ces ressources dans les
moyens qui nous sont présentés. C'est l'imposition
du tabac. Plus d'une fois déjà au sein des Chambres
fédérales on a présenté des motions, des propositions
demandant l'imposition du tabac; toujours la demande
a été repoussée en affirmant que cette ressource devait
être réservée aux oeuvres sociales. Eh bien, Messieurs,
le moment de frapper le tabac est venu; l'assurance-
vieillesse est là. Nous constatons que tout le monde
veut atteindre le tabac et l'imposer. Au sein de la
commission nous ne sommes en divergence et en
contreverse que sur la modalité de cette imposition.
La majorité veut simplement l'impôt du tabac, tan-,
dis que la minorité demande le monopole. Le mono-
pole, en vérité, c'est un impôt. En règle générale on
introduit le monopole par mesure de fiscalité et non
pas par mesure économique. La mesure économique
doit permettre le travail, car c'est le travail qui en-
gendre l'épargne et en même temps assure l'avenir
et crée la prospérité. L'épargne a une vertu morale,
elle implique un effort; le sacrifice des jouissances
immédiates en vue d'un résultat lointain. Nous ne
croyons pas qu'il y ait lieu de discuter très longtemps
la question, attendu que les Chambres fédérales se
sont déjà prononcées sur cette question et qu'elles
ont adopté l'imposition et non pas le monopole. Et,
disons-le en passant, si le monopole a été écarté en
son temps, c'est que l'on craint le développement de
la bureaucratie. Il est évident que par le monopole
le nombre des employés grandira encore. Au mois de
juin, dans un grand journal de la Suisse romande,
je lisais qu'il y avait dans la seule ville de Berne
35,000 fonctionnaires dont 5000 femmes. Est-il éton-
nant que l'on redoute d'augmenter cette légion.
'L'expérience démontre du reste que la substitution
de l'Etat dans l'organisation de la production est loin
d'avoir le résultat qu'on serait en droit d'espérer.
L'Etat, lui aussi, cherche à faire des bénéfices
au dépens du public. Cela tient surtout à la structure
de la puissance publique et de l'administration. Pour

la moindre mesure il y a le système des autorisations
formalistes et des lenteurs qui suppriment toute
initiative et toute responsabilité.

Au sein de la commission, les partisans du mono-
pole nous ont dit : Nous ne pouvons pas voter l'as-
surance-vieillesse sans le monopole. Nous ne com-
prenons pas cette attitude. Que le parti socialiste
cherche à réaliser son programme, c'est son droit.
Mais faire dépendre absolument l'assurance-vieillesse
du monopole, c'est dire que l'assurance-vieillesse n'est
pas le but que l'on poursuit, et cependant on la ré-
clame avec énergie, mais que c'est le moyen que l'on
cherche pour faire triompher un point de son pro-
gramme. La loi du reste n'est pas faite pour toujours,
in perpetuum. Si les événements le commandent et
que les circonstances l'exigent, on pourra toujours
modifier cette forme d'imposition du tabac et avoir
recours à la mesure fiscale extrême que l'on appelle
le monopole.

L'impôt du tabac doit, au dire des experts, pro-
duire environ 35 millions de francs. Eh bien! si l'on
presse un peu, je crois que nous pourrons atteindre le
chiffre de 40 millions de francs. Ce serait à peu près
la somme nécessaire pour couvrir les assurances. Mais
dans de nombreux milieux et avec assez de raison on
proclame que cette institution ne doit pas être in-
troduite uniquement au moyen des impôts de con-
sommation, des impôts indirects. Il faut que la for-
tune soit également imposée. C'est pourquoi le
Conseil fédéral, dans son projet, introduit l'impôt
sur les successions. Cette proposition a soulevé une
grande opposition. Non pas que l'on conteste, en
principe, l'obligation pour la fortune de payer des
impôts. Loin de là, la fortune dans la répartition des
charges de l'Etat doit contribuer et contribuer large-
ment. Mais, dit-on, cet impôt doit rester aux cantons,
c'est pour ainsi dire leur seule ressource. Au fédéral,
d'ailleurs, nous avons déjà l'impôt de guerre, l'impôt
sur les bénéfices de guerre, l'impôt sur le timbre et
prochainement nous aurons l'impôt sur les coupons.
Tous ces impôts sont en réalité des impôts qui frappent
la fortune. Il n'est donc pas exact de soutenir que la
fortune ne contribue pas au point de vue fédéral aux
nouvelles charges de l'Etat. Ces impôts fédéraux
pèsent lourdement sur le fisc des cantons et para-
lysent leur activité, l'impôt direct étant en quelque
sorte leur unique ressource. N'oublions pas que les
cantons, ainsi que les communes, ont des charges
qui augmentent sans cesse. Songeons aux frais de
la police, de l'édilité, des travaux publics, de l'école,
de l'instruction. Au mois de juin, à l'occasion de la
discussion de la gestion, on a signalé que les cantons
ne pouvaient plus se développer dans le domaine de
l'instruction, faute de ressources. Dans bien des can-
tons également, l'impôt direct est élevé et considé-
rable. Nous avons le sentiment que dans la mesure
du possible, il ne faut pas porter atteinte à l'auto-
nomie des cantons en matière financière. Ces dernières
années, l'idée de la Confédération s'est plutôt affirmée,
cette forme de l'Etat est devenue populaire. Veillons
à ce que le canton ne soit pas affaibli dans ces moyens
financiers, car cela pourrait nuire à l'idée fédéraliste.
La décentralisation n'est-ce pas la démocratie? Très
souvent nous entendons l'étranger s'étonner de notre
maturité politique. Nous le devons en grande partie
à la vie de nos cantons et à l'autonomie des communes.
Malgré toutes ces considérations, les membres ro-
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mands de la commission se sont ralliés à la proposition
qui vous est soumise et qui consiste à exiger des can-
tons un contingent à prélever sur les parts hérédi-
taires, sur les donations et les legs. C'est là une con-
cession considérable, un sacrifice même. Mais il n'est
possible, nous assure-t-on, d'assurer l'oeuvre des as-
surances-vieillesse, invalidité et des survivants que
moyennant cette .condition. Dans cette situation,
nous faisons cette concession, estimant que la réalisa-
tion de cette grande oeuvre commande cet effort. Il
y a une différence profonde, capitale, essentielle, entre
les propositions de votre commission et le projet du
Conseil fédéral. D'après le projet du Conseil fédéral,
l'impôt sur les successions passait au domaine de la
Confédération, le droit du canton était éteint. Sous
la forme présentée, il n'en est plus ainsi; le canton
pourra étendre suivant ses besoins l'impôt sur les suc-
cessions, mais sur cet impôt il prélève une part pour
la Confédération. C'est une sorte de contingent. Sans
doute ce contingent n'a pas tout à fait le caractère
de celui qui existait dans notre constitution de 1848
et les suivantes. Il n'a pas non plus le caractère qu'il
a dans la loi d'exécution. D'après cette loi le contin-
gent était prélevé par tête de population, tandis qu'ici
11 sera prélevé uniquement sur les parts héréditaires
et les legs. Cette notion répond à l'idée de notre droit
public et de notre législation. Naturellement, il faut
le reconnaître, la législation fédérale aura à déterminer
des règles générales, en ce qui concerne le taux d'abord,
puis l'estimation de la manière imposable, c'est là
encore une altération de notre idée fédéraliste. Mais,
enfin, nous subissons déjà cet état de choses par la loi
actuelle sur l'impôt de guerre. L'impôt de guerre
nous met déjà maintenant, et cela pour 20 ans, dans
situation.

Voilà les ressources que votre commission estime
nécessaire pour assurer l'assurance-vieillesse, in-
validité et des survivants. Quel sera le produit de
l'impôt sur les successions ? D'après les renseignements
qu'on nous a donnés et les communications des ex-
perts on évalue à 800 millions de francs le montant
des fortunes ou des successions ouvertes annuellement.
Moyennant un taux très faible pour la ligne directe,
plus fort pour la ligne collatérale et sensible pour les
étrangers, on pourra trouver dans cet impôt environ
12 à 15 millions de francs, 35 à 40 millions de francs
pour le tabac, 12 à 15 millions de francs pour l'impôt
sur les successions ; voilà les moyens financiers néces-
saires pour la réalisation de l'entreprise. Au point
de vue financier les obstacles sont écartés.

Dans ces conditions, votre commission, sans hési-
tation, vous propose l'entrée en matière. Elle est con-
vaincue que les bienfaits de cette nouvelle institution
seront nombreux et puissants. Elle formera le cou-
ronnement des assurances sociales si ardemment
désirées par le peuple. Elle sera un véritable joyau
dans nos institutions démocratiques. Ce sera aussi
la récompense du travail. Puisse cette oeuvre en-
gendrée par la solidarité, créer, c'est notre espoir
et notre voeu, la confiance et la paix entre les citoyens.

Müller, Berichterstatter der I. Kommissions-
minderheit: Der Bundesrat hat in seiner umfang-
reichen Botschaft die Resultate in Schlussfolgerungen
zusammengefasst, an deren Spitze folgende Grundsätze
gestellt wurden: «Der Bund kann Mittel, für die

Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung
nur dann zur Verfügung stellen, wenn ihm neue
Einnahmequellen eröffnet werden. Die Einführung
dieser Versicherung, respektive die dazu notwendige
Verfassungsänderung darf angesichts der Finanzlage
des Bundes nicht beschlossen werden, ohne dass in
der gleichen Verfassungsvorlage auch für die not-
wendige Deckung gesorgt wird. Das eine soll nicht
ohne das andere angenommen werden können. »

Wir sind mit diesen Grundsätzen durchaus ein-
verstanden. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit,
dass ein Werk von dieser finanziellen und sozialen
Tragweite nicht geschaffen werden kann, ohne dass
die nötige Deckung sichergestellt wird. Aber dieses
Einverständnis darf nicht so gedeutet werden, dass
man uns damit zwingen kann, ein Programm zu
akzeptieren, das uns in seinen wesentlichen Grund-
lagen unannehmbar erscheint, weil es unserer Ueber-
zeugung nicht entspricht. Das muss hier mit aller
Deutlichkeit festgestellt und erklärt werden. So etwas
darf selbstverständlich nicht nur behauptet, sondern
muss auch belegt werden. Das führt mich zur grund-
sätzlichen Stellungnahme gegenüber den offiziellen
Finanzierungsversuchen, zur Kritik dieser Finanz-
politik selbst und damit auch zu einer Kritik unseres
heutigen Staates. In der Idee soll unser Staat eine
Volksgemeinschaft sein, bei der das Wort: « Einer für
alle, alle für einen » nicht zum leeren Schlagwort und
nicht zu einer inhaltlosen Phrase, sondern wo es in
Tat und Wahrheit umgesetzt wird. Wir wissen, dass
diese Idee, dieses Bild der Wirklichkeit nicht entspricht.
Wir wissen, dass unser heutiger Staat von einer
Klasse, und zwar von einer verhältnismässig dünnen
Oberschicht beherrscht wird, die von der Ausbeutung
der Arbeit anderer lebt und die den Staat nur als
Machtmittel, als Machtinstrument benützt, um sich
auch für die Zukunft ihre wirtschaftlichen und politi-
schen Privilegien zu sichern. Wir wissen, dass in
diesem Staate jeder soziale Fortschritt mühsam
erkämpft werden muss, weil angeblich die Mittel dazu
nicht beschafft werden können, weil das Kapital das
Mass des staatlichen Kredites bestimmt.

Diese Verhältnisse sind durch den Krieg allerdings
auch den kurzsichtigsten Augen offenbar geworden.
Aber das Wesen des Systems hat sich nicht geändert.
Wir haben es erlebt, dass, je schwieriger die Lebens-
mittelversorgung während des Krieges, desto scham-
loser wurde die Ausbeutung, desto mehr stiegen die
Lebensmittel im Preise, desto unhaltbarer wurden die
Verhältnisse für weite Volksschichten. Es war deshalb
für diejenigen, die an dem Wesen des jetzigen Staates
nicht rühren lassen wollten, Selbsterhaltungstrieb, als
sie zur Bekämpfung der unhaltbar gewordenen
Verhältnisse, der Folgen der Teuerung, mit kommu-
nalem Wohnungsbau, Förderung der Hochbautätig-
keit, Subventionen, Teuerungszulagen, Unterstützung
der Minderbemittelten, teilweise Uebernahme der
Lebensmittelversorgung durchzukommen versuchten.
Die Teuerung, die Not spottete all dieser Versuche.
Weite Kreise des Mittelstandes sind von der Proletari-
sierung bedroht, die Gemeinwesen, die Gemeinden, die
Kantone und der Bund sind in eine ungeheure Ver-
schuldung hineingetrieben worden, sind immer ab-
hängiger geworden vom Kapital, das scheinbar
vollständig triumphiert. Ich glaube aber, die Rech-
nung sei in einem Punkte falsch, nämlich darin, dass
man die politischen Wirkungen eines derartigen
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Anschauungsunterrichtes im grossen unterschätzt.
Denn dieser Anschauungsunterricht hat die sozialen
Probleme an die Oberfläche steigen lassen; sind den
Massen selbst bewusst geworden. Man hat die Not-
wendigkeit erkannt, und immer weitere Kreise sind
von dieser Erkenntnis erfasst worden, dass das
arbeitslose Einkommen verschwinden muss, dass die
Arbeit wieder in ihre Rechte eingesetzt werden soll,
dass sie nicht mehr wie eine gewöhnliche Ware nach
dem Grundsatze von Angebot und Nachfrage in ihrem
Werte bestimmt wird, sondern dass dieser Wert
bestimmt werden sollte durch das Anrecht auf eine
menschenwürdige Existenz, durch das Verlangen, dass
jeder Beruf frei nach den Fähigkeiten gewählt werden
kann, unbekümmert um die ökonomische Situation,
und dass für die Jahre des Alters und der Invalidität
genügend vorgesorgt werden soll. Wenn man das
Problem in dieser Weise stellt, dann wird man aller-
dings sofort auch erkennen, wie unmöglich in dem
heutigen Staate mit seinen jetzigen Steuermethoden
die Erfüllung eines derartigen Programmes wird, und
zwar deshalb, weil die erzielten Reichtümer nur einer
verhältnismässig dünnen Schicht zufliessen und weil
diese Schicht ihre ganze politische und wirtschaftliche
Macht ausnützt, und immer wieder versucht, sich der
Belastung durch Abwälzung auf die breiten Massen
zu entziehen, und zwar durch die Art der Steuer-
erhebung, durch die Bevorzugung der indirekten
Steuern. Ich habe an diesem Orte über den Charakter
der indirekten Steuern wiederholt meine Ansicht
kundgegeben, gesagt, dass die indirekten Steuern, weil
sie ganz selbstverständlich nach der Ergiebigkeit
gewählt werden, immer auf die Massenverbrauchsgüter
gelegt werden müssen, dass die Quote, die für die
Zwangsausgaben aufgewendet wird, prozentual immer
grösser wird, je geringer das Einkommen ist, dass
deshalb jede indirekte Steuer, abgesehen davon, dass
sie restlos auf die Konsumenten abgewälzt wird,
nach unten progressiv stärker belastet als nach oben,
dass sie deshalb ungerecht wirkt, dass sie zu einer
ganz unzulässigen Belastung der breiten Volks-
schichten führt, und dass wir aus allen diesen Gründen
die indirekte Steuer grundsätzlich nicht akzeptieren
können. Wir müssen zwar anerkennen, dass diese
Grundsätze allmählich immer mehr durchzudringen
beginnen, dass die indirekten Steuern in steigendem
Masse verdrängt werden durch die direkte Steuer,
welche im Gegensatz zu den indirekten Steuern nach
der Leistungsfähigkeit abgestuft werden kann, und dass
die Abwälzungsgefahr für die unselbständig Erwer-
benden bei den direkten Steuern geringer ist, weil die
Massen selbst sich organisieren, sich ihrer Organi-
sationskraft bewusst geworden sind. Aber je all-
gemeiner der Steuerdruck und je schärfer die Pro-
gression angesetzt werden muss, desto mehr kann auch
hier die Gefahr einer gewissen Abwälzung nicht
geleugnet werden, da in diesem Fall auch die direkten
Steuern ähnlich wirken, wie die indirekten Steuern,
die Verbrauchssteuern, die in die Produktionskosten
hineinkalkuliert werden. Aber die Gefahr ist ungleich
geringer und deshalb müssen wir grundsätzlich
verlangen, dass der Besitz nach der Grosse seiner
Leistungsfähigkeit die Hauptlast zu tragen hat. Aber
auch so wird die Beschaffung der Mittel für soziale
Zwecke, ganz allgemein genommen, durch die bis-
herige fiskalische Steuerdeckung nur unzulänglich
erfolgen können, und diese Erkenntnis führt uns ohne

weiteres zur kritischen Stellungnahme gegenüber
der Finanzlage der Eidgenossenschaft, wie dem
finanziellen Deckungsprogramm des Bundesrates.
Ich beschränke mich dabei jedoch auf die Alters- und
Invaliditätsversicheruag und die mit ihr im unmittel-
baren Zusammenhang stehenden Finanzierungsmittel.
Ich will nui' noch einmal kurz die Grundlage dieser
Alters- und Invaliditätsversicherung zusammenfassen.

Allgemeine Versicherung, Eintritt jedes Bürgers von
16 bis 60 Jahren, einheitliche Prämie, berechnet auf
das Mindesteintrittsalter, sodass infolgedessen ohne
weiteres ein versicherungstechnisches Defizit entstehen
muss, weil das Verhältnis der Prämienleistungen zum
Risiko bei den älteren Versicherten ungleich un-
günstiger ist als bei den jung Versicherten. Dieses
Defizit wird bei Annahme einer Invalidenrente von
800 Fr., 500 Fr. Hinterlassenenrente und 300 Fr.
beitragslose Altersversicherung auf 1100 Millionen
Franken berechnet.

Dieses 'versicherungstechnische Defizit muss ge-
deckt werden und es soll nach dem Programm gedeckt
werden in der Weise, dass Bund und Kantone je die
Hälfte der nötigen Zuschüsse übernähmen, die im
ganzen auf 80 Millionen Franken berechnet sind:
Verzinsung des Defizites und Rentenzuschüsse, mit
der beitragslosen Altersrente, zusammen 80 Millionen
Franken. Den Gemeinden wird zugemutet, die
Prämien für die minderbemittelte Bevölkerung zu
übernehmen. Ausserdem hätte jeder Versicherte noch
eine Prämie von 40 Fr. pro Jahr zu bezahlen.

Es ist ohne weiteres klar, dass trotz dieser ge-
waltigen Aufwendung diese Leistungen absolut un*
genügend sind, wenn man weiss, wie die Lebenshaltung
sich durch die gegenwärtigen Lebensmittelpreise
geändert hat. Wir wissen aus ganz unzweideutiger
statistisch festgestellter Erfahrung, dass eine soge-
nannte Normalfamilie von Mann, Frau und drei
Kindern im Minimum 5500 Fr. gegenwärtig aufwenden
muss, um nur die Zwangsausgaben zu bestreiten, so-
dass diese Invaliditätsrente den notwendigen Bedarf
nicht annähernd zu decken vermag, und dass deshalb
die Rechnung, dass die Gemeinden in ihren Armen-
lasten in gleicher Weise entlastet werden, wie ihre
Aufwendungen für diese Versicherung sind, offen-
sichtlich falsch ist, und zwar deshalb, weil die Ausgabe
unter allen Umständen grösser sein wird als die
Entlastung, die ihnen in der Armenrechnüng er-
wachsen könnte. Die Vorlage enthält deshalb eine
bloss vorläufig gestellte Aufgabe. Ich akzeptiere diese
Grundlage als Ausgangspunkt, um an diesem Aus-
gangspunkt zu messen, wie nun der Bedarf gedeckt
werden soll.

Das Deckungsprogramm des Bundesrates hatte
vorgesehen die Besteuerung von Bier und Tabak, also
zwei indirekte Steuern, Verbrauchssteuern, und die
Besteuerung der Erbschaft. Das Bier als Finan-
zierungsmittel für die Versicherung ist bereits in der
Kommission erledigt worden und wir haben uns daher
mit der Biersteuer hier nicht mehr zu befassen.
Hingegen wird nun vom Bundesrat und von der
Kommission die Tabaksteuer proklamiert. Sie teilt
mit der Biersteuer die Eigenschaf t, dass sie die Belastung
restlos auf die Konsumenten abwälzt, und zwar
voraussichtlich in gröberer Form, als das durch die
Bedürfnisse des Staates selbst erforderlich ist. Aber
auch wenn man annehmen wollte, dass die Steuer,
die auf den Tabak gelegt wird, einfach ohne Zuschläge
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abgewälzt wird, so kann man an einem schematischen
Beispiele nachweisen, dass neben der Abwälzung die
Steuer nur dazu führen, kann, die. Einnahmen der
Tabakfabrikanten und der Tabakhändler zu steigern.
Wenn wir annehmen, dass man für die Rohstoffe
10,000 Fr. aufwendet und dass diese Rohstoffe mit
20 % Steuer belastet werden, so macht das eine
Ausgabe von 12,000 Fr., bei der die Steuer in die
Produktionskosten hineinkalkuliert und von den-
Konsumenten bezahlt wird. Da aber Tabak-,
händler oder Tabakfabrikant selbstverständlich nicht
auf ihre: bisherigen Gewinnansätze verzichten werden-,
wenn sie nicht durch die Verhältnisse dazu gezwungen,
werden, so • ergibt sich folgendes Resultat : Nehmen
wir an, der Bruttogewinn von diesem Rohstoff betrage
fünfzig Prozent, so. macht das 5000 Fr. ohne und
6000 Fr. mit Steuer. Er hat so nicht nur die 2000iFr..
Steuern abgewälzt,, sondern noch tausend Franken:
dazu gewonnen. Das ist die Wirkung dieser indirekten!
Steuer.

- Nun: wird1 vom Bundesrat in seiner Bötschaft
berechnet, dass diese Steuer 18 Millionen Franken'
abwerfen soll. Das mache-pro Kopf: 5-Fr. Diese
statistische. Methode hat hier, nicht den geringsten
Sinn, und. ist vollständig unverwertbar; sie könnte
höchstens die ganze Statistik in Misskredit bringen;
wie* es seinerzeit in sehr hübscher Weise illustriert
wurde von Mark Twain, als er- über den Mississippi-
schrieb. Er hat die Tatsache mitgeteilt, dass der'
Mississippi sich in der Zeit von 176 Jahren um-242km
verkürzt hat,, teilweise durch Durchbruch der Land-
engen, teilweise durch künstliche Durchstiche, woraus
er- ironisch folgerte, dass, wenn der Mississippi in
176 Jahren 242 km kürzer geworden sei, dass dann
ganz sicher-Kairo und'New Orleans, die gegenwärtig
tausend Kilometer in der Luftlinie auseinanderliegen;
in 730 Jahren aneinanderstossen, und den gleichen
Bürgermeister und den, gleichen Stâdtrat haben
werden: (Heiterkeit.). Er hat dann triumphierend
beigefügt;, es sei doch schön;, wenn man mit einer so
magern. Kapitalanlage an Tatsachen eine so schöne
Verzinsung an gefolgerten' Resultaten erzielen könne:
Ungefähr so sinnreich ist es, wenn.wir.eine Belastung,
pro Kopf der Bevölkerung ausrechnen, trotzdem
bekanntlich nicht die ganze Bevölkerung raucht, und',
muv der versicherte Raucher diese Tabaksteuer/
bezahlt. Wenn man deshalb überhaupt eine Be-
rechnung anstellen, will, dann muss man alle die-
jenigen,- die nicht rauchen,, ausschalten und die
Berechnung auf die versicherten Raucher abstellen.
Nicht geraucht wird bei den Kindern, ebenso sind.
die Frauen Nichtraucher, ausgenommen ein kleiner;
Prozentsatz von Damen, die vornehmlich in- den-
vornehmen Cafés zu suchen-- sind; Undi von den-
erwachsenen männlichen Personen rauchen^auch nicht-
alle. Da sind wir nun allerdings auf Schätzungen -
angewiesen. In der Bevölkerungsstatistik, haben • wir
wohl die sichere Grundlage für das Geschlecht, das-
Alter, die soziale Gliederung; aber' darüber,, wer
Raucher ist und wer Nichtraucher, ist'man auf blosse-
Schätzungen angewiesen. Ich halte mich da an die
interessanten Berechnungen, die von-Herrn Ingenieur
Guise in Winterthur in seiner • auch in ; anderer Be-
ziehung beachtenswerten Broschüre gemacht worden
sind. Er nimmt an, dass von den, männlichen er-
wachsenen Personen i/g,Nichtraucher,seien, ferner die
Frauenbund die Kinder-im allgemeinen. Das würde-

ergeben 1,150,000 Raucher und damit würde die
Belastung durch die Tabaksteuer im- Betrag von
18,000,000 Fr. auf 15.65 Fr. pro Kopf steigen. Nun
wissen wir aber, dass sich der Bundesrat schon lange
nicht mehr mit den 18 Millionen Franken begnügen
will; sondern erklärt, dass es notwendig sei, 30 Millionen
Franken aus der Tabaksteuer herauszuholen. Dann
würde die Belastung pro Kopf der Raucher rund
26 Fr. ausmachen, zu den 40>Fr. hinzu, die er bezahlen
muss als Versicherter, so dass gesagt werden kann,-
dass die finanziell Schwachen nicht nur direkt, sondern
auch indirekt ihre eigene Versicherung finanzieren
sollen.. Aber auch eine Tabaksteuer mit einem Ertrag
vom 30-Millionen Franken für sich allein ist für die
Versicherung ungenügend und bringt uns eine —• wie
ich bereits nachgewiesen habe — derartig schwere"
Belastung des Konsumenten, dass die Tabaksteuer für
uns unannehmbar ist. Dies um so mehr, Weil' das'
Monopol bei gleichem Ertrag mindestens dieifünffach
geringere Belastung des Konsumenten bedingt als bei
der Tabaksteuer. Es ist dies durch die Berechnungen
von Herrn Frey, unserem Kollegen, und Herrn Milliet
einwandfrei nachgewiesen worden. Unter diesen;
Umständen kann es sich vernünftigerweise nur- um
das Monopol handeln, und zwar nicht um ein Teil-
monopol, sondern um das Vollmonopol, weil,-wenn
man sich nur darauf beschränken wollte, den Rohstoff
zu monopolisieren, die Belastung für den Konsu-
menten ungefähr dreimal höher sein-würde; als beim
Vollmonopol. Die Belastung durch eine-Fabrikat- oder
Banderolesteuer würde fünfmal höher sein als beim
Monopol, so dass wir neuerdings erklären: Wir sind'
bereit der Tabakbesteuerung in Form des Monopols-
zuzustimmen, trotzdem^sie zu einem-bestimmten Teil
eine indirekte Besteuerung darstellt, wenn sie für.'
soziale Zwecke aufgelegt, wird; aber die Tabaksteuer;
lehnen wir grundsätzlich ab;

Es bleibt noch die Nachlass-, Erbschafts- und-
Schenkungssteuer. Sie ist grundsätzlich' von uns
anerkannt,, und der Streit, der darüber'bei. Wissen--
schaftern herrscht, ob die Erbschaftssteuer eine direkte-
oder eine indirekte Steuer sei, ist von uns schon längst-
in dem Sinne entschieden worden, dass es sich hier
nur. um eine direkte Steuer handeln kann, denn das'
untrügliche Kriterium einer indirekten Steuer, dass
Steuerträger und. Steuerzahler verschiedene Personen^
sind, trifft hier nicht zu; es ist gar.keine Frage; dass:
Steuerträger und Steuerzahler ein und dieselbe sPefson;.
und dass eine Abwälzung vollständig ausgeschlossen-
ist. Deshalb halten wir diese Steuer für eine durchaus
gerechte und sind mit deren Heranziehung, ohne-
weiteres-einverstanden. Aber wenn wir das erklären,
und. zwar rückhaltlos erklären, so müssen wir uns»
um so entschiedener gegen die-geplantem Ausführung}
dieser-Erbschaftssteuer wenden, weil diese wiederum!
zeigt, dass sie den Besitz schonen und. die Kleinen
verhältnismässig stärker belasten will als die Grossen.

Wir haben da bestimmte Anhaltspunkte.1 aus; der
ersten Kriegssteuer, von. 1915 und aus den.amtlichen-
Erhebungen über die Vermögenssteuerpflicht' in-der
Schweiz. Diese- ergeben folgendes. Bild : Kleinet
Vermögen bis zu 100,000 Fr. besitzen 358,000 steuer-
pflichtige Personen, das macht pro Kopf 10,500 Fri ;-
mittlere Vermögen über 100,000 ;Fr. bis 1,000,000 Fr;
besitzen 11,300 steuerpflichtige.Personen, das ergibt
pro Kopf 250,000 Er.; grosse. Vermögen über-einer:
Millions Franken besitzen • noch • 700* Steuerpflichtige',
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mit einem Durchschnitt pro Kopf von 2,060,000 Fr.
Fasst man diese Gruppen prozentual zusammen, so
erzeigt sich, dass 96,8, das heisst rund 97 % aller
Vermögenssteuerpflichtigen, die wiederum nur einen
verhältnismässig kleinen Prozentsatz aller Steuer-
pflichtigen ausmachen, 46,6 % des gesamten Ver-
mögens der Schweiz besitzen; die übrigen 3,2 %
besitzen 53,4 %, also mehr als die Hälfte des gesamten
Vermögens. Wenn man diese Tatsache würdigt, dann
können wir ohne weiteres sagen, dass eine derartige
Besteuerung, wie sie vom Bundesrat geplant wird, eine
geradezu skandalöse Schonung des Grosskapitals
zeigt. Das lässt sich anhand der Botschaft beweisen.

In der Botschaft, Seite 196, werden die Steuer-
pflichtigen in fünf Klassen eingeteilt. Direkte Erbfolge :
erste Klasse, Minimum 3 %, Maximum 17 %; zweite
Klasse, Seitenlinie, Geschwister: 6 bis 20 %; dritte
Klasse, Seitenlinie, Onkel, Tante, Neffen und Nichten :
10 bis 24%; vierte Klasse, Geschwisterkinder:
14 bis 28 %, und fünfte -Klasse: entferntere Ver-
wandte und Nichtverwandte: 18 bis 32 %.

Stellt man die derart geplante Besteuerung des
Bundesrates graphisch dar, so ergibt sich, dass bis zu
einer Million Franken die Kurve steil ansteigt, dann
verflacht sie sich bis zu 9 Millionen Franken und läuft
bei 30 Millionen Franken vollständig horizontal aus,
ganz gleichgültig, wie die Besteuerung der einzelnen
Klassen im übrigen durchgeführt wird.

Lässt man aber die Kurve gleichmässig ansteigen,
so führt das allerdings zu ganz ändern, aber durchaus
begründeten Maximalansätzen. Den Klassenunter-
schied lasse ich als berechtigt bestehen. Denn es ist
selbstverständlich ein grosser Unterschied zwischen
der ersten Klasse, den direkten Deszendenten und
Aszendenten, bei denen das Familienzugehörigkeits-
gefühl eine grosse Rolle spielt und das wir nicht
einfach eliminieren können, sondern berücksichtigen
müssen, während in der fünften Klasse die sogenannten
lachenden Erben nicht die mindeste Rücksicht mehr
verdienen. Denn dort spielt die Familienzugehörigkeit
keine Rolle mehr. Ein Erbanfall ist in dieser Klasse
ein ganz gewöhnlicher Glücksfall, wie bei einem
Lotteriegewinn. Bei gleichmässig ausgebildeter Kurve
gelangt man zu folgenden Maximalsätzen: in der
ersten Klasse 40 %, in der zweiten Klasse 50 %, in
der dritten Klasse 60 %, in der vierten Klasse 70 %
und in der fünften Klasse Staatserbrecht. Es ist keine
sozial haltbare Motivierung dafür vorhanden, dass man
weit entfernte Verwandte und Nichtverwandte noch
erben lässt, hier ist Staatserbrecht die logische
Konsequenz.

Schon die blossen Ansätze des Bundesrates sind
dem Kapital zu viel gewesen. Es scheint offenbar
dem Abgrunde entgegentanzen zu wollen. Etwas
anderes lässt sich aus der Haltung seiner Vertreter
in Lugano nicht schliessen.

Lugano hat eine gewisse Abklärung gebracht,
allerdings eine Abklärung durchaus im kapitalistischen
Sinne. Das Bier ist, wie ich bereits gesagt habe, schon
damals eliminiert worden, aber nicht etwa allgemein,
sondern nur als Finanzierungsmittel für die Alters-
und Invalidenversicherung. An Stelle des von uns
befürworteten Monopols ist die Tabaksteuer be-
schlossen worden und zugleich, und das war dort das
Merkwürdige, Verwunderliche und Sensationelle, hat
sich bereits in Lugano eine scharfe Opposition gegen
die rationelle Besteuerung der Erbschaften gezeigt.

Diese Opposition hat sich seither noch verschärft.
Wir sind jetzt darüber vollständig im klaren, dass
einzelne Kreise bei uns in der Schweiz überhaupt
nichts von einer Erbschaftssteuer wissen wollen und
dass alles, was vorgeschoben wird, eben nur Vorwand
ist. Ich werde das noch beweisen.

Wir haben unsererseits unsere Haltung in Lugano
folgendermassen präzisiert: Die Tabaksteuer ist für
uns unannehmbar, aus den Gruden, die ich entwickelt
habe, und wir können uns wegen der unzweifelhaften
Popularität des Grundsatzes der Alters- und Invaliden-
versicherung nicht zwingen lassen, eine unannehmbare
Deckung mitzuschlucken. Deshalb haben wir vor-
geschlagen, man möchte die Fassung des Tabak-
artikels wählen, die vom Bundesrat ursprünglich
vorgeschlagen worden ist: «Die Gesetzgebung über
die Erzeugung, die Einfuhr, den Verkauf und die
Besteuerung von Tabak und Tabakfabrikaten ist
Sache des Bundes. » Damit wäre die Frage, ob Mono-
pol oder Steuer in dieser oder jener Form, nicht
präjudiziert, sondern würde durch das Volk ent-
schieden werden, ohne dass damit ein unzulässiger
Zwang mit bezug auf die Hauptsache, den Haupt-
verfassungsgrundsatz der Alters- und Invaliden-
versicherung, ausgeübt würde, während die Mehrheit
der Kommission unzweideutig nur die Tabaksteuer in
folgender unzweideutiger Fassung vorschlägt: «Der
Bund ist befugt, auf rohen und verarbeiteten Tabak
Steuern zu erheben ».

Ferner haben wir, immer wieder aus der gleichen
Erwägung heraus, dass wir den Grundsatz sicher-
stellen möchten, aber in der Finanzierung auf unsere
eigene Ueberzeugung nicht verzichten können, vor-
geschlagen, was jetzt neuerdings vom Bundesrat
aufgenommen worden ist, die Trennung dieses einzigen
Verfassungsartikels in drei besondere Verfassungs-
artikel: 1. Grundsatz der Alters- und Invaliden-
versicherung, 2. Tabaksteuer in dieser oder jener
Form, 3. Erbschaftssteuer in dieser oder jener Form,
am gleichen Tage vorgelegt, aber als besondere
Beschlüsse. Und dann würde doch wenigstens, wenn
der Alters- und Invalidenversicherungsartikel an-
genommen wird, die verfassungsmässige Grundlage
zunächst gesichert sein, auch wenn die Deckungsfrage
selbst noch nicht gelöst würde. Denn das ist selbst-
verständlich, dass mit dem Verfassungsartikel in der
Verfassung allein über die Deckung nicht entschieden
ist, sondern die Deckung eben noch ausdrücklich
beschlossen werden muss. Darüber ist ja kein Streit.

Inzwischen hat der Föderalismus nach der Formel
gesucht, um die Sache unmöglich zu machen und doch
den Schein zu wahren, und das geht hervor aus der
Ergänzungsbotschaft des Bundesrates, sagen wir
besser des Herrn Bundesrat Musy, wobei ich ohne
weiteres sagen möchte, dass ich Herrn Bundesrat
Musy persönlich durchaus als Anhänger der Alters-
und Invalidenversicherung betrachte und zwischen
ihm und seinen politischen Gesinnungsgenossen, die
ihn umgeben in der welschen Schweiz, scharf unter-
scheide (Heiterkeit).

Diese Ergänzungsbotschaft vom 14. Juni 1920
versucht den Schein zu erwecken, dass die Kantone
durchaus souverän seien. Das geht nämlich aus der
Botschaft, Seite 2, hervor, wo folgender Satz steht:
«Die Kantone entrichten der Eidgenossenschaft
zugunsten der Sozialversicherung einen auf den
Vermächtnissen und den Erbschaften beruhenden
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Beitrag. Die Verwirklichung dieses Gedankens wird
jeden Kanton zur Einführung der Erbschaftssteuer
veranlassen, das heisst diejenigen Kantone, welche die
Erbschaftssteuer noch nicht haben, werden sie
einführen müssen. » Man sollte daraus schliessen, dass
die Kantone durchaus souverän seien, darüber zu
beschliessen oder nicht und dass der Bund gar keine
Zwangsmittel zur Verfügung hätte, wenn das Volk
eines Kantons eine solche Erbschaftssteuer nicht
einführen will. Aber es ist nicht so gefährlich, wie es
in der Botschaft aussieht, sondern der Sinn dieser
Ergänzungsbotschaft geht offenbar dahin — der
zitierte Satz ist nur eine Täuschung für naive födera-
listische Knaben (Heiterkeit) —, dass ein eidgenössi-
sches Gesetz über den eidgenössischen Anteil an der
Erbschaftssteuer erlassen wird und dass im übrigen
die Kantone für ihre eigenen Zwecke souverän seien.

Ich halte das auch vom Standpunkt des Födera-
lismus aus für eine vollständig falsche Taktik; voll-
ständig falsch deshalb, weil sie weder im Interesse der
Kantone, noch im Interesse des wahren wirklichen
Föderalismus liegt. Für mich selbst ist Föderalismus
oder Zentralismus keine Prinzipienfrage wie für einige
Miteidgenossen namentlich aus der welschen Schweiz,
sondern für mich ist die Frage, ob in bestimmt
gegebenen Fällen zentralistisch oder föderalistisch
entschieden werden soll, eine reine Zweckmässigkeits-
frage. Von dem Moment an, wo sich die Sache auf
dem kantonalen Boden nicht mehr oder nicht gleich
gut verwirklichen lässt, wie das fast bei allen Steuer-
fragen- der Fall ist, ist der Zentralismus vorzuziehen
und muss der Föderalismus im Interesse der Schweiz
und der Kantone verlassen werden.

Bei dem System, wie es von Herrn Bundesrat Musy
oder dem Bundesrate vorgeschlagen worden ist,
kommen weder die Kantone, noch der Föderalismus
selbst auf ihre Rechnung. Denn die Kantone sind
aus eigener Kraft gar nicht mehr imstande, neben der
Ueberwindung ihrer eigenen Finanzmisere noch die
Hälfte der ohnehin ungenügenden 80 Millionen
Franken für die Alters- und Invalidenversicherung
ohne Sanierung ihrer eigenen Steuerquellen aufzu-
bringen. Gehen wir, wie wir es in der Minderheit
vorschlagen, davon aus, dass der Zeitpunkt gekommen
sei, für die Erbschaftssteuer eine eidgenössische
Regelung herbeizuführen (Gesetzgebung Sache des
Bundes ; die Kantone partizipieren zur Hälfte an dem
Ertrage und sind im übrigen ermächtigt, Zuschläge zu
eidgenössisch bestimmten Steuern zu erlassen), dann
können die Kantone sicher sein, dass bei einer zweck-
mässigen Ausgestaltung der Erbschaftssteuer ihnen
weit mehr zukommen wird, selbst in denjenigen
Kantonen, die ein ausgebildetes Erbschaftssteuergesetz
auf kantonalem Gebiete erreicht haben, als die ihnen
erwachsenden Kosten aus der Sozialversicherung
ausmachen. Und damit darüber kein Zweifel besteht,
haben wir zugleich den Grundsatz aufgenommen, dass
während einer Zeit von 15 Jahren, die offenbar genügt,
um sich anders einzurichten, die Kantone finanziell
für einen allfälligen Steuerausfall aus der eidgenössi-
schen Kasse entschädigt werden. Damit ist die wahre
Souveränität der Kantone nicht angetastet, aber die
Garantie gegeben, dass auf eidgenössischem Gebiete
eine ganz anders -rationelle Regelung des Erbschafts-
steuerwesens wird erfolgen können, als das jetzt auf
kantonalem Gebiete möglich ist. Und deshalb halte
ich dafür, dass die sogenannte Kontingentierung
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anfechtbar ist und von uns grundsätzlich abgelehnt
werden muss.

Mit diesen Erwägungen ist unsere Stellungnahme
gegeben. Die Mehrheitsfassung der Vorlage ist für
unsere Fraktion vollständig unannehmbar. Angesichts
der Schwierigkeiten, die daraus entstehen, dass hier
grundsätzlich verschiedene Auffassungen aufeinander-
prallen, halten wir die Koppelung, wie sie vom
Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen.worden ist und
von der Kommission aufrecht erhalten wird, für
unglücklich, weil mit dieser Koppelung die Deckung
doch nicht vollständig erreicht wird, da sie von der
Ausführung abhängt, und deshalb unter allen Um-
ständen, man mag sich zu der Frage der Erbschafts-
steuer stellen, wie man will, die Trennung in drei
verschiedene Grundlagen das richtige ist. Das ist von
unserer Seite bereits in Zermatt vorgeschlagen, aber
abgelehnt worden. Es wurde von uns in Lugano
vorgeschlagen und abgelehnt. Es wird nun vom
Bundesrat aufgenommen, aber von der Mehrheit der
Kommission abgelehnt. Wir stimmen der Trennung
zu, weil wir sie im Interesse der Vorlage für zweck-
mässig und rationell halten.

Was die Fassung des Tabakartikels anbetrifft,
möchte ich dem Nationalrate dringend empfehlen, das,
was wir als Konzession auffassen, als solche zu wür-
digen und die Fassung derart zu gestalten, dass die
Frage: Tabaksteuer oder Tabakmonopol, nicht prä-
judiziert wird. Das ist unsere Konzession. Wir lassen
es da auf den Volksentscheid ankommen und lassen uns
nicht verblüffen von der geflissentlich falsch aufge-
stellten Behauptung, dass von dem Moment weg, wo
die Kampagne gegen dieses Monopol organisiert worden
sei, der Monopolgedanke nun eigentlich aus Abschied
und Traktanden gefallen sei. Ich kann den Tabak-
interessenten das Zeugnis nicht versagen, dass selten
eine Interessentenkampagne so geschickt inszeniert
und geleitet worden ist, wie die ihre. Sie haben nicht
nur verstanden, ihre eigenen Interessen zu wahren,
sondern zugleich den Monopolgedanken momentan so
unpopulär zu machen, dass man jetzt als feststehende
Tatsache annimmt, das Monopol sei für immer und
ewig dahingefallen. Die Herren täuschen sich schwer.
Wenn sie uns zwingen, den Kampf gegen die Tabak-
steuer im Volke aufzunehmen, werden sie nachträglich
feststellen können, dass mit dem Entscheide eines der
Haupthindernisse beseitigt sein wird, das dem Mono- "
polgedanken im Wege steht. Also wir meinen, es sei
eine wertvolle Konzession von unserer Seite, wenn
wir erklären : Wir sind einverstanden, dass die Frage
hier noch nicht entschieden, sondern eine Fassung
gewählt wird, die die Frage, ob Monopol oder Steuer,
offen und das Volk entscheiden lässt.

Und nun, was die eidgenössische Erbschaftssteuer
betrifft mit hälftiger Teilung und kantonalem Ausbau
der Zuschlagsteuer auf diesem Gebiete, so möchten wir
diese auch hier noch einmal empfehlen. Freilich stellen
wir uns die Ausführung der Erbschaftssteuer ganz
wesentlich anders vor als vorläufig vom Bundesrat
angenommen ist, weil wir nicht einsehen, wie wir auf
eine derartige gerechte und ergiebige Steuerquelle in
dem Ausmasse verzichten sollen, wie es vom Bundes-
rat geplant ist. Denn es liegt nicht der geringste
Grund vor, die ganz grossen Vermögen bei uns nicht
kräftig anzufassen. Ueber die finanzielle Leistungs-
fähigkeit hat der Krieg, glaube ich, jeden Zweifel
behoben. Auch das war eine geflissentlich falsche
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Behauptung, dass die Schweiz ein verhältnismässig
armes Land sei, keine grosse Belastung ertrage und
deshalb der grosse Besitz nicht kräftig angepackt
werden dürfe. Die Ereignisse haben gezeigt, dass das
vollständig falsch ist, dass die Schweiz aus ihrer
einzigartigen Stellung in handelspolitischer Beziehung
die Vorteile gezogen hat, die sie daraus ziehen konnte,
und dass wir im Gegenteil zu einem der leistungs-
fähigsten Länder in Europa geworden sind.

Das ist die Stellungnahme der Minderheit. Ich
appelliere an die Klugheit und an die Einsicht der
Mehrheit des Rates. Wir haben unsere Konzessionen
dargelegt, haben gezeigt, dass ein weiterer Kompro-
miss unmöglich ist, dass aber mit der Konzession, die
wir Ihnen vorschlagen, die Frage selbst grundsätzlich
im Volke entschieden werden kann und dass dadurch
weder die eine noch die andere Partei benachteiligt
wird.

Sollten Sie, was ich im höchsten Grade im Interesse
der Sache bedauern müsste, diese äusserste Konzession
ablehnen, dann werden Sie uns' zwingen, gegen die
Alters- und Invalidenversicherung zu stimmen und ich
glaube, wir sind die einzige Partei, die das riskieren
darf, ohne ihrer Popularität Eintrag zu tun (Heiter-
keit). Deshalb warne ich Sie davor, den Bogen zu
überspannen. Denn uns steht schliesslkh als aktions-
fähiger Oppositionspartei auch die Initiative offen.
Ich habe gesprochen.

Weber (St. Gallen), Berichterstatter der II. Kom-
missionsminderheit: Ich möchte zunächst einige Ein-
drücke aus den Beratungen der Kommission wieder-
geben, und da ist zu sagen, dass man zuerst mit
vollen Segeln hinaussteuerte, mit Schiff, Mannschaft
und Steuermann, in der Hoffnung, möglichst rasch
ans Ziel zu gelangen. Man war einig einmal in dem
Gedanken, dass es Sache des Bundes und nicht der
Kantone sein könne, dieses grosse soziale Werk aus-
zuführen. Man hat den Standpunkt verlassen, den
im Jahre 1898 noch eine Konferenz von Vertretern
der Kantonsregierungen unter dem Vorsitze unseres
Kollegen Dr. Mächler im sankt-gallischen Regierungs-
gebäude eingenommen hat, nämlich dass es möglich
sein werde, auf kantonalem Boden diese Frage zu
lösen. Seither sind durch die Ihnen bekannten wirt-
schaftlichen Folgen des Krieges die Finanzen der
Kantone -derart mitgenommen worden, dass keine
Rede mehr davon sein kann, dass das rühmliche
Beispiel des Kantons Glarus, auf kantonalem Boden
diese Frage befriedigend zu lösen, auch andernorts
befolgt werden könnte.

Man war ferner einig in dem Gedanken, dass diese
Frage gelöst werden solle auf dem Boden der all-
gemeinen Volksvetsicherung, dass wir nicht wie in
Deutschland eine Klassenversicherung einführen wol-
len, bei der nur die unselbständig Erwerbenden,
diejenigen, die nur ein gewisses Existenzminimum
in ihrem Einkommen erreichten, einbezogen werden

. sollen, sondern der durchschlagende Gedanke war der,
dass das gesamte Volk von der schweizerischen
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
umfasst werden sollte.

Und der dritte Gedanke, über den man sich
einigte, war der, dass keine neuen Monopolanstalten
errichtet werden müssen, dass man auf Grund der

bereits bestehenden Versicherungsinstitute die eid-
genössische Versicherung durchführen könne.

Man war auch durchaus der Meinung, dass man
nicht länger zuwarten dürfe. Ich möchte mich heute
schon gegen alle diejenigen aussprechen, welche viel-
leicht dem Gedanken der Verschiebung der Beratung
in diesem Saale Ausdruck verleihen werden. Es ist
höchste Zeit, an die Lösung des dem Volke gegebenen
Versprechens heranzutreten. Denn die Verhältnisse,
wie sie sich in unserem Lande durch den Krieg ent-
wickelt haben, drängen mit aller Macht darauf hin,
dass dieses soziale Werk nun geschaffen werde. Der
starke Unterschied, der eingetreten ist zwischen arm
und reich, die Erschwerung der Existenz für die
alten, nicht mehr im Vollbesitz ihrer körperlichen
Kraft stehenden Leute mahnen zur Dringlichkeit.
Ohnedies werden viele alte Leute nicht mehr in den
Genuss der eidgenössischen Alters- und Invaliden-
versicherung gelangen und nur in die besseren kom-
menden Zeiten hineinblicken können.

Also ich sage, in der grundsätzlichen Frage war
die Kommission einig. Aber sie ist leider auseinander-
gefallen und die Verhandlungen haben ein recht
langsames Tempo angenommen, als es sich darum
handelte, die Frage der Finanzierung zu lösen. Da
sind alle möglichen Widerstände und Gegensätze in
die Erscheinung getreten. Man stritt sich um Theo-
rien herum, und man bekam eine Zeitlang den Ein-
druck, dass keiner der Bevölkerungskreise, der Opfer
bringen muss für diese Versicherung, sie auch tat-
sächlich übernehmen wolle. Im Hintergrunde der
Beratungen zeichneten sich drei Gruppen ab: die-
jenigen, welche in der Hauptsache die Kosten der
Sozialversicherung aus indirekten Steuern -bestreiten
wollten, dann eine Gruppe, die vielleicht das juste
milieu darstellt, die sowohl direkte, als indirekte
Steuern für die Sozialversicherung beschliessen wollte,
und eine dritte Gruppe, die das Hauptgewicht auf
die Belastung des Besitzes legt. Ich war von Anfang
an der Meinung, dass, wer den grossen Zweck der
Sozialversicherung ernsthaft und ehrlich will, über
theoretische Gegensätze hinweg auch die Mittel be-
willigen müsse. Was erwartet nun das Volk von dieser
Sozialversicherung? Dass auf dem Wege derselben
für alte, arbeitsunfähig gewordene Volksgenossen, für
Witwen und Waisen doch eine einigermassen sorgen-
freie Existenz geschaffen werde. Das wird nicht anders
möglich sein, als dass auf dem Wege der Sozialver-
sicherung der Betrag von 2000 Fr. für diejenigen auf-
gebracht wird, die das 60. Altersjahr erreicht haben,
oder die schon früher arbeits- und erwerbsunfähig
geworden sind. In der Kommission sprach man davon,
•dass man zum mindesten auf eine Leistung des Bundes
von 1000 Fr. sollte zählen können. In diesem Sinne
haben sich Herr Bundesrat Schulthess ausgesprochen
und die Experten des Bundesrates; Herr Dr. Nabholz
hat mit einer Rente von mindestens -600 Fr. für die
Alters- und Invalidenversicherung und einer Rente
von 400 Fr. für die Hinterbliebenen gerechnet.

Welche Summe ist nun notwendig, um eine Rente
von 600 Fr. für den alt und arbeitsunfähig-Gewordenen
und eine Renten von 400 Fr. für die Hinterbliebenen
aufzubringen ?

Dazu sind nach den zuverlässigen Berechnungen
der eidgenössischen Experten 200 Millionen Franken
erforderlich. Der Bundesrat will auf dem Ihnen
geschilderten Wege 40 Millionen aufbringen, 16 Mil-
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lionen durch die Tabaksteuer, 8 Millionen auf dem
Wege der Besteuerung des Alkohols und weitere
14 bis 16 Millionen durch die erwähnten kantonalen
Kontingente aus einer Erbschaftssteuer. Es wären
also, um eine Rente von 600 Fr. aufzubringen, den
Versicherten, den Kantonen und Gemeinden 160
Millionen Franken zuzuweisen zur Deckung des er-
wähnten Betrages, eine Summe, die schlechterdings
nicht aufgebracht werden wird. Man hat angenommen,
dass die Versicherten selber (und deren Zahl wurde
auf 999,500 berechnet) jährlich 40 Fr. zu leisten
hätten an die Sozialversicherung. Das sind weitere
40 Millionen zu denjenigen, die der Bund auf dem
geschilderten Wege aufbringen soll. Dann haben wir
immer noch 120 Millionen Franken zu decken durch
die Beiträge der Kantone und der Gemeinden. Und
von diesen Gemeinden ist mehr als eine im Kanton
St. Gallen, die heute schon unter ihren Lasten und
Schulden beinahe zusammenbricht. Deshalb ist zu
sagen, und darin geht der Sprechende mit dem Re-
ferenten der ersten Minderheit einig, dass dasjenige,
was der Bundesrat an Leistungen des Bundes an die
Sozialversicherung vorgesehen hat, als durchaus un-
genügend und unzureichend zu erklären ist, und darum
die Frage, wie durch andere und weitgehende Vor-
schläge, als der Bundesrat und die Kommission sie
machen, dasjenige aufgebracht werden könnte, was
notwendig ist, um eine wirklich den Namen- einer
Alters- und Invalidenversicherung verdienende Alters-
fürsorge zu bewerkstelligen und herbeizuführen.

Da steht der Sprechende einmal auf dem Boden,
dass anstatt der Tabaksteuer das Tabakmonopol zu
schaffen sei, -das Tabakmonopol, von dem man aller-
dings behauptet hat, es werde die Zustimmung der
Volksmehrheit nicht finden. Dafür haben Sie keinen
sichern Anhaltspunkt und keine Beweise. Das Tabak-
monopol ist dem Schweizervolke noch nie zum Ent-.
scheid unterbreitet worden, und wenn Sie dieses
Monopol in Verbindung mit dem Versicherungs-
gedanken vor das Volk bringen, so wird mehr als
einer, der an und für sich dem Monopol nicht freundlich
gesinnt ist, seine Stimme für dasselbe einlegen. Es
ist auch nicht einzusehen, weshalb, nachdem alle uns
umgebenden Staaten das Tabakmonopol eingeführt
haben und daraus gewaltige Gewinne erzielen, nicht
auch in der Schweiz eine Volksmehrheit für dieses
Monopol zu gewinnen wäre. Es ist klar, dass, wenn Sie
beim Monopol den Fabrikationsgewinn zu demjenigen
rechnen, was Sie eventuell durch Versteuerung des
Fabrikates noch herausholen werden, beim Tabak-
monopol ein viel grösserer Ertrag herauszuwirt-
schaften sein wird, als wenn Sie sich auf die Besteue-
rung des Tabakes beschränken, die zudem in der
Hauptsache auf die Kosten der Konsumenten gehen
und infolgedessen bei diesen auf starken Widerstand
stossen wird.

Das Tabakmonopol ist schon vor 20 Jahren in
diesem Saale befürwortet worden von Theodor Curti
und ändern, und es hat seither zweifellos in Ange-
stellten- und Arbeiterkreisen an Boden bedeutend
gewonnen. Man ist vielfach der Ueberzeugung, dass
Sie anstatt der 18 Millionen, die Sie aus der Tabak-
steuer herausholen wollen, bei dem Monopol auf
40 bis 50 Millionen kommen, ohne dass Sie deswegen
den Konsumenten stärker belasten müssen, als er
bei der Tabaksteuer belastet werden wird.

• Der Sprechende steht ferner auf dem Boden einer

eidgenössischen Erbschaftssteuer, weil der von der
Kommission vorgeschlagene Weg der Erhebung kan-
tonaler Kontingente einmal bei weitem nicht so
ertragreich sein wird, wie eine eidgenössische Erb-
schaftssteuer, und weil diese kantonalen Kontingente
nicht ausgebaut werden können, wie eine eidgenös-
sische Erbschaftssteuer in der Richtung eines ein-
heitlichen staatlichen Erbrechtes. Ein solches staat-
liches Erbrecht möchte der Sprechende einsetzen
lassen, wo es sich um Erbschaften in grösserem
Betrage handelt. Ein solches staatliches Erbrecht
ist vollauf begründet, wenn man sich vor Augen
hält, wie der grösste Teil unserer grossen Ver-
mögen mühelos und vielfach auf dem Wege ge-
winnsüchtiger Spekulation zustande gekommen ist.
Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn auf
diesem Wege das der Gesamtheit zurückgeführt
wird, was durch Wucher und Spekulation von
einzelnen wenigen der Gesamtheit abgenommen
wurde. Das staatliche Erbrecht ist ein Stück des
sozialen Ausgleiches. Es würde uns ungefähr die
bedeutenden Beträge einbringen, die heute in Eng-
land und Frankreich herausgeholt werden, und das
ist zehnmal mehr, als was der Bundesrat aus dieser
Einnahme für die Alters- und Invalidenversicherung
gewinnen will. Auch dann werden wir die 100 Mil-
lionen Franken nicht aufbringen, die der Bund schon
von Anfang an für die Sozialversicherung flüssig
machen sollte, wenn wir nicht weitere Einnahme-
quellen erschliessen, und darum hat der Sprechende
die Frage des Versicherungsmonopols hier, wo es sich
um die Finanzierung der Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung handelt, in die Diskus-
sion gestellt.

Es ist auch wieder nicht zum erstenmal, dass von.
diesem Versicherungsmonopol hier gesprochen wird.
Ich erinnere mich daran, dass der verstorbene Herr
Bundesrat Müller die Prüfung dieser Frage zuge-
sichert hat; es- sind wohl schon zehn Jahre her. Es
war, als über das Missverhältnis gesprochen wurde,
das zwischen dem gewaltigen Versicherungsbestand
ausländischer Versicherungsunternehmungen in der
Schweiz einerseits und dem geringen Deckungs-
kapital an schweizerischem Deckungswert anderseits
besteht. Damals schon ist der Gedanke der Mono-
polisierung dieses wichtigen Erwerbsgebietes aus-
gesprochen worden. Der Sprechende steht nicht auf
dem Boden der vollständigen Sozialisierung • der pri-
vaten Erwerbe und Betriebe; aber die bedenklichen
Finanzverhältnisse in Bund und Kantonen werden
uns zwingen, auf diejenigen privaten Erwerbsgebiete
die Hand zu legen, welche sich für die Verstaatlichung
gut eignen, geradeso wie das Eisenbahnwesen, Post
und Telegraph und andere Gebiete, welche bereits
Bund und Kantone an sich gezogen haben.

Das Versicherungsmonopol hat in Italien Einzug
gehalten; man spricht von der Einführung desselben
in Deutschland, auch in amerikanischen Staaten, und
es ist dem italienischen Nachbarlande gelungen, bei
viel weniger günstig ausgeglichenen Wirtschafts-
verhältnissen als wir sie haben, im ersten Versicherungs-
jahre 40 Millionen dabei herauszuschlagen. Wenn Sie
die gewaltigen Summen in Betracht ziehen, welche
diese privaten Versicherungsgesellschaften in der
Schweiz als Versicherungsbestand aufweisen — die
Feuerversicherung allein im Jahre 1917 13,180,000,000
Franken, in welchen Versicherungsbestand sich 80 %
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schweizerische und 20 % ausländische Unternehmen
geteilt haben, wobei an Prämien 14 Millionen ein-
bezahlt worden sind —, so werden Sie ohne weiteres
zugeben müssen, dass es sich hier um einen Betriebs-
zweig handelt, bei welchem gewaltige Gewinne zu
erzielen sind, eine rationelle kaufmännische Ver-
waltung vorausgesetzt. Es ist nicht einzusehen, warum
bei dem verhältnismässig einfachen Versicherungs-
geschäft der Bund nicht ebenso grosse Gewinne machen
könnte, wie dies bei den privaten Versicherungs-
gesellschaften der Fall ist. Bereits haben wir in dieses
Gebiet eingegriffen durch die staatliche Unfallver-
sicherung. Die Kantone haben beinahe überall die
Gebäudeversicherung an sich gezogen; wir sind auf
dem Wege zur staatlichen Mobiliarversicherung, und
da ist nicht mehr ein so grosser Schritt bis zur voll-
ständigen Monopolisierung dieses Erwerbsgebietes.
Hier ist nun eine Quelle, aus der eine Reihe von
Millionen flüssig gemacht werden könnten für die
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung,
wo dasjenige, zum Teil wenigstens, zu holen ist, was
uns der Bundesrat mit seinen nur 40 Millionen Leistun-
gen an die Sozialversicherung verweigert. Deshalb
vertritt der Sprechende die Auffassung, dass, wenn
Sie wirklich eine ausreichende, den Erwartungen des
Schweizervolks entsprechende Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung schaffen wollen, Sie sich
nicht begnügen dürfen mit der Tabaksteuer, mit der
Besteuerung des Alkohols, die zudem erst in Umrissen
umschrieben ist, und sich auch nicht beschränken
dürfen auf die kantonalen Kontingente der Erb-
schaftssteuer, sondern dass Sie zu anderen, besseren
und ausreichenden Mitteln greifen müssen, um zum
mindesten auf eine Rente von 1000 Fr. zu kommen.

Das sind die Gründe, weshalb der zweite Minder-
heitsantrag eingereicht wurde. Er steht, was die
Frage der Tabakbesteuerung betrifft, auf dem Stand-
punkte der ersten Minderheit, der Einführung des
Tabakmonopols und des Ausbaues der Erbschafts-
steuer zum staatlichen Erbschaftsrecht. Er möchte
aber eine weitere ergiebige Finanzquelle erschliessen,
von der im ersten Minderheitsantrag nicht die Rede
ist. Es genügt nicht, dass Sie den Grundsatz der
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
in die Verfassung aufnehmen; es genügt nicht, wenn
Sie aus Mitteln des Bundes eine Rente von vielleicht
300 Fr. im Jahr in Aussicht stellen. Das wird man
nicht als Sozialversicherung anerkennen, sondern Sie
müssen zum mindesten so weit gehen, als mit Herrn
Bundesrat Schulthess der Bauernverband gehen
wollte, der eine Rente von 1000 Fr. im Jahr in Aus-
sicht genommen hat. Danach, wie Sie die Frage der
Festsetzung der Altersrente lösen, welche Entschädi-
gung festgesetzt wird, wird das Schweizervolk das
Werk beurteilen, das Sie zu schaffen im Begriffe
stehen. Je nachdem Sie, so oder anders, hier Ihre
Entschliessungen fassen, wird im Schweizervolk das
geschwundene Vertrauen zur Sozialgesetzgebung des
Bundes gefestigt werden, wird das Volk an Ihren
guten Willen glauben, etwas Grosses zu schaffen,
oder es wird eine schwere Enttäuschung eintreten,
vor deren Folgen ich mich fürchte.

Ich glaube, die Sozialversicherung müsse zu einem
starken Bande zwischen Volk und Behörden werden,
und ich bin deshalb überzeugt: Sie werden in der
Detailberatung nicht die Anträge der Mehrheit ak-
zeptieren können, sondern Sie werden die Anträge

der Minderheiten annehmen müssen, die ich Ihnen
empfehle.

Stohler, Berichterstatter der III. Kommissions-
minderheit: Bevor ich Ihnen als Erstunterzeichner
des dritten Minderheitsantrages denselben begründe,
gestatten Sie mir nur einige wenige einleitende Worte.

Mit wachsender Ungeduld verfolgt das Schweizer-
volk seit langem die Beratungen des hohen Bundes-
rates und die Verhandlungen unserer Kommission
in Sachen Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
versicherung. Als in der Junisession dieser Ver-
handlungsgegenstand abermals vom Nationalrat ver-
schoben wurde, war bereits in einigen Zeitungen von
Verschleppungstaktik die Rede. Ich bin mir nun
wohl bewusst, dass nur die Finanzierungsfrage es ist,
welche die Verzögerung bis heute verursacht hat.
Mit festem Willen aber sollte es doch endlich möglich
sein, eine Lösung zu finden.

Das Bild, wie wir es in den Kommissionssitzungen
leider nur zu oft zu sehen bekamen, wird sich zweifellos
auch hier im Rate wiederspiegeln. Parteipolitische
Ziele und föderalistische Bestrebungen treten leider
nur zu oft in den Vordergrund und erschweren die
Lösung des Finanzproblems für dieses grossartige
soziale Versicherungswerk bedenklich. Trotz seiner
Parteizugehörigkeit steht der Sprechende in dieser
Frage auf dem Standpunkte, dass dieses Werk der
Sozialversicherung nicht wegen Parteiinteressen ver-
schleppt oder sogar verunmöglicht werden darf, son-
dern dass jeder von uns, nicht als Partei-, sondern als
Volksvertreter sich über die Parteien stelle und die-
jenigen Wege und Finanzquellen wähle, welche der
weitaus grossen Mehrzahl des Volkes zurzeit genehm

-sind. Das Wohl des ganzen Volkes sollte in dieser
speziellen Frage über dasjenige der eigenen Partei
gestellt werden. Von dieser Ueberzeugung ausge-
hend, hat der Sprechende in der Kommission auch
die sogenannte Bindungsfrage bejaht.

Es hiesse gleichsam die Versicherung in die Luft
hängen, wenn wir und das Volk nicht gleichzeitig
auch die Deckung beschliessen würden. Als eine
glückliche Lösung in der Deckungsfrage glaube ich
auch erwähnen zu dürfen, dass die Kommission in
ihrer Mehrheit beschlossen hat, neben einer starken
Belastung des Besitzes durch die Besteuerung der
Erbschaften auch eine Konsumsteuer auf den Tabak
vorzuschlagen. Ich weiss nun wohl, dass nicht alle
meine engeren Parteifreunde in dieser Frage mit mir
einig gehen. Ich erkläre es aber auch ihnen, dass
ich mich, durch Erfahrungen belehrt, als grundsätz-
lichen Gegner jedwelcher Monopole bekenne. Die nicht
zu beseitigende bureaukratische Verwaltung und der.
daraus resultierende Rückgang in der Selbsterhaltung
der einzelnen Betriebe tragen dazu bei, dass der Mono-
polisierungsgedanke immer unpopulärer wird. Die
Grosszahl der stimmberechtigten Bürger würde zwei-
felsohne die Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
versicherung verwerfen, wenn im Verfassungsartikel
das Tabakmonopol aufgenommen würde. Aus all
diesen Gründen bin ich für die Tabaksteuer, welche
mir mehr Gewähr bietet, dass dann auch die Sozial-
versicherung damit angenommen wird.

Was nun die Erbschaftssteuer betrifft, so will
ich gerne hoffen, dass durch die Form der Kontingente;
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welche gefunden worden ist, der grösste Widerstand
der Föderalisten gebrochen sei.

Und nun, meine Herren, zum Antrage selbst,
welcher von der Kommission mit zehn gegen sechs
Stimmen, bei einigen Enthaltungen, unterlegen ist.
Art. 34quater, vierter Absatz, wünsche ich folgender-
massen zu fassen : « Der Bund errichtet einen beson-
deren Fonds für die Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenenversicherung. Diesem Fonds wird aus den
Erträgnissen der Kriegsgewinnsteuer und der Kriegs-
steuer vorab ein Betrag von 250 Millionen Franken
zugewiesen. Lit. a, Ziff. l und 2, des Bundesbeschlusses
vom 14. Februar 1919 über die Erhebung einer ausser-
ordentlichen Kriegssteuer wird in diesem Sinne ab-
geändert. »

Dem Antrage liegt die Idee der Initiative Rothen-
berger zugrunde. Er will nicht die vom Bundesrat
und der Mehrheit der Kommission, welcher auch der
Sprechende angehört, vorgeschlagene Finanzierung
ersetzen, sondern er bildet einen Teil der Finanzierung
neben demjenigen des Bundesrates. Er bildet also
eine Finanzquelle für sich und soll parallel mit der
Deckungsfrage behandelt werden.

Seit dem Waffenstillstände von 1918 hat sich die
•finanzielle Lage der Kantone und Gemeinden ge-
waltig verschlechtert, sodass ich es als ausgeschlossen
betrachte, dass von den Kantonen und Gemeinden
jedes Jahr für die Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenenversicherung 40 Millionen herausgeholt wer-
den können. Wir werden damit rechnen müssen, dass
von den Staatsbeiträgen mindestens zwei Drittel der
Bund und höchstens einen Drittel die Kantone und
Gemeinden übernehmen müssen. Für diesen Fall sind
die vom Bundesrat und der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagenen Mittel ungenügend, und weitere
Finanzquellen müssen gefunden werden. Wenn Sie
meinen Antrag annehmen, dann wird der zinstragende
Fonds von 250 Millionen Franken jährlich 15 Mil-
lionen Franken abwerfen, als weiteres Mittel zur
Finanzierung der Alters-, Invaliden- und Hinter-
bliebenenversicherung.

Ueber die grundsätzliche Frage betreffend die
Errichtung eines besonderen Fonds äussert sich der
Bundesrat in seinem Bericht vom 18. Mai dieses
Jahres über die Initiative Rothenberger in ableh-
nendem Sinne. Der Sprechende kann die dort zum
Ausdruck gebrachte Auffassung nicht teilen, er er-
achtet die Ausscheidung eines Fonds für ein so gross-
zügiges Versicherungswerk als unerlässlich und emp-
fiehlt daher, einen solchen anzulegen, wie dies auch
anderwärts bei Finanzierungsfragen geschieht. Eine
Geldreserve als Ausgleichsfonds bei grösseren Schwan-,
kungen in den Einnahmen und für Unvorhergesehenes
bildet gleichsam einen Grundstock, auf welchem
dann die eigentliche Finanzierung aufgebaut werden
kann. Ganz besonders ist aber darauf hinzuweisen,
dass ein solcher Fonds bei mangelnder Finanzierung
durch andere Steuern unschätzbare Dienste leistet.

Ein überaus wichtiges Moment, welches für die
Errichtung eines besonderen Fonds für die Alters-,
Invaliden- und Hinterbliebenen Versicherung in Frage
kommt, ist das Eingangsdefizit, welches entstehen
wird, weil einem grossen Teil der Versicherten die
Vollrente wird ausbezahlt werden müssen, bevor die-
selben nur einigermassen entsprechende Prämien ge-
leistet haben. Dieses Eingangsdefizit erfordert un-
bedingt einen ausserordentlichen Geldbedarf. Der Bun-

desrat will für alle diese Ausgaben, entsprechend dem
Zinserträgnisse von 250 Millionen, jährlich 15 Mil-
lionen Franken in die Voranschläge des Bundes auf-
nehmen.

Ich kann mich auch dieser Auffassung nicht an-
schliessen. Die Alters-, Invaliden- und Hinterblie-
benenversicherung muss durch neue Mittel finanziert
werden und dies sollte vor allem durch eine noch
stärkere Belastung der Kriegsgewinne ermöglicht
werden. Die 250 Millionen Franken, welche zur
Bildung eines Fonds aus den Erträgnissen der Kriegs-
gewinnsteuer und der Kriegssteuer entnommen werden
sollten, sind vorläufig nur als Forderung an die Bun-
deskasse zu betrachten. Dieser Ausfall für die Til-
gung der Kriegsschuld ist durch eine Verlängerung
der Kriegssteuer zu decken, vorausgesetzt, dass nicht
jetzt schon ein entsprechender Ueberschuss aus der
Kriegssteuer und der Kriegsgewinnsteuer bis 1937
festgelegt werden kann. Wenn letzteres nicht der
Fall sein sollte, so ist doch die Frage erlaubt : Ist denn
unter allen Umständen notwendig, dass unsere Kriegs-
schuld schon bis zum Jahre 1937 getilgt wird, oder
sollten wir nicht vielmehr darnach trachten, diese
Amortisation weiter hinauszuschieben und einer
späteren Generation auch noch eine Kleinigkeit über-
lassen? Der Vorschlag bedingt allerdings eine Ab-
änderung des Bundesbeschlusses vom 14. Februar
1919 über die Erhebung einer ausserordentlichen
Kriegssteuer. Aber wo steht es denn geschrieben,
dass dieser Bundesbeschluss durch eine Volksab-
stimmung nicht geändert werden darf ?

Der Bundesrat sagt in seinem Berichte über die
Initiative Rothenberger: «Weite Kreise würden es
als Wortbruch auffassen, wenn durch Annahme eines
solchen Verfassungsartikels die beschlossene Kriegs-
steuer verändert, deren Dauer verlängert würde. »
Er ist nicht damit einverstanden, dass man Mittel
in Anspruch nimmt, deren Verwendung bereits ver-
fassungsmässig festgelegt ist. Meine Herren! Not
kennt kein Gebot. Ich will nun keineswegs sagen,
dass wir die Gebote missachten sollen und wir miss-
achten sie auch nicht, wenn wir durch eine Volks
abstimmung einen Verfassungsartikel revidieren. Ich
habe also die Auffassung, wenn das Schweizervolk
in seiner Mehrheit gewillt ist, aus der Kriegssteuer den
Betrag von 250 Millionen vorwegzunehmen, so werden
wir uns jedenfalls gegen die Verfassung so wenig als
gegen die Moral verstossen. Wenn wir dieses Opfer
bringen und Gelder flüssig machen, deren Bestim-
mung bisher gesetzlich eine ganz andere war, dann
wird uns zum mindesten niemand der Verschleppungs-
taktik anschuldigen können. Ich empfehle Ihnen
daher diesen Antrag zur Annahme.

Und nun gestatten Sie mir, noch auf «inen ändern
Punkt aufmerksam zu machen. Es betrifft das die
Aussicht auf das Inkrafttreten der Versicherung. Nur
mit bangem Herzen haben wir aus den Verhand-
lungen in Kandersteg und aus den seitherigen Be-
sprechungen über die Deckung des Defizites des
Bundes entnommen, dass wenig oder gar keine Aus-
sicht besteht, dass das Versicherungswerk bald zu-
stande kommen wird. Man spricht von 10, 20 und
mehr Jahren. Das ist nun nicht der Wille des-Volkes
und kann unmöglich Ihr Wille sein. Es ist mir sogar
zu Ohren gekommen, dass Ratsmitglieder die Absicht
haben, Nichteintreten auf die Vorlage zu beantragen,
weil sie glauben, dass vorläufig keine Mittel für die
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Versicherung beschafft werden können. Ich möchte
Sie nun dringend bitten, einem derartigen Antrag
nicht zuzustimmen. Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg, vielleicht sogar mehrere Wege.

Nun gestatten Sie mir, Sie auf einen allerdings
noch etwas mit Gestrüpp überwachsenen, aber doch
gangbaren und meiner Ansicht nach kurzen Weg auf-
merksam zu machen, welcher bis heute nur von
wenigen beachtet worden ist. Art. 34quater, Abs. 3,
sagt : « Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der
Kantone, wobei auch öffentliche und private Ver-
sicherungskassen beigezogen werden können.» Es ist
also mit ändern Worten die Gründung einer staat-
lichen Versicherungsanstalt durch den Bund vorge-
sehen, unter Mitwirkung der Kantone, oder auch
öffentlicher und privater Versicherungskassen. Der
Herr Kommissionsreferent hat allerdings in seinem
Votum durchblicken lassen, dass man hier immer
noch machen könne was man wolle. Die Botschaft
hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. So wie die
Vorlage lautet, ist bestimmt eine staatliche Versi-
cherungsanstalt vorgesehen und dabei würden die
Kantone, sofern es genehm ist, mitwirken, ebenso auch
öffentliche und private Versicherungskassen. Eine
solche zentralistische Organisation kostet den Bund
schon für die Errichtung der Anstalt und nachher
für die Verwaltung bedeutend mehr Geld als wenn
wir vorläufig nur die bestehenden Bestrebungen der
Kantone und Privaten subventionieren würden, also
mit bescheidenen Mitteln anfangen würden, um
doch schliesslich zum Ziele zu gelangen. Wollen wir
nicht lieber vorläufig auf den kostspieligen Staats-
betrieb verzichten und jenen Weg einschlagen, welcher
uns rascher als vorgesehen die Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung bringen wird ? Wir müs-
sen also ein Versicherungssystem wählen, welches eine
eventuelle spätere Zentralisation nicht ausschliesst.
Die Versicherung wäre allerdings unter die Auf-
sicht des Bundes zu stellen und es müssten hierzu
durch Bundesgesetz einheitliche Richtlinien geschaf-
fen werden, die eventuell später die Zentralisation
ermöglichen. Die Durchführung aber würde nicht
dem Bunde selbst, sondern den Kantonen oder auch
öffentlichen und privaten Kassen, übertragen werden.
Ich habe mir daher erlaubt, Ihnen einen Antrag ein-
zureichen, der lautet: «Die Durchführung erfolgt
bei Zugrundelegung einheitlicher Richtlinien und
unter der Aufsicht des Bundes durch die Kantone.
Sie kann auch öffentlichen und privaten Versicherungs-'
kassen oder zum Schutz des Alters und der Invalidität
errichteten Institutionen übertragen werden. » Dieser
Antrag ist von grosser, grundsätzlicher Bedeutung.
Ich poche deshalb nicht darauf, dass er schon defi-
nitiv zum Beschluss erhoben wird, sondern ich bin
damit einverstanden, dass er vorerst dem Bundesrate
zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen wird.
Wenn Sie dieses System ins Auge fassen, so glaube ich,
dass wir rascher zur Alters- und Invaliditätsver-
sicherung gelangen und dass wir, was die Hauptsache
ist, das mit bescheidenen Mitteln tun können.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

#ST# Sitz nng vom »O.September 103O,
vorrnittags S TJlir.

Séance du 29 septembre 192O, à 8 heures
du matin.

1°™%' \ Hr. Blumer.Présidence: )

1102, limali«-, Alters- und Hinteriassenen-
uersicherung.

Assurance-invalidité, vieillesse et survivants.
und

1244. MsDegeiiren for die Alters- und
Invalidenversicherung (initiative RomenDerger).

Begutachtung.
Initiative populaire pour l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-

vivants (Initiative Rothenbergerj. Préavis.

Fortsetzung. — Suite.

(Siehe Seite 585 hie?or. — Voir page 585 ci-devant.)

Burren: Wer, wie der Sprechende, mitten im
Fürsorgewesen drin steht, der weiss, wie ungezählte
Fälle von Hilfsbedürftigkeit entstehen durch Krank-
heit, Unfall, Alter, Invalidität und den vorzeitigen
Tod des Ernährers einer Familie, wodurch die Hinter-
bliebenen in eine hilflose Lage kommen. Wer Ein-
blick in diese Verhältnisse hat, der kann nicht umhin,
ein warmer Freund der Versicherungsgesetzgebung
zu sein. Wir standen in Europa im Vordertreffen in
bezug auf die Fabrik- und Haftpflichtgesetzgebung,
sind aber hinsichtlich der Sozialversicherung von
ändern Staaten mehr oder weniger überflügelt worden.
Die Ursache davon liegt zum Teil gerade in unseren
demokratischen Institutionen, denn wo ehi Parla-
ment endgültig beschliessen kann, da ist auch in der
sozialen Gesetzgebung ein rascheres Tempo möglich,
als :da, wo das Volk das letzte Wort hat und wo dann
in den breiten Massen Anschauungen und Interessen
gegeneinanderstehen. In der reinen Demokratie
bedarf es in solchen Fällen vieler Verständigungs-
arbeit und vieler Aufklärungsarbeit. Und wenn es
nicht gelingt, die widerstreitenden Interessen in der
Weise zu. versöhnen, dass man eine gewisse Mittel-
linie findet, so geht dann eben die Entwicklung durch
verschiedene negative Volksentscheide hindurch.
Wenn einmal eine Lösung, welche die Volksmehrheit
befriedigt, gefunden ist, so bedeutet sie eine Etappe,
von welcher aus dann Erfahrungen gesammelt werden
können und von wo aus man, je nachdem die Er-
fahrungen sind, die Lösung vervollkommen kann.
Das ist der Gang der sozialen Reform in der Demo-
kratie. In den sovietisierten Staaten geht das alles
viel rascher, es wird viel promptere Arbeit geleistet,
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Versicherung beschafft werden können. Ich möchte
Sie nun dringend bitten, einem derartigen Antrag
nicht zuzustimmen. Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg, vielleicht sogar mehrere Wege.

Nun gestatten Sie mir, Sie auf einen allerdings
noch etwas mit Gestrüpp überwachsenen, aber doch
gangbaren und meiner Ansicht nach kurzen Weg auf-
merksam zu machen, welcher bis heute nur von
wenigen beachtet worden ist. Art. 34quater, Abs. 3,
sagt : « Die Durchführung erfolgt unter Mitwirkung der
Kantone, wobei auch öffentliche und private Ver-
sicherungskassen beigezogen werden können.» Es ist
also mit ändern Worten die Gründung einer staat-
lichen Versicherungsanstalt durch den Bund vorge-
sehen, unter Mitwirkung der Kantone, oder auch
öffentlicher und privater Versicherungskassen. Der
Herr Kommissionsreferent hat allerdings in seinem
Votum durchblicken lassen, dass man hier immer
noch machen könne was man wolle. Die Botschaft
hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. So wie die
Vorlage lautet, ist bestimmt eine staatliche Versi-
cherungsanstalt vorgesehen und dabei würden die
Kantone, sofern es genehm ist, mitwirken, ebenso auch
öffentliche und private Versicherungskassen. Eine
solche zentralistische Organisation kostet den Bund
schon für die Errichtung der Anstalt und nachher
für die Verwaltung bedeutend mehr Geld als wenn
wir vorläufig nur die bestehenden Bestrebungen der
Kantone und Privaten subventionieren würden, also
mit bescheidenen Mitteln anfangen würden, um
doch schliesslich zum Ziele zu gelangen. Wollen wir
nicht lieber vorläufig auf den kostspieligen Staats-
betrieb verzichten und jenen Weg einschlagen, welcher
uns rascher als vorgesehen die Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung bringen wird ? Wir müs-
sen also ein Versicherungssystem wählen, welches eine
eventuelle spätere Zentralisation nicht ausschliesst.
Die Versicherung wäre allerdings unter die Auf-
sicht des Bundes zu stellen und es müssten hierzu
durch Bundesgesetz einheitliche Richtlinien geschaf-
fen werden, die eventuell später die Zentralisation
ermöglichen. Die Durchführung aber würde nicht
dem Bunde selbst, sondern den Kantonen oder auch
öffentlichen und privaten Kassen, übertragen werden.
Ich habe mir daher erlaubt, Ihnen einen Antrag ein-
zureichen, der lautet: «Die Durchführung erfolgt
bei Zugrundelegung einheitlicher Richtlinien und
unter der Aufsicht des Bundes durch die Kantone.
Sie kann auch öffentlichen und privaten Versicherungs-'
kassen oder zum Schutz des Alters und der Invalidität
errichteten Institutionen übertragen werden. » Dieser
Antrag ist von grosser, grundsätzlicher Bedeutung.
Ich poche deshalb nicht darauf, dass er schon defi-
nitiv zum Beschluss erhoben wird, sondern ich bin
damit einverstanden, dass er vorerst dem Bundesrate
zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen wird.
Wenn Sie dieses System ins Auge fassen, so glaube ich,
dass wir rascher zur Alters- und Invaliditätsver-
sicherung gelangen und dass wir, was die Hauptsache
ist, das mit bescheidenen Mitteln tun können.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

#ST# Sitz nng vom »O.September 103O,
vorrnittags S TJlir.

Séance du 29 septembre 192O, à 8 heures
du matin.

1°™%' \ Hr. Blumer.Présidence: )

1102, limali«-, Alters- und Hinteriassenen-
uersicherung.

Assurance-invalidité, vieillesse et survivants.
und

1244. MsDegeiiren for die Alters- und
Invalidenversicherung (initiative RomenDerger).

Begutachtung.
Initiative populaire pour l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-

vivants (Initiative Rothenbergerj. Préavis.

Fortsetzung. — Suite.

(Siehe Seite 585 hie?or. — Voir page 585 ci-devant.)

Burren: Wer, wie der Sprechende, mitten im
Fürsorgewesen drin steht, der weiss, wie ungezählte
Fälle von Hilfsbedürftigkeit entstehen durch Krank-
heit, Unfall, Alter, Invalidität und den vorzeitigen
Tod des Ernährers einer Familie, wodurch die Hinter-
bliebenen in eine hilflose Lage kommen. Wer Ein-
blick in diese Verhältnisse hat, der kann nicht umhin,
ein warmer Freund der Versicherungsgesetzgebung
zu sein. Wir standen in Europa im Vordertreffen in
bezug auf die Fabrik- und Haftpflichtgesetzgebung,
sind aber hinsichtlich der Sozialversicherung von
ändern Staaten mehr oder weniger überflügelt worden.
Die Ursache davon liegt zum Teil gerade in unseren
demokratischen Institutionen, denn wo ehi Parla-
ment endgültig beschliessen kann, da ist auch in der
sozialen Gesetzgebung ein rascheres Tempo möglich,
als :da, wo das Volk das letzte Wort hat und wo dann
in den breiten Massen Anschauungen und Interessen
gegeneinanderstehen. In der reinen Demokratie
bedarf es in solchen Fällen vieler Verständigungs-
arbeit und vieler Aufklärungsarbeit. Und wenn es
nicht gelingt, die widerstreitenden Interessen in der
Weise zu. versöhnen, dass man eine gewisse Mittel-
linie findet, so geht dann eben die Entwicklung durch
verschiedene negative Volksentscheide hindurch.
Wenn einmal eine Lösung, welche die Volksmehrheit
befriedigt, gefunden ist, so bedeutet sie eine Etappe,
von welcher aus dann Erfahrungen gesammelt werden
können und von wo aus man, je nachdem die Er-
fahrungen sind, die Lösung vervollkommen kann.
Das ist der Gang der sozialen Reform in der Demo-
kratie. In den sovietisierten Staaten geht das alles
viel rascher, es wird viel promptere Arbeit geleistet,
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aber die Arbeit ist dann auch darnach und sie ist vor
allem auf keinerlei Dauer berechnet. Der Gang der
sozialen Reform in der Demokratie weist noch ein
besonderes Kennzeichen auf. Das ist das, dass je-
weilen der grundlegende Gedanke ziemlich rasch
allgemeinen Anklang findet und die Divergenzen und
Schwierigkeiten dann auftauchen und zu heftigen
Kämpfen führen, wenn es an die Ausführung geht.
Der grundlegende Verfassungsartikel ist, mit ändern
Worten, wenn er -etwas allgemein gehalten ist und
besonderen Postulaten aus dem Wege geht, ziemlich
rasch unter Dach gebracht, aber die Ausführungs-
gesetzgebung gleich dann um so mehr einer gefähr-
lichen Fahrt zwischen Scylla und Charybdis und
erleidet mitunter grosse Verzögerungen. So erging
es uns mit dem Werke der Kranken- und Unfallver-
sicherung. Man erinnere sich an den Streit um das
Obligatorium, ^welcher es bewirkt hat, dass zwischen

. der Annahme des Verfassungsartikels und derjenigen
des Ausführungsgesetzes mehr als zwei Jahrzehnte
zu liegen kamen. Es werden nun bald zehn Jahre
verflossen sein, seitdem das Ausführungsgesetz in
Kraft ist und dieser erste Teil der Sozialversicherung
funktioniert. Heute spricht man vom Bundesrats-
tische aus bereits von einer Totalrevision des bezüg-
lichen-Gesetzes, und diese Totalrevision wird uns nicht
Unwahrscheinlichermassen das einst so heiss um-
strittene Obligatorium der Krankenversicherung, sei
es nun ein solches der Klassenversicherung oder der
allgemeinen Volksversicherung in bezug auf die
Krankenpflege, bringen. Die erste Etappe ist erreicht
und hat sich bewährt und es kann nun an eine neue
gedacht werden. Das Volk will eben Zeit haben,
sich an neue Einrichtungen zu gewöhnen, und die
Ideen müssen Zeit zur Reife -haben.

Es wird gut sein, wenn wir uns diese Binsenwahr-
heiten gegenwärtig halten, wenn wir nun daran gehen,
die Sozialversicherung durch ein neues Teilstück zu
ergänzen, das noch bedeutsamer und gewaltiger ist
als das erste, eben durch die Alters-, Invaliditäts-
und Hinterbliebenenversicherung. Die Idee einer
solchen Versicherung ist bereits sehr populär; jeder
von Ihnen ist wohl in den letzten Monaten von links
und rechts, sowohl aus Kreisen der selbständig, als
der unselbständig Erwerbenden um Auskunft er-
sucht worden, wie es eigentlich mit diesem Werke
stehe, ob es in der Sache vorwärts gehe und in welchem
Tempo, denn gross ist die Zahl derjenigen unserer
Mitbürger, und sie wird immer grösser, welche im
Blick auf die Tage des Alters und der Arbeitsunfähig-
keit einer durchaus unsicheren Zukunft entgegensehen
und mit Bangen an die Möglichkeit denken, früher oder
später armengenössig zu werden. Dabei stösst man
auf viel Verständnis für den Versicherungsgedanken,
im Gegensatz etwa zu einer bloss beitragslosen Alters-
fürsorge, wie sie auch schon postuliert worden ist.
Der Mann aus -dem Volke sieht die Wichtigkeit des
ethischen Momentes ein, das in der Versicherung liegt,
indem diese ein durch die Prämienzahlung wohl er-
worbenes Recht bedeutet, mit Ausschluss auch des
Anscheines von Almosengenössigkeit.

Also der Gedanke der Alters- und Invaliditäts-
versicherung ist bereits lebendig in unserem Volke
und hat kräftig Wurzel gefasst. Die Schwierigkeiten,
die sich ihm entgegenstellen, liegen nicht so sehr auf
dem Gebiete der mehr versicherungspolitischen und
versicherungsteehnischen Fragen, ob Klassenversiche-

rung oder allgemeine Volksversicherung, ob einheit-
licher Versicherungsträger, also Bundesanstalt, oder
Ausführung durch kantonale Institutionen und freie
Kassen, ob Kapitaldeckungsverfahren oder Um-
lageverfahren und was dergleichen an und für sich
wichtige Fragen mehr sind, obschon zu sagen ist,
dass die meisten Stimmen aus dem Volke sich für eine
allgemeine Volksversicherung aussprechen und dass
in den weitesten Kreisen der Wunsch nach einer
möglichsten Dezentralisation der Verwaltung geht;
sondern die Schwierigkeit liegt ganz vorwiegend auf
dem -Gebiete der Finanzierung. Hier werden uns
nun Kämpfe bevorstehen, unvermeidlicherweise, und
ob diese Kämpfe sich in Kompromissen und Ver-
ständigungsaktionen auflösen oder nicht, davon
wird es abhängen, ob wir verhältnismässig rasch zur
Alters- und Invaliditätsversicherung kommen oder
vielleicht erst in einem Jahrzehnt oder noch später.
Gerade Wer -die Alters-, und Invaliditäts- und Hinter-
bliebenenversicherung so rasch als möglich möchte in
Kraft treten sehen, gerade wer es vermeiden möchte,
dass dieser Verhandlungsgegenstand nun jahrelang
die Räte beschäftigt, ohne fruchtbar zu werden,
d. h. ohne in die Wirklichkeit überzutreten, der wird
sich der Notwendigkeit nicht verschliessen können,
diese soziale Institution entwicklungsweise aufzu-
bauen. Es hat keinen Sinn, die Anforderungen an die
Versicherung von vornherein auf eine ideale Höhe zu
schrauben, um dann die Entdeckung zu machen,-
dass es so einstweilen nicht-geht, oder doch nicht geht
ohne exorbitante Belastung der Steuerkraft des Landes

Wir fassen jetzt sowieso drei Ziele ins .Auge,
während sonst nur von zweien die Rede war. In allen
den Motionen und Postulaten, die vor und nach dem
Generalstreik die rasche Anhandnahme des Versiche-
rungswerkes verlangten, war stets nur die Rede von
Alters- und Invaliditätsversicherung und noch nicht
von Hinterbliebenenversicherung, die man eben offen-
bar als eine Forderung einer späteren und nicht der
allernächsten Zukunft betrachtete. Die vom Bundes-
rate niedergesetzte Expertenkommission hat in ihrer
Tagung in Bern sich dann für die Annahme auch dieser
Forderung ins Programm ausgesprochen, und es sind
dafür sehr gewichtige Gründe ins Feld zu führen.
Ich möchte meinerseits keinerlei abweichende An-
regung machen. Hinwiederum wird man doch zu-
gestehen müssen, dass die Hinterbliebenenversicherung
eine ursprünglich nicht in Betracht gezogene Kompli-
kation und Mehrbelastung bedeutet. Das Programm
präsentiert sich jetzt als ein abgerundetes Ganzes,
aber nun wird man um so weniger von Anfang an die
Anforderungen betreffend die Versicherungsleistungen
sehr hoch schrauben können. Es ist in der Kommission
gesagt worden, Altersrenten von 1000 Fr. und weniger
werde sich das Volk nicht bieten lassen. Nach der
Situation, wie wir sie aus den Kommissionsverhand-
lungen kennen, wird leider keine Rede davon sein
können, dass die Altersrente für den Anfang auf
1000 Fr. steigt. Eine Altersrente von 800 Fr. über-
steigt bereits sehr wesentlich alles, was in dieser Hin-
sicht in ändern Staaten für möglich gehalten wurde.
Deutschland besitzt die Altersversicherung seit unge-
fähr einem Vierteljahrhundert. Zahlreiche draussen
lebende Schweizer haben von dieser Institution
Gebrauch gemacht. Mir sind Fälle von heimgekehrten
Bernern bekannt, die jähre- und jahrelang draussen
im Reich regelmässig « geklebt », d. h. ihre Prämien-
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